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Der Senat von Berlin 
GPG – Krisenstab KS R-L – 
Tel.: 9028 (928) 2160 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Kenntnisnahme – 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des Berliner 

COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes über die  

Zweite Verordnung zur Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes zur Kenntnis zu nehmen, dass 

der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

Zweite Verordnung zur Änderung der  

Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 27. März 2021 

Aufgrund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes 

vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, verordnet der Senat: 
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Artikel 1 

Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 4. März 2021 

(GVBl. S. 198), die durch Verordnung vom 23. März 2021 (GVBl. S. 306) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 6a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 6b Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2“. 

b) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eigefügt:  

„§ 7a Arbeitsstätten“. 

 

2. § 1 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

„(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser Verordnung ist eine aus 

speziellen Materialien hergestellte Schutzmaske, die den Anforderungen der euro-

päischen Norm EN 14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-Masken) oder den An-

forderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 für FFP2-Masken oder 

vergleichbaren Schutzstandards (zum Beispiel Masken des Typs KN95, N95, 

KF94) entspricht, wobei die Maske jedenfalls nicht über ein Ausatemventil verfügen 

darf. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 

3. § 2 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Jede Person ist angehalten, sich vor einer privaten oder anderen Veranstaltung 

mittels Point-of-Care(PoC)-Antigen-Schnelltests, einschließlich solcher zur Selbst-

anwendung,  über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 zu vergewissern und während jeglichem Kontakt mit anderen Personen als 

den in § 2 Absatz 2 genannten eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.“ 

 

4.  § 4 wird wie folgt gefasst:  

„§ 4 

Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von nicht fahrzeugführendem Personal bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-

tel einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger Fahr-

zeuge mit wechselnden Fahrgästen, 
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2. in sonstigen Fahrzeugen von nicht fahrzeugführenden Personen, sofern die Nut-

zung des Fahrzeugs nicht ausschließlich mit den in § 2 Absatz 2 genannten Per-

sonen erfolgt, 

3. von Personal in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszentren (Malls) so-

wie in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Publi-

kumsverkehr, 

4. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an religiös-kultischen Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von 

Berlin, 

5. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von Personal unter der Vo-

raussetzung, dass die jeweilige medizinische Behandlung dem nicht entgegen-

steht, 

6. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen, 

7. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, außer während der Sportausübung, 

8. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in Büro- und Verwaltungs-

gebäuden, es sei denn, sie halten sich an einem festen Platz auf oder können den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten,  

9. in Aufzügen, 

10. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen in geschlossenen Räu-

men und 

11. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 10 genannten Anlässe hinaus in einem 

bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf-

grund von § 25 erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(2) Eine FFP2-Maske ist in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel einschließlich der 

Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger Fahrzeuge mit wechselnden 

Fahrgästen, 

2. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von Patientinnen und Patien-

ten sowie ihren Begleitpersonen unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizi-

nische Behandlung dem nicht entgegensteht, 

3. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen von Besucherinnen und Besuchern so-

wie von Patientinnen und Patienten beziehungsweise Bewohnerinnen und Bewoh-

nern, sofern sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen, 

4.  von Kundinnen und Kunden in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszen-

tren (Malls) sowie in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben 

mit Publikumsverkehr, 

5. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und Archiven, 
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6. in der beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachsenenbildung, 

7. von Besucherinnen und Besuchern in kulturellen Einrichtungen und Freizeiteinrich-

tungen und 

8.  soweit dies über die in den Nummern 1 bis 7 genannten Anlässe hinaus in einem 

bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder einer aufgrund 

von § 25 erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien zu tragen 

1. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

c) auf Bahnsteigen und an Haltestellen, 

d) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Bereichen in der Zeit von 

6 Uhr bis 24 Uhr und 

e) in den Außenbereichen von kulturellen Einrichtungen und Freizeiteinrichtun-
gen; 

dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außerhalb von Fußgängerbe-

reichen; für die Nutzung geschlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 Nummer 1 und 2 

sowie Absatz 2 Nummer 1, und 

2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen unter freiem Himmel 

nach Maßgabe des § 10 Absatz 2. 

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im Freien 

an Orten zu tragen, an denen der Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der 

Regel nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen 

belebten Straßen und Plätzen.  

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer medizinischen 

Gesichtsmaske einschließlich einer FFP2-Maske gilt nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträch-

tigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinde-

rung keine Mund-Nasen-Bedeckung oder medizinische Gesichtsmaske tragen 

können, 

3. für Personen, bei denen durch andere Vorrichtungen, die im Fall der Pflicht nach 

den Absätzen 1 und 2 mindestens die Anforderungen nach § 1 Absatz 6, im Fall 

der Pflicht nach Absatz 3 die Anforderungen nach § 1 Absatz 5 erfüllen, die Verrin-

gerung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel und Aerosole be-

wirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommu-

nizieren, sowie ihre Begleitpersonen, 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage
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5. für Kundinnen und Kunden in Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im Bereich 

der Körperpflege für die Dauer einer einer Dienstleistung, bei der von den Kundin-

nen und Kunden nicht dauerhaft eine medizinische Gesichtsmaske getragen wer-

den kann (gesichtsnahe Dienstleistungen), oder 

6. soweit in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 

oder einer aufgrund von § 25 erlassenen Rechtsverordnung weitere Ausnahmen 

vorgesehen sind.“ 

 

5. § 6a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, die an ihrem Arbeitsplatz präsent sind, zweimal pro Woche ein Angebot über 

eine kostenlose Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solchen zur Selbst-

anwendung unter Aufsicht, zu unterbreiten und diese Testungen zu organisieren.“ 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz vorangestellt: 

„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, auf Wunsch eine Bescheinigung 

über das Testergebnis auszustellen, § 6b Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

 

6. Nach § 6a wird folgender neuer § 6b eingefügt:  

„§ 6b 

Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 

(1) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen negativ auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein müssen, ist diese Voraus-

setzung dadurch zu erfüllen, dass die Person 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 durchführen lässt und dieser ein negatives Testergebnis zeigt 

(„Teststelle vor Ort“),  

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm be-

auftragten Personen einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung  vornimmt und dieser nach kor-

rekter Durchführung ein negatives Testergebnis zeigt („erweiterte Einlasskontrolle“),  

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Personen 

eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein tagesak-

tuelles negatives Testergebnis eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder Selbst-

tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegt, oder 
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4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder ihm beauftragten Personen 

eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2, das nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegt. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 besteht ein Anspruch gegen die oder den jeweils 

Verantwortlichen oder die von ihr oder ihm beauftragten Personen, eine Bescheini-

gung über das Testergebnis auszustellen. Die Durchführung der Testung ist in der 

Anwesenheitsdokumentation nach § 5 zu vermerken, soweit diese nicht unter Nutzung 

digitaler Anwendungen geführt wird, die die Einhaltung dieser Bestimmung durch den 

Verantwortlichen technisch nicht zulassen.  

(2) Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines aktuellen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solcher zur Selbstanwednung, oder PCR-Tests 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindestens das Datum und 

die Uhrzeit der Durchführung des Tests, den Namen der getesteten Person und die 

Stelle erkennen lassen, welche den Test durchgeführt hat. Die Bescheinigung soll im 

Übrigen dem von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung 

gestellten Muster entsprechen. Die Bescheinigung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 und 3 in Bezug auf einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung darf nur von einer durch die 

jeweiligen Verantwortlichen hierzu beauftragten und hierfür geschulten Person ausge-

stellt werden.“ 

 

7. Nach § 7 wird folgender neuer § 7a eingefügt: 

„§ 7a  

Arbeitsstätten 

(1) Gewerbliche und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben dafür Sorge 

zu tragen, dass im Falle von Büroarbeitsplätzen höchstens 50 Prozent der eingerich-

teten Büroarbeitsplätze in einer Arbeitsstätte gemäß § 1 Absatz 1 der Arbeitsstätten-

verordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung zeitgleich genutzt werden. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Büroarbeitsplätze, die aus Gründen des mit der 

Tätigkeit verbundenen Kunden- oder Patientenkontaktes, der Entgegennahme von 

Notrufen oder Störfällen, zur Überwachung betrieblicher Anlagen, für das Funktionie-

ren der Rechtspflege, des Justizvollzugs, der Kernaufgaben öffentlicher Verwaltung 

sowie für die Berufsausbildung nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) eine Präsenz in der Arbeits-

stätte zwingend erfordern.“ 
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8. Dem § 9 wird folgender Absatz 10 angefügt:  

„(10) An Veranstaltungen im Sinne von Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 4 bis 6 mit 

mehr als fünf zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur Personen teilnehmen, die 

im Sinne von § 6b negativ getestet sind.“ 

 

9. Dem § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„(3) An Versammlungen in geschlossenen Räumen mit mehr als fünf zeitgleich anwe-

senden Personen dürfen nur Personen teilnehmen, die im Sinne von § 6b negativ ge-

testet sind.“ 

 

10. Dem § 13 Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:  

„Ausgenommen vom Verbot nach Satz 1 ist Einzelunterricht für Personen, die im 

Jahr 2021 ein entsprechendes Studium aufnehmen möchten, sich auf eine Prüfung 

in einem entsprechenden Fach vorbereiten möchten oder an entsprechenden na-

tionalen oder internationalen Wettbewerben teilnehmen möchten.“ 

 

11. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 

2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. 

S. 467) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen nur von Kundin-

nen und Kunden aufgesucht werden, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind. Für 

die Öffnung nach Satz 1 gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer Kundin oder 

einem Kunden pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche, eine elektronische Kontaktnach-

verfolgung ist sicherzustellen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den Einzelhandel für 

Lebensmittel und Getränke, Tabakprodukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, 

Bücher und Tierbedarf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf so-

wie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen, Abhol- und Liefer-

dienste und Wochenmärkte mit Beschränkung auf die vorgenannten Sortimente, ge-

werblichen Handwerkerbedarf und Fahrrad- und Kfz-Werkstätten.“ 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:  

„(4a) Betreibende von Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) sind angehalten für 

Besucherinnen und Besucher des Kaufhauses oder Einkaufszentrums (Mall) Test-

möglichkeiten in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels 

eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solchen zur Selbstanwendung 

unter Aufsicht, zu organisieren.“ 
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12. § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18  

Dienstleistungen 

(1) Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Friseurbetriebe, Kosme-

tikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sowie Sonnenstu-

dios dürfen nur für den Publikumsverkehr geöffnet werden oder ihre Dienste anbieten, 

wenn ausschließlich Kundinnen und Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung be-

dient werden oder elektronische Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Zwischen 

den Plätzen für die Kundinnen und Kunden ist ein Sicherheitsabstand von 2 Metern zu 

gewährleisten, innerhalb dessen sich keine Kundinnen und Kunden aufhalten dürfen; 

wartende Kundinnen und Kunden dürfen sich nicht innerhalb der Betriebsräume auf-

halten; die übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Schutz- und Hygie-

neregeln bleiben unberührt. Die Dienstleistungen dürfen nur von Personen in An-

spruch genommen werden, die im Sinne von § 6b negativ getestet wurden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Behandlungen, insbesondere Phy-

sio-, Ergo- und Logotherapie, Podologie, Fußpflege und Heilpraktikerinnen und Heil-

praktiker.  

(3) Prostitutionsgewerbe im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 

2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. März 

2021 (BGBl. I S. 327) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen 

weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden, noch ihre Dienste außerhalb ihrer 

Betriebsstätte erbringen. Die Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleis-

tungen mit Körperkontakt und erotischer Massagen sind untersagt. 

(4) Fahrschulen, Bootschulen, Flugschulen und ähnliche Einrichtungen dürfen für den 

Publikumsverkehr geöffnet werden oder ihre Dienste anbieten,  

1. soweit das individuelle Schutz- und Hygienekonzept des jeweiligen Betriebes ein 

Testkonzept beinhaltet, wonach dem unterrichtenden Personal regelmäßig, min-

destens einmal Mal pro Woche, eine Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests ange-

boten wird und diese Testung durch die Betriebsinhaberin oder den Betriebsinha-

ber organisiert wird, und 

2. das Testangebot sowie das Ergebnis durchgeführter Testungen von der zuständi-

gen Person in dem jeweiligen Betrieb dokumentiert wird. 

Die übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Schutz- und Hygieneregeln 

bleiben unberührt.“ 

  



 

 

9 

 

13. Dem § 20 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Einrichtungen dürfen nur durch Besucherinnen und Besucher aufgesucht werden, 

die im Sinne von § 6b negativ getestet sind.“ 

 

14. § 25 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes folgendes zu bestimmen: 

1. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für Arbeitsstätten, Arbeitsräume 

und Arbeitsplätze im Sinne von § 2 Absatz 1, 3 und 4 der Arbeitsstättenverord-

nung festzulegen,  

2. Näheres zu den Ausnahmen nach § 7a Absatz 2.“ 

 

15. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzge-

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 3 sich im öffentlichen Raum im Freien mit anderen als den 

dort genannten Personen gemeinsam aufhält und keine Ausnahme nach Absatz 3 

oder § 13 Absatz 2 vorliegt, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen als 

in § 2 Absatz 2 genannten Menschen im öffentlichen Raum nicht einhält und keine 

Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2 oder § 19 vorliegt, 

3. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 oder entgegen § 10 Absatz 2 keine 

Mund-Nasen-Bedeckung oder medizinische Gesichtsmaske einschließlich einer 

FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 3 oder § 10 Absatz 2 Satz 

2 vorliegt, 

4. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine 

Anwesenheitsdokumentation führt, diese nicht für die Dauer von vier Wochen auf-

bewahrt oder speichert, sie auf deren Verlangen der zuständigen Behörden nicht 

zugänglich macht, aushändigt oder auf sonstige Weise den Zugriff ermöglicht, sie 

nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet oder löscht oder anwesende 

Personen, die unvollständige oder offensichtlich falsche Angaben nach Absatz 2 

Satz 1 machen, den Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht verwehrt, oder nicht 

sicherstellt, das digitale Anwendungen ordnungsgemäß genutzt werden soweit 

keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 6, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 vorliegt, 

5. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach § 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig oder 

nicht wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt, 
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6. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher auf Verlangen der 

zuständigen Behörde ihr kein Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, soweit keine 

Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, oder die Einhaltung der im Schutz- und Hygie-

nekonzept festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt, 

7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine Aus-

hänge zu den Abstands- und Hygieneregeln gut sichtbar anbringt, soweit keine 

Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 

7a. entgegen § 6a Absatz 1 als Arbeitgeberin und Arbeitgeber kein Angebot zur Tes-

tung unterbreitet oder organisiert,  

8. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen Räumen gemeinsam singt, ohne die im Hy-

gienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen 

Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten und 

keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

8a. entgegen § 7a Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig die gleichzeitige Nutzung von 

mehr als 50 Prozent der eingerichteten Büroarbeitsplätze durch Beschäftigte zu-

lässt und keine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt, 

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages ausschenkt, abgibt oder verkauft oder außerhalb dieses Zeitraums al-

koholische Getränke abgibt oder verkauft, die nach ihrer Darreichungsform zum 

unmittelbaren Verzehr bestimmt oder geeignet sind und keine Ausnahme nach 

Satz 3 vorliegt, 

10. entgegen § 8 Absatz 2 in Grünanlagen oder auf Parkplätzen alkoholische Getränke 

verzehrt, 

11. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Veranstal-

tung im Freien die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleis-

tet und keine Ausnahme nach den Absätzen 3 oder 9 vorliegt, 

12. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Veranstal-

tung in geschlossenen Räumen die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach den Absätzen 3 oder 9 vorliegt, 

13. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwortliche Veranstalterin oder verantwortlicher Ver-

anstalter einer Veranstaltung die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

nicht gewährleistet, 

14. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, mu-

sikalische und künstlerische Darbietungen vor körperlich anwesendem Publikum 

einschließlich Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltungen, die dem Kultur-

bereich zuzuordnen sind, durchführt und keine Ausnahme nach Absatz 9 vorliegt, 

15. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwortliche Veranstalterin oder verantwortlicher Ver-

anstalter Veranstaltungen durchführt, die dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich 

zuzuordnen sind,  
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16. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher von Ver-

anstaltungen oder Zusammenkünften im Familien-, Bekannten- oder Freundes-

kreis (private Veranstaltungen) mit anderen als den dort genannten Personen 

durchführt und keine Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt, 

17. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 an Veranstaltungen oder Zusammenkünften im Fa-
milien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private Veranstaltungen) mit anderen als 
den dort genannten Personen teilnimmt und keine Ausnahme nach § 13 Absatz 2 
vorliegt,  

18. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher von Beer-

digungen und Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung die Einhaltung der zuläs-

sigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet, 

18a. entgegen § 9 Absatz 10 an einer Veranstaltung im Sinne des Absatzes  2 oder 

des Absatzes 3 Nummer 4 bis 6 mit mehr als fünf zeitgleich Anwesenden Perso-

nen teilnimmt, ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein, 

18b. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Mindestabstand von 1,5 

Metern zu anderen als in § 2 Absatz 2 genannten Menschen nicht einhält, 

19. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 als die Versammlung veranstaltende Person 

kein Schutz- und Hygienekonzept erstellt oder dieses auf Verlangen der Versamm-

lungsbehörde nicht vorlegt, 

20. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die Versammlung leitende Person die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts bei der Durchführung der Versammlung nicht 

sicherstellt, 

20a. entgegen § 10 Absatz 3 an einer Versammlung mit mehr als fünf zeitgleich An-

wesenden in geschlossen Räumen teilnimmt, ohne im Sinne von § 6b negativ 

getestet zu sein, 

21. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 eine Verkaufsstelle aufsucht, ohne im Sinne von § 

6b negativ getestet zu sein, und keine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, 

22. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Absatz 4 als verantwortliche Betreiberin 

oder verantwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines 

Einkaufszentrums (Mall) mehr als die nach der Fläche der Verkaufsfläche oder des 

Geschäftsraumes höchstens zulässige Personenzahl einlässt oder Aufenthaltsan-

reize schafft, 

23. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Verkaufsstelle diese an Sonn- und Feiertagen öffnet und keine Aus-

nahme nach Satz 2 oder 3 vorliegt, 

24. entgegen § 15 Absatz 5 Jahrmärkte, Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte (Floh-

märkte), Spezialmärkte oder Volksfeste veranstaltet, 

25. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eine Gaststätte oder eine Kantine für den Publikumsverkehr öffnet und 

keine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3 keine 
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Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwicklung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

26. entgegen § 16 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht ge-

währleistet, 

27. entgegen § 17 Absatz 1 Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und 

vergleichbare Angebote zu touristischen Zwecken durchführt, 

28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnli-

cher Einrichtung Übernachtungen anbietet und keine Ausnahme nach Satz 2 vor-

liegt, 

29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnli-

cher Einrichtung nicht vor Abschluss eines Vertrages den Zweck der Vermietung 

oder Beherbergung der Gäste erfragt und diese nicht zusammen mit den erfassten 

Personaldaten des Gastes dokumentiert, 

30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 4 als Gast eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, 

einer Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht vollständig oder 

nicht wahrheitsgemäß macht, 

31. entgegen § 18 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eines Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Körperpflege Kundinnen und 

Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung bedient oder keine elektronische Kon-

taktnachverfolgung sicherstellt, 

31a. entgegen § 18 Absatz 1 Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege in An-

spruch nimmt ohne im Sinne von § 6b negativ zu sein,  

31b. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 ein Prostitutionsgewerbe betreibt, 

32. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 2 sexuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt oder 

erotische Massagen in Anspruch nimmt, 

33. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Fahrschule, einer Bootsschule, einer Flugschule oder einer ähnli-

chen Einrichtung die Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln nicht gewährleistet 

und keine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, 

34. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Sport nicht kontaktfrei oder mit mehr als den dort 

genannten Personen ausübt und keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2 vorliegt, 

35. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber einer gedeckten Sportanlage, eines Fitness- oder Tanzstudios oder einer 

ähnlichen Einrichtung diese oder dieses für andere als die dort zulässige Nutzung 

öffnet, 
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36. entgegen § 19 Absatz 3 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und Hygiene-

konzept des jeweiligen Sportfachverbandes durchführt, dessen Regeln nicht be-

achtet oder Zuschauende zulässt, 

37. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eines Schwimmbades, dieses für andere als die dort zulässige Nutzung 

öffnet, 

38. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 Frei- oder Strandbäder nutzt, 

39. entgegen § 20 Absatz 1 Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, und kultu-

relle Veranstaltungsstätten in öffentlicher oder privater Trägerschaft für den Publi-

kumsverkehr öffnet und keine Ausnahme nach § 9 Absatz 9 vorliegt, 

40. entgegen § 20 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eines Museums, einer Galerie oder einer Gedenkstätte Besucherinnen und 

Besucher ohne vorherige Terminbuchung oder mehr als die nach der Fläche der 

Ausstellungs- oder Betriebsfläche höchstens zulässige Personenzahl einlässt oder 

Besucherinnen und Besucher einlässt, die nicht im Sunne von § 6b negativ getestet 

sind, 

40a. entgegen § 20 Absatz 2 als Besucherin oder Besucher die Einrichtungen auf-

sucht, ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein,   

41. entgegen § 21 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eine Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches Unternehmen für den Publikums-

verkehr öffnet, 

42. entgegen § 21 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber Saunen, Dampfbäder, Thermen oder ähnliche Einrichtungen öffnet, 

43. entgegen § 21 Absatz 3 Vergnügungsstätten, Freizeitparks, Betriebe für Freizeit-

aktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche 

Betriebe für den Publikumsverkehr öffnet, 

44. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 nicht unverzüglich eine PCR-Testung herbeiführt, 

45. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung 

auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine 

Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach § 

21a Absatz 1 Satz 1 vorliegt, 

46. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von maximal vierzehn 

Tagen ständig absondert bis das Ergebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäu-

renachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme 

nach § 21a Absatz 1 Satz 1 vorliegt, 

47. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 2 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem 

eigenen Haushalt angehören. 

48. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht unverzüglich in die Haupt- oder Neben-

wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt,  
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49. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von mindestens vier-

zehn Tagen und bis zum Vorliegen eines im Anschluss durchgeführten negativen 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder einer PCR-Testung ständig absondert,  

50. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem 

eigenen Haushalt angehören. 

51. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach der Einreise nicht unverzüglich 

auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft 

begibt, soweit keine Ausnahme nach § 23 Absatz 1 bis 5 vorliegt, 

52. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nicht für einen Zeitraum von zehn Ta-

gen nach der Einreise absondert, soweit keine Ausnahme nach § 23 Absatz 1 bis 

5 oder § 24 vorliegt, 

53. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder 

Rückreisender aus einem Risikogebiet in dem Zeitraum der Absonderung Besuch 

von Personen empfängt, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, 

54. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 eine Person, die der Verpflichtung zur Absonderung 

nach § 22 Absatz 1 Satz 1 unterliegt, besucht, 

55. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 4 sich als Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Virusvarianten-Gebiet nicht für einen Zeitraum von 

14 Tagen nach der Einreise absondert, soweit keine Ausnahme nach § 23 Absatz 

1 oder 5 vorliegt, 

56. entgegen § 22 Absatz 2 als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rück-

reisender aus einem Risikogebiet beim Auftreten von typischen Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 

Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach Einreise nicht 

unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt informiert, soweit keine Ausnahme 

nach § 23 Absatz 7 vorliegt, 

57. entgegen § 23 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 

4 eine Bescheinigung nicht wahrheitsgemäß ausstellt, 

58. entgegen § 23 Absatz 6 Satz 2 beim Auftreten von typischen Symptomen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 

Geruchs- und Geschmacksverlust binnen zehn Tagen nach Einreise nicht zur 

Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufsucht, 

59. entgegen § 24 Absatz 3 ein ärztliches Zeugnis nicht für mindestens zehn Tage 

nach Einreise aufbewahrt, 

60. entgegen § 24 Absatz 5 beim Auftreten von typischen Symptomen einer Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust binnen zehn Tagen nach Einreise nicht zur Durchführung 

eines erneuten Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufsucht.“ 
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16. Die Überschrift der Anlage wird wie folgt gefasst: 
„Anlage 
(zu § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d)“. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.  
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A. Begründung:  

a) Allgemeines: 
 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Gesundheits-

system vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschland- und berlin-

weit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Gefährdungslage für die Bevölke-

rung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Virus und die dadurch 

hervorgerufene Erkrankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Die 

Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit immer 

noch als hoch eingeschätzt. Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehen-

den Grunderkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können 

an COVID-19 sterben. Da derzeit keine spezifische Therapie und eine Impfung noch 

nicht für alle Teile der Bevölkerung zur Verfügung steht, müssen alle erforderlichen 

Maßnahmen ergriffen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel 

ist es, durch eine weitgehende Eindämmung der Virusausbreitung eine Verlangsa-

mung des Infektionsgeschehens zu erreichen und damit die Belastung für das Ge-

sundheitswesen insgesamt zu reduzieren. Belastungsspitzen sollen vermieden und 

die bestmögliche medizinische Versorgung für die gesamte Bevölkerung sichergestellt 

werden. 

Indem die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verlangsamt wird, können die 

zu erwartenden neuen Erkrankungsfälle von COVID-19 verringert, über einen länge-

ren Zeitraum verteilt und dadurch Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern und 

Versorgungseinrichtungen verhindert werden. Der aktuell zu beobachtende Rückgang 

der Anzahl an Neuinfektionen zeigt an, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zu 

einer Reduktion des Infektionsverlaufs geführt haben. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Forschung ist davon 

auszugehen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 

durch eine Infektion über Tröpfchen oder Aerosole erfolgt. Durch Husten und Niesen 

aber auch bereits durch Sprechen oder Singen von teils mild erkrankten oder auch 

asymptomatisch infizierten Personen kommt es zu Übertragungen von Mensch zu 

Mensch. Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei 

Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen vor. Vor allem bei Veranstaltun-

gen oder Ansammlungen von Menschen kann es zu einer Vielzahl von Übertragungen 

von SARS-CoV-2 (sog. „Superspreading“) kommen. 

Aufgrund von §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz sind die 

notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, soweit und solange es zur Verhinderung 

der Verbreitung des Coronavirus SARS CoV-2 erforderlich ist. Dies gilt auch bei Fest-

setzung von Maßnahmen durch Rechtsverordnung gemäß § 32 Infektions-schutzge-

setz. Die Schutzmaßnahmen müssen angemessen gestaltet sein. Dabei sind die un-

terschiedlichen Gewährleistungsgehalte und Verhältnismäßigkeitsanforderungen der 
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verschiedenen betroffenen Grundrechte zu beachten, insbesondere, wenn diese in ih-

rem Kerngehalt berührt oder vorbehaltlos gewährleistet sind. Mit den Änderungen des 

Infektionsschutzgesetzes durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020 (BGBl. I 

S. 2397) haben diese Anforderungen an Kontur gewonnen; bisher häufig eingesetzte 

Maßnahmen werden in nicht abschließender Form aufgelistet. Die rechtliche Grund-

lage für die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ist durch diese 

Gesetzesänderung gestärkt worden, indem differenzierende Anforderungen an be-

stimmte Maßnahmen durch den parlamentarischen Gesetzgeber ausgeformt worden 

sind. Auch sieht das Infektionsschutzgesetz nunmehr ausdrücklich in § 28a Absatz 5 

vor, dass Rechtsverordnungen, die Maßnahmen gemäß § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-

satz 1 Infektionsschutzgesetz vorsehen, mit einer allgemeinen Begründung zu verse-

hen und zeitlich zu befristen sind. 

Die täglichen Meldezahlen zeigen, dass die Anstrengungen der letzten Monate sich 

gelohnt haben und niedrigere Inzidenzen erreicht werden konnten. Das hat das Ge-

sundheitssystem spürbar entlastet und zu sinkenden Todeszahlen geführt. Auch ver-

ändern die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von Schnell- und 

Selbsttests in sehr großen Mengen das Pandemiegeschehen. Zuletzt ist es jedoch 

wieder zu einem dramatisch Anstieg der Neuinfektionen gekommen, der auch wieder 

ein exponentielles Wachstum erreicht hat. Deutschland befindet sich aktuell in der 3. 

Welle der Pandemie. 

Gleichzeitig steigt aber der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 an den Infektionen in 

Deutschland schnell an, wodurch die Zahl der Neuinfektionen jetzt wieder zu steigen 

beginnt. Dies sowie zahlreiche Berichte über COVID-19-Langzeitfolgen („long 

COVID“) verdeutlichen, dass es notwendig ist, beim erneuten Hochfahren des öffent-

lichen Lebens vorsichtig zu sein.  

Die Vermeidung von physisch-sozialen Kontakten ist weiterhin das Kernelement zur 

Verhinderung von Infektionen. Vor diesem Hintergrund ist das übergreifende Ziel, dass 

die Menschen zuhause bleiben und Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Die ge-

troffenen Maßnahmen stehen alle unter dem Zeichen, möglichst viele Kontakte zu ver-

meiden, die nicht absolut notwendig sind. Auch unter Beachtung der grundrechtlich 

besonders geschützten Freiheitssphären ist es daher momentan weiterhin nötig, die 

Kontaktreduktion auch dadurch zu erreichen, dass auch weniger vorrangige entspre-

chende Einrichtungen geschlossen und Veranstaltungen untersagt werden müssen.  

Zugleich müssen weitere schwere Belastungen für die Wirtschaft und das soziale Mit-

einander möglichst weitgehend vermieden werden. Ziel der getroffenen Maßnahmen 

ist es auch, die Einschränkungen nur so kurz wie möglich, jedoch so lange wie erfor-

derlich, in der jetzt festgelegten Intensität beizubehalten. Je später die Infektionsdyna-

mik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkungen erforder-

lich. 



 

 

18 

 

Das Land Berlin steht dabei nicht alleine, sondern ist Teil der gemeinsamen bundes-

weiten Anstrengung bei der Bekämpfung der Pandemie. Die getroffenen Einschrän-

kungen stehen daher in einer Linie mit den durch die Bundeskanzlerin und die Regie-

rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarten Maßnahmen. 

Mit Inkrafttreten des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Feb-

ruar 2021 (GVBl. S. 102) tritt neben die Verordnungsermächtigung aus § 32 Satz 1 

des Infektionsschutzgesetzes die Verordnungsermächtigung nach § 2 Satz 1 des Ber-

liner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. Der Landesgesetzgeber hat von sei-

ner verordnungsersetzenden Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 80 Absatz 4 des 

Grundgesetzes nur in Teilen Gebrauch gemacht, indem er insbesondere strengere 

Fristenregelungen und eigene Regelungen zur Verhältnismäßigkeit zu treffender Maß-

nahmen formuliert hat. Auf diese besonderen Vorgaben bezieht sich die Verordnungs-

ermächtigung in § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. 

Die Verordnungsermächtigung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes stellt hin-

gegen in Verbindung mit §§ 28 und 28a des Infektionsschutzgesetzes detaillierte Gren-

zen für die danach von den Landesregierungen zu treffenden Maßnahmen zur Be-

kämpfung der SARS-CoV-2 Pandemie auf, auf die auch § 2 Satz 1 und § 1 Absatz 1 

des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes verweisen. Hinsichtlich die-

ser Vorgaben stützt sich der Senat auf § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 

1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. 

b) Einzelbegründungen: 

1. Zu Artikel 1 

a) Zu Nummer 1 

Die Änderungen in der Inhaltsübersicht werden aufgrund der folgenden Änderun-

gen nötig. 

 

b) Zu Nummer 2 

Die Änderungen in Absatz 6 dienen der konkreteren Definition der medizinischen 
Gesichtsmaske. Entscheidend ist dabei die Erfüllung der Anforderungen der beiden 
genannten europäischen Normen und deren Differenzierung zwischen sogenann-
ten OP-Masken und FFFP2-Masken. Klarstellend wird beispielhaft und nicht ab-
schließend ergänzt, welche Maskentypen einen vergleichbaren Schutzstandard 
aufweisen. 
  
c) Zu Nummer 3 
Als ein weiteres wesentliches Kernelement zur Reduzierung der Verbreitungsge-
schwindigkeit bei Infektionskrankheiten kann der Appell an die Bürgerinnen und 
Bürger zur grundsätzlichen Testung vor physischen Kontakten, insbesondere au-
ßerhalb des eigenen Hausstandes, angesehen werden.  
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Um das Ziel zu verwirklichen, die Anzahl der Infektionen mit SARS-CoV-2 zu mini-
mieren und damit den Virus in Deutschland und im Land Berlin weiterhin einzu-
dämmen, ist das Gebot zur Testung auf das Nichtvorliegen von einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor privaten und anderen Veranstaltungen erfor-
derlich. Ferner ist bei jeglichem Kontakt mit anderen Personen eine medizinische 
Gesichtsmaske zu tragen.   
 
d) Zu Nummer 4 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 verpflichtet zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in den dort 
beschriebenen Situationen. Diese Situationen sind dadurch gekennzeichnet, dass 
die Infektionsgefahr durch ein Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Men-
schen auf engem Raum als besonders hoch angesehen werden muss. Die Maske 
sollte über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst 
eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren sowie als 
eine Barriere die Verringerung einer Verbreitung von Tröpfchen wahrscheinlich zu 
machen. Jedoch ist es aus arbeitsschutzrechtlichen Aspekten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nicht zumutbar, während der gesamten Arbeitszeit eine FFP2-
Maske zu tragen. Nichts desto trotz ist von ihnen eine medizinische Gesichts-
maske, jedenfalls also eine sogenannte OP-Maske, zu tragen. 

 
Zu Nummer 1 
„Öffentliche Verkehrsmittel“ erfasst in der Regel nur Linienverkehre und nicht auch 
die sog. Gelegenheitsverkehre, wie z. B. Taxi und Mietwagen. Der Begriff „Kraft-
fahrzeug“ beschreibt grundsätzlich nur Landfahrzeuge, jedoch keine Wasser- oder 
Luftfahrzeuge. Damit auch bei diesen Verkehren bzw. in diesen Fahrzeugen eine 
medizinische Gesichtsmaske zu tragen ist, wird der allgemeinere Begriff „sonstige 
Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen“ verwendet.  
 
Mit der Formulierung „nicht fahrzeugführendes Personal“ wird auch das in Ver-
kehrsmitteln zur Fahrscheinkontrolle eingesetzte Personal verpflichtet, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Gerade bei Kontrollen kann aber der Mindestab-
stand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden. Aus Gründen des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes und der Vorbildwirkung ist dies nur schwer vermittelbar. Da-
her soll die Verpflichtung auch für das in den Verkehrsmitteln tätige Personal gel-
ten, sofern Kontakt zu (Fahr-)Gästen besteht. Das Personal ohne unmittelbaren 
Fahrgastkontakt ist vom Anwendungsbereich ausgenommen.  
 
Zu Nummer 2 
Die Nummer 2 dient der Klarstellung, dass in allen Kraftfahrtzeugen, die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske für alle Personen gilt, die nicht 
Fahrzeugführende sind und nicht unter § 2 Absatz 2 fallen, wobei alle Insassen 
außer der fahrzeugführenden Person der Maskenpflicht unterliegen, sobald sich 
eine Person im Fahrzeug befindet, die nicht unter § 2 Absatz 2 fällt. Die Ausnahme 
für fahrzeugführende Personen ist wegen § 23 Abs. 4 StVO nötig, wonach es fahr-
zeugführenden Personen untersagt ist, ihr Gesicht zu verdecken. Von dieser bun-
desrechtlichen Bestimmung kann nicht durch Landesrecht abgewichen werden. 
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Zu Nummern 3 bis 6 
Im Bereich des Handels gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske auch in Einkaufszentren (Malls) für das Personal.  
Zudem gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske für das Per-
sonal auch in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit 
Publikumsverkehr, sowie für an religiös-kultischen Veranstaltungen teilnehmende 
Personen. Auch gilt diese Pflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Arztpraxen 
und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen. 
 
Zu Nummer 7 
Die Gegebenheiten sind gekennzeichnet durch das Zusammentreffen von einer 
Vielzahl von Personen in beengten Räumlichkeiten bzw. mangelnder Möglichkeit 
den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um einen ausreichenden Infek-
tionsschutz zu gewährleisten besteht daher hier die Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen Gesichtsmaske. 
 
Zu Nummer 8 
Um das Infektionsrisiko auch in Büro- und Verwaltungsgebäuden zu reduzieren, 
sind sowohl die dort Beschäftigen als auch die Besucherinnen und Besucher 
grundsätzlich verpflichtet eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Die Vo-
raussetzungen gemäß Nummer 8 für eine Ausnahme müssen nur alternativ vor-
liegen und nicht kumulativ. Bereits durch die Erfüllung einer Vorgabe der Nummer 
8 (Aufenthalt an einem festen Platz oder Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern) wird das Infektionsrisiko für zeitgleich Anwesende angemessen reduziert. 
 
Zu Nummer 9 und Nummer 10 
Nach Nummer 9 und Nummer 10 gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske aufgrund der dort typischen Beengtheit für von Aufzügen transpor-
tierte Personen als auch für Teilnehmende an Versammlungen in geschlossenen 
Räumen.  
 
Zu Nummer 11 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske kann auch in einem 
Hygienerahmenkonzept oder einer Verordnung geregelt werden. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 verpflichtet zum Tragen einer FFP2-Maske in den dort beschriebenen 
Situationen für bestimmte Personengruppen. Diese Situationen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Infektionsgefahr durch ein Zusammentreffen einer größe-
ren Anzahl von sich abwechselnden Menschen auf engem Raum, wie bei einem 
„Kommen und Gehen“, als besonders hoch angesehen werden muss. Die Verbrei-
tung des Coronavirus-SARS-CoV-2 gilt es somit möglichst zu reduzieren. Nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen weist eine FFP2-Maske eine höhere Schutzwir-
kung auf. Somit ist es folgerichtig, dass das Tragen einer FFP-2 in den in Nummer 
1 bis 7 beschriebenen Situationen angeordnet wird.   

 
Die Nummern 1 bis 7 enthalten eine Aufzählung verschiedener Gegebenheiten, 
die gekennzeichnet sind durch zum einen das Zusammentreffen von einer Vielzahl 
von Personen in beengten Räumlichkeiten bzw. mangelnder Möglichkeit den Min-
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destabstand von 1,5 Metern einzuhalten und zum anderen von einer hohen Fluk-
tuation der sich vor Ort aufhaltenden Menschen („ein Kommen und Gehen“). Um 
einen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten besteht daher hier die 
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 
 
Zu Nummer 1 
Während für das Personal öffentlicher und vergleichbarer Verkehrsmittel aus 
Gründen des Arbeitsschutzes die Maskenpflicht durch das Tragen sogenannter 
OP-Masken erfüllt werden kann, haben Passagiere hier die eine höhere Sicherheit 
bietenden FFP2-Masken zu tragen. 
 
Zu Nummer 2 und 3 
Diese Pflicht gilt für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen oder Besucher 
von Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen.  
 
Zu Nummer 4 und 5 
Für Besucherinnen und Besucher in Bibliotheken gilt entsprechend der Regel für 
den Einzelhandel die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, denn der Leihbetrieb 
ist in der Regel vergleichbar dem Einkauf in einem Supermarkt organisiert.  
 
Die Besucherinnen und Besucher entnehmen die Medien direkt aus den Regalen 
und verbuchen diese dann für die Mitnahme an Selbstverbuchungsterminals oder 
in Einzelfällen an einer Theke. Dabei handelt es sich wie auch bei Kundinnen und 
Kunden im Einzelhandel um einen fließenden Besucherverkehr und nicht um feste 
Gruppen. Entsprechendes soll für die Besucherinnen und Besucher von Archiven 
gelten.  
 
Zu Nummer 6 
Die Nummer 6 enthält Gegebenheiten, die gekennzeichnet sind durch das Zusam-
mentreffen von einer Vielzahl von Personen in beengten Räumlichkeiten bzw. 
mangelnder Möglichkeit den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um ei-
nen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten besteht daher hier die 
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.   
 
Zu Nummer 7 
Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch kultureller Einrichtungen 
und Freizeiteinrichtungen reduziert das Infektionsrisiko, das dort als Anlaufpunkt 
vermehrter Menschenansammlungen herrscht.  
 
Zu Nummer 8 
Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kann auch in einem Hygienerahmen-
konzept oder einer Verordnung geregelt werden. 
 
Zu Absatz 3 
Der Absatz trifft Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 
Freien, insbesondere im öffentlichen Raum. Wenngleich dort das Risiko einer 
Übertragung des Virus SARS-CoV-2 durch Aerosole weniger hoch ist als in ge-
schlossenen Räumen, besteht auch im Freien in bestimmten Lebenssituation ein 
erhöhtes Infektionsrisiko. Dies gilt vor allem dann, wenn (potenziell) der Mindest-
abstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Satz 1 regelt eine 
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Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Märkten, in Warteschlagen, 
auf Bahnsteigen und an Haltestellen, auf bestimmten Straßen und Plätzen der 
Stadt sowie in den Außenanlagen von kulturellen Einrichtungen und Freizeitein-
richtungen. Diese Orte haben gemeinsam, dass dort im Alltag viele Menschen zu-
sammentreffen und daher typsicherweise der Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht sicher eingehalten werden kann. Unabhängig von der konkreten Zahl der an 
diesen Orten anwesenden Personen kann sich auch spontan immer eine Situation 
ergeben, in denen der Mindestabstand unterschritten wird. Daher muss in diesen 
klar abgrenzbaren Bereichen der Stadt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden, unabhängig von der konkreten Zahl der anwesenden Personen und der 
Möglichkeit, den Mindestabstand einzuhalten. 
Satz 1 stellt auch klar, dass während der Nutzung von Fahrzeugen die Pflicht nicht 
gilt, sofern diese nicht auf Fußgängerbereichen genutzt werden. Radfahrende und 
Personen, die Motorroller fahren, müssen daher keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen. 
Satz 2 appelliert ergänzend zu den Pflichten nach Satz 1, im Freien an Orten an 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Ein-
kaufsstraßen und anderen belebten Straßen und Plätzen, eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. 

 
Zu Absatz 4 
Der Absatz berücksichtigt, dass die Verwendung einer medizinischen Gesichts-
maske, einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer FFP2-Maske für die dort nor-
mierten Personengruppen problematisch ist und nimmt diese von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus. Nach Nummer 3 kann eine medizini-
sche Gesichtsmaske bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung durch andere Vorrichtun-
gen, die den gleichen oder einen besseren Schutz bieten, ersetzt werden. Dies 
jedoch nur bezogen auf die für die jeweilige Situation eigentlich angeordnete 
Maske. In Situationen in denen eine medizinische Gesichtsmaske angeordnet ist, 
kann diese daher nicht durch eine Mund-Nasen-Bedeckung ersetzt werden. 
 
Nach Nummer 5 gilt zudem keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske oder einer Mund-Nase-Bedeckung bei gesichtsnahen Handwerks- 
und Dienstleistungen. Die Durchführung gesichtsnaher Behandlungen ist für viele 
körpernahe Handwerks- und Dienstleistungen zur Ermöglichung eines wirtschaft-
lichen Betriebs notwendig. Die Ausnahme ist zeitlich begrenzt auf die Dauer der 
konkreten Behandlung. Die Maskenpflicht gilt nach Abschluss der Behandlung un-
eingeschränkt weiter. Unter Berücksichtigung der zudem geltenden Begleitmaß-
nahmen gemäß § 18 Absatz 2 (2 Meter Sicherheitsabstand, Aufenthaltsverbot für 
wartende Kundinnen und Kunden) ist das mit der Ausnahme einhergehende In-
fektionsrisiko als niedrig zu bewerten. Das gilt vor allem deshalb, weil die gesichts-
nahen Dienstleistungen nur nach einem tageaktuellen negativen Test in Anspruch 
genommen werden dürfen. Im Sinne eines notwendigen Gesamtausgleichs zwi-
schen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden und dem mit den 
Maßnahmen verfolgten Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist die temporäre 
Ausnahme von der Maskenpflicht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zudem 
rechtlich geboten. 
 
 
 

 



 

 

23 

 

e) Zu Nummer 5 
 
Zu Absatz 1 

Die Änderung in Absatz 1 verpflichtet nun die Arbeitgebenden, ihren in Präsenz 

Beschäftigten mindestens zweimal pro Woche die Durchführung eines kosten-

losen Schnelltests anzubieten. Zudem wurde eine redaktionelle Klarstellung 

vorgenommen. Die bloße Mitgabe von Selbsttest zur eigenen Anwendung durch 

die Mitarbeitenden zu Hause entbindet die Arbeitgebenden nicht von der Pflicht 

zur regelmäßigen Organisation der Testungen am Arbeitsplatz.  

Zu Absatz 2 

Die Änderung in Absatz 2 stellt klar, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 

grundsätzlich auf Wunsch eine Bescheinigung über das Testergebnis auszu-

stellen haben. Nur geschultes Personal darf das Testat über einen Selbsttest 

ausstellen, damit es zu anderen Zwecken verwendet werden darf.  

 

f) Zu Nummer 6 

Im Zuge der am 3. März 2021 vereinbarten Öffnungsstrategie erachteten Bund 

und Länder es für geboten, unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

auch andere Bereiche wieder dem Publikumsverkehr zugänglich zu machen. 

Die Öffnung wird flankiert vom „Berliner Schutz-Testkonzept“ mit darin vorge-

sehenen Testintervallen an unterschiedlichen Teststellen. Dies wird getragen 

von der Nationalen Teststrategie.  

 

Absatz 1 schreibt den Bürgerinnen und Bürger vor, sich vor in der Verordnung 

festgelegten/beschriebenen Situationen zu testen und ein negatives Testergeb-

nis durch eine Bescheinigung vorzuweisen. Die Testung kann mittels Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Test, Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test zur Selbstanwen-

dung (Selbsttest) oder PCR-Test vor Ort, durch einen anderen Verantwortlichen 

durchgeführt oder mittels Testat nachgewiesen werden. Das Testergebnis 

muss tagesaktuell sein. Eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung ist 

im Übrigen nach den Voraussetzungen in Absatz 2 vorzulegen, damit es zum 

Beweis im Rechtsverkehr dienen kann.  

 

g) Zu Nummer 7  

Die Regelung in Absatz 1 verfolgt das Ziel, dass Büro- und vergleichbare Ar-

beitsplätze nur noch höchstens mit halber Auslastung zu fahren sind. Ein Büro-

arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, an dem Informationen erzeugt, erarbeitet, bear-

beitet, ausgewertet, empfangen oder weitergeleitet werden. Dabei werden zum 

Beispiel Planungs-, Entwicklungs-, Beratungs-, Leitungs-, Verwaltungs- oder 

Kommunikationstätigkeiten sowie diese Tätigkeiten unterstützende Funktionen 

ausgeführt. 
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Die Regelung hat hinsichtlich ihres Schutzzweckes einen direkten Bezug zum 

Infektionsschutz: Um das Infektionsgeschehen während einer Hochinzidenz-

phase wirkungsvoll einzudämmen, ist die Reduktion von Kontakten und von 

Mobilität unbedingt erforderlich. Dazu gehört in einem verhältnismäßigen Um-

fang auch die Vermeidung von Kontakten und Mobilität im Zusammenhang mit 

der Ausübung beruflicher Tätigkeiten.  

 

Leider haben weder die Selbstverpflichtungen der Wirtschaft noch die SARS-

CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundes die notwendige Mobilitätsreduk-

tion erreichen können. Die Auswertung von arbeitsstättenbezogenen Mobilitäts-

daten zeigt einen kontinuierlichen Anstieg der Mobilität; das Mobilitätsniveau 

liegt aktuell deutlich über dem Januar-Niveau und erreicht fast den Referenz-

wert. Im Zusammenhang mit der Offenhaltung von Schulen und Kitas ist das 

problematisch und gefährdet alle Eindämmungsbemühungen. Daher ist aus 

Sicht des Infektionsschutzes eine wirksame Reduzierung arbeitsplatzbezoge-

ner Mobilität sehr wichtig.  

Die Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.2) sehen u.a. Bewegungs-

flächen von 1,5 qm pro Arbeitsplatz vor; bei nebeneinander angeordneten Ar-

beitsplätzen ist eine Breite je Arbeitsplatz von 1,20 Metern festgelegt. Die Be-

rechnungen in der ASR A1.2 berücksichtigen mithin nicht die Erfordernisse von 

Abstand unter den Bedingungen einer Pandemie. Eine Reduzierung der Aus-

lastung um 50% ist vor diesem Hintergrund vor allem in Mehrpersonenbüros 

verhältnismäßig. Die Regelung verhindert auch wirksam Kontakte und Mobilität, 

die durch die Homeoffice-Regelung in der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung nicht vermieden werden konnten. Darüber hinaus ent-

faltet die Regelung auch Wirksamkeit in anderen Bereichen, in denen im beruf-

lichen Kontext Kontakte und Mobilität entstehen. Neben dem Weg zur Arbeits-

stätte sind das insbesondere auch im Betrieb Verkehrsflächen, Kantinen, Tee-

küchen, Sanitärräume und andere Gemeinschaftsflächen ebenso wie ad-hoc-

Besprechungssituationen.  

 

Statt einer starreren Regelung erhalten die Unternehmen hiermit die Möglich-

keit, unter Berücksichtigung ihrer betrieblichen Belange eine Entzerrungsstra-

tegie selbst zu organisieren, ohne dass der Verordnungsgeber auf eine bin-

dende und damit wirksame Regelung verzichten müsste.  

 

Absatz 2 beschreibt wenige, eng gefasste Ausnahmetatbestände. Ausnahmen 

kommen zwar regelmäßig nicht in Frage. Jedoch ist eine Reduktion in abgrenz-

baren Bereichen nicht zweckmäßig oder könnte die öffentliche Sicherheit ge-

fährden. Dazu gehören Leitstellen, der Verwaltungsbereich von Krankenhäu-

sern oder Arztpraxen oder auch die Rechtspflege und der Justizvollzug. 
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Im Bereich der Öffentlichen Verwaltung könnten wenige Funktionen einen Aus-

nahmetatbestand begründen, wenn organisatorische Maßnahmen zur Präsenz-

reduktion wie die Einführung eines Schicht- oder Wechselbetriebes aus tatsäch-

lichen Gründen unmöglich sind und erheblich negative Folgen für das Funktio-

nieren der Öffentlichen Verwaltung zu befürchten sind. Erheblich negative Fol-

gen sind insbesondere Störungen von Zahlungsströmen, Nichterteilung von 

Leistungsbescheiden, Beeinträchtigung relevanter Rechtsgüter von Bürgerin-

nen und Bürgern und Aufrechterhaltung öffentlicher Sicherheit und Ordnung.  

 

Darüber hinaus sollen Auszubildende von der Präsenzreduzierung regelmäßig 

nicht erfasst sein, um den Ausbildungserfolg nicht zu gefährden und um der 

Anforderungen der §§ 14, 28 BBiG hinsichtlich der Persönlichkeit und Unmittel-

barkeit der Ausbildung in der Ausbildungsstätte gerecht zu werden.  

 

h) Zu Nummer 8 

Die Regelung in Absatz 10 stellt ein Element zur Reduzierung der Verbreitungs-

geschwindigkeit bei Infektionskrankheiten dar, mit dem Ziel der Minimierung der 

Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2. An allen Veranstaltungen in ge-

schlossenen Räumen mit mehr als fünf zeitgleich Anwesenden dürfen nur Per-

sonen teilnehmen, die den Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus erbringen. Gleiches gilt für Veranstaltungen nach Absatz 

3 Nummer 4 bis 6 – Parteiversammlungen, Versammlungen von Wählerge-

meinschaften, Betriebsversammlungen oder Sitzungen von Betriebsräten oder 

Gesamtbetriebsräten. Die Begründung zu § 6b gilt entsprechend.  

 

i) Zu Nummer 9 

Die Regelung in Absatz 3 dient ebenfalls der Reduzierung der Verbreitungsge-

schwindigkeit bei Infektionskrankheiten. Die Teilnahme an Versammlungen in 

geschlossenen Räumen mit mehr als fünf zeitgleich Anwesenden ist ebenfalls 

nur mit dem Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion mit dem Corona-

virus möglich. Die Begründung zu § 6b gilt entsprechend.  

 

j) Zu Nummer 10  

Die Änderung regelt den Zugang zu Einzelunterricht, um sich für Eignungsprü-

fungen vorbereiten, ein entsprechendes Studium aufnehmen oder an einem na-

tionalen und internationalen Wettbewerb teilnehmen zu können. Sie ist erfor-

derlich um insbesondere jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben 

und ihnen nicht den Zugang zu Hochschulen zu verwehren.  

 

k) Zu Nummer 11 

 

Zu Absatz 1 

Alle Verkaufsstellen (§ 2 Absatz 1 Berliner Ladenöffnungsgesetz) Der Besuch 

der Verkaufsstellen ist für Kundinnen und Kunden nur mit dem Nachweis eines 



 

 

26 

 

negativen Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus möglich. Die Begrün-

dung zu § 6b gilt hier entsprechend. Die elektronische Kontaktnachverfolgung 

muss gewährleistet werden.  

 

Für die Öffnung nach Satz 1 gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer 

Kundin oder einem Kunden pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche. Babyfach-

märkte, Blumenläden und Gartengeschäfte werden zukünftig nicht mehr von 

der Ausnahmeregelung erfasst. Diese Änderung setzt die jüngste obergerichtli-

che Rechtsprechung um. Die Ausnahmen für Lebensmittel und Getränke, Ta-

bakprodukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Tierbedarf, 

Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf sowie von Hör- und 

Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen, Abhol- und Lieferdienste und 

Wochenmärkte mit Beschränkung auf die vorgenannten Sortimente, gewerbli-

chen Handwerkerbedarf und Fahrrad- und Kfz-Werkstätten bleiben bestehen. 

 

Zu Absatz 2 

Im Zuge der am 3. März 2021 vereinbarten Öffnungsstrategie erachteten Bund 

und Länder es für erforderlich, dass auch die Unternehmen in Deutschland ei-

nen gesamtgesellschaftlichen Beitrag im Interesse eines umfassenden Infekti-

onsschutzes leisten. Regelmäßige Testungen spielen bei der Kontrolle der Pan-

demie eine entscheidende Rolle. Dementsprechend sollen gemäß Absatz 4a 

die Betreibenden von Kaufhäuern und Einkaufszentren (Malls) ein Angebot 

über eine kostenlose Testung den Besucherinnen und Besuchern unterbreiten 

und eine Bescheinigung über das Testergebnis ausstellen. Das Angebot muss 

im jeweiligen Schutz- und Hygienekonzept verankert sein. 

 

l) Zu Nummer 12 

Nach der Wiederöffnung des Friseurhandwerks am 1. März 2021 dürfen nun-

mehr nach dem Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und 

Ländern vom 3. März 2021 in einem weiteren Öffnungsschritt und unter Einhal-

tung der allgemeinen Hygieneregeln auch andere Dienstleistungen wieder für 

den Publikumsverkehr geöffnet werden, sofern in diesen Bereichen besondere 

Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Die Neufassung des § 18 dient einer 

Vereinheitlichung der hierfür jeweils geltenden Regeln. 

 

Zu Absatz 1 

Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege sind naturgemäß mit einer Unter-

schreitung des Mindestabstandes verbunden. Um in diesem Kontext das sehr 

hohe Infektionsrisiko und das damit einhergehende Risiko der Übertragung und 

der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf ein Minimum zu reduzieren, 

ist dies nur unter besonderen Schutzmaßnahmen möglich. Der Zutritt der Kun-

dinnen und Kunden muss über eine vorherige Terminvereinbarung erfolgen. Die 
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Erweiterung des Sicherheitsabstandes zwischen den Plätzen für die Kundinnen 

und Kunden stellt eine weitere Schutzmaßnahme dar, ebenso wie den Wartebe-

reich auf außerhalb der Betriebsräume zu verlagern. Die übrigen in Teil 1 fest-

gelegten allgemeinen Hygiene- und Schutzvorschriften bleiben unberührt. Kun-

dinnen und Kunden haben grundsätzlich eine FFP2-Maske. Die Durchführung 

der Dienstleistungen ist nur mit dem Nachweis eines negativen Tests auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus möglich. Die Begründung zu § 6b gilt entspre-

chend. 

 

Zu Absatz 2 

Absatz 1 gilt nicht für die aufgezählten grundsätzlich gesundheitsförderlichen 

körpernahen Dienstleitungen. Es sollen Abgrenzungsprobleme hiermit behoben 

werden.  

 

Zu Absatz 3 

Prostitutionsgewerbe und die Erbringung und Inanspruchnahme sexueller 

Dienstleistungen mit Körperkontakt und erotische Massagen sind untersagt. 

Das in diesem Zusammenhang bestehende Infektionsrisiko wird aufgrund der 

besonderen und langandauernden körperlichen Nähe als besonders hoch ein-

gestuft. 

 

Zu Absatz 4 

Der Ausbildungsbetrieb in den Fahrschulen und vergleichbaren Ausbildungs-

stätten soll wieder ermöglicht werden. In diesen Bereichen wurden bereits Kon-

zepte für Abstands- und Hygienemaßnahmen entwickelt, sodass im Land Berlin 

mit der Wiederzulassung des Lehrbetriebs begonnen werden kann.  

Fahrschulen sowie ähnliche Einrichtungen, die fahrerlaubnisrechtliche Semi-

nare oder Aus- und Fortbildungen anbieten, dürfen unter Einhaltung der allge-

meinen Schutz- und Hygieneregeln in Teil 1 geöffnet werden.  

Zudem ist die mindestens einmal wöchentliche Testung im Rahmen eines Test-

konzepts in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels 

PoC-Antigen-Schnelltest des unterrichtenden Personals im jeweiligen Betrieb 

anzubieten, selbstständig durchzuführen und zu dokumentieren.  

 

 

m) Zu Nummer 13 

Die Ergänzung in Absatz 2 dient der Reduzierung der Verbreitungsgeschwin-

digkeit bei Infektionskrankheiten. Der Besuch von Museen, Galerien und Ge-

denkstätten ist nur mit dem Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus möglich. Die Begründung zu § 6b gilt entsprechend.  
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n) Zu Nummer 14 

Die Verordnungsermächtigungen der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung 

werden der Übersichtlichkeit halber nummeriert. Es wird mit Nr. 2 eine Ermäch-

tigung eingeführt, um hinsichtlich der Ausnahmen erforderlichenfalls Konkreti-

sierungen zu regeln.  

 

o) Zu Nummer 15 

Die Anpassungen des Ordnungswidrigkeitenkatalogs sind redaktionelle Folge-

änderungen. 

 

p) Zu Nummer 16 

Die Anpassung stellt eine redaktionelle Änderung dar.   

 

2. Zu Artikel 2 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten der Verordnung 

B.  Rechtsgrundlage: 

§§ 2 Satz 1 und 2 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz, 32 Satz 1 und 2 

Infektionsschutzgesetz 

 
Berlin, den 27. März 2021  
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 
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Anlage zur Vorlage an  
das Abgeordnetenhaus 

 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
 

 
Alte Fassung Neue Fassung 

 

  

Zweite - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 04. März 2021 

in der Fassung der 

Ersten Verordnung zur Änderung der 

Zweiten - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 23. März 2021 

 

Zweite - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 04. März 2021 

in der Fassung der 

Zweiten Verordnung zur Änderung der 

Zweiten - SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 27. März 2021 

1. Teil 

Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und 

Hygieneregeln 

1. Teil 

Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und 

Hygieneregeln 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmun-

gen 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Eindäm-

mung der fortschreitenden Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 und der 

hierdurch verursachten Krankheit COVID-

19 durch Maßnahmen zum Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit und zur Bewälti-

gung der Auswirkungen auf das Gesund-

heitswesen. 

(2) Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums (priva-

ter Bereich). 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmun-

gen 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Eindäm-

mung der fortschreitenden Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 und der 

hierdurch verursachten Krankheit COVID-

19 durch Maßnahmen zum Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit und zur Bewälti-

gung der Auswirkungen auf das Gesund-

heitswesen. 

(2) Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums (priva-

ter Bereich). 
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(3) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und 

geplantes Ereignis mit einer definierten 

Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

gramm-folge mit thematischer, inhaltli-

cher Bindung oder Zweckbestimmung in 

der abge-grenzten Verantwortung einer 

Veranstalterin oder eines Veranstalters, 

einer Person, Organisation oder Institu-

tion, an dem eine Gruppe von Menschen 

teilnimmt. Ver-sammlungen im Sinne von 

Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 

26 der Verfas-sung von Berlin stellen 

keine Veranstaltung dar. 

(4) Eine Zusammenkunft im Sinne dieser 

Verordnung ist jedes Aufeinandertreffen 

von Personen, das mit einer Interaktion 

dieser Personen untereinander verbun-

den ist, welches nicht bereits Veranstal-

tung im Sinne von Absatz 3 oder Ver-

sammlung im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfas-

sung von Berlin ist. 

(5) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestell-

te, an den Seiten eng anliegende, Mund 

und Nase bedeckende, textile Barriere, 

die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeig-

net ist, eine Ausbreitung von übertra-

gungsfä-higen Tröpfchenpartikeln und 

Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen 

und Aus-sprache zu verringern, unabhän-

gig von einer Kennzeichnung oder zertifi-

zierten Schutzkategorie. Die Mund-Na-

sen-Bedeckung ist so zu tragen, dass 

Mund und Na-se so bedeckt werden, 

dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und 

Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen 

oder Sprechen vermindert wird. Soweit 

nach dieser Verord-nung oder aufgrund 

dieser Verordnung die Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, 

(3) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und 

geplantes Ereignis mit einer definierten 

Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

grammfolge mit thematischer, inhaltlicher 

Bindung oder Zweckbestimmung in der 

abgegrenzten Verantwortung einer Ver-

anstalterin oder eines Veranstalters, einer 

Person, Organisation oder Institution, an 

dem eine Gruppe von Menschen teil-

nimmt. Versammlungen im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin stellen keine 

Veranstaltung dar. 

(4) Eine Zusammenkunft im Sinne dieser 

Verordnung ist jedes Aufeinandertreffen 

von Personen, das mit einer Interaktion 

dieser Personen untereinander verbun-

den ist, welches nicht bereits Veranstal-

tung im Sinne von Absatz 3 oder Ver-

sammlung im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfas-

sung von Berlin ist. 

(5) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestellte, 

an den Seiten eng anliegende, Mund und 

Nase bedeckende, textile Barriere, die 

aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 

ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-

higen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen und Aus-

sprache zu verringern, unabhängig von 

einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bede-

ckung ist so zu tragen, dass Mund und 

Nase so bedeckt werden, dass eine Aus-

breitung von Tröpfchen und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen oder Spre-

chen vermindert wird. Soweit nach dieser 

Verordnung oder aufgrund dieser Verord-

nung die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung besteht, kann auch 
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kann auch eine medizinische Gesichts-

maske nach Absatz 6 getragen werden. 

(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im 

Sinne dieser Verordnung ist eine aus spe-

ziellen Materialien hergestellte Maske, die 

den Anforderungen der europäischen 

Norm EN 14683:2019+AC:2019 ent-

spricht oder die den Anforderungen der 

europäi-schen Norm EN 

149:2001+A1:2009 entspricht, wobei die 

Maske jedenfalls nicht über ein Ausatem-

ventil verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

eine medizinische Gesichtsmaske nach 

Absatz 6 getragen werden. 

(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im 

Sinne dieser Verordnung ist eine aus spe-

ziellen Materialien hergestellte Schutz-

maske, die den Anforderungen der euro-

päischen Norm EN 14683:2019+AC:2019 

(sogenannte OP-Masken) entspricht oder 

die den Anforderungen der europäischen 

Norm EN 149:2001+A1:2009 für FFP2-

Masken entspricht oder die vergleichba-

ren Schutzstandards (zum Beispiel Mas-

ken des Typs KN95, N95, KF94) entspre-

chen, wobei die Maske jedenfalls nicht 

über ein Ausatemventil verfügen darf. Ab-

satz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 2 

Kontaktbeschränkung, Aufenthalt im öf-

fentlichen Raum 

(1) Jede Person ist angehalten, die phy-

sisch sozialen Kontakte zu anderen Men-

schen, die nicht zum eigenen Haushalt 

gehören, auf das absolut nötige Minimum 

zu reduzieren und auf Reisen zu verzich-

ten sowie die eigene Wohnung oder ge-

wöhnliche Unterkunft nur aus triftigen 

Gründen zu verlassen. Dies gilt insbeson-

dere für Personen, die Symptome einer 

Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der 

dafür jeweils aktuellen Kriterien des Ro-

bert Koch-Instituts aufweisen. Arbeitge-

berinnen und Arbeitgeber sind angehal-

ten, unbürokratisch Home-Office für ihre 

Beschäftigten zu ermöglichen.  

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt nicht gegen-

über Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -

partnern, Angehörigen des eigenen 

Haushalts und gegenüber Personen, für 

§ 2 

Kontaktbeschränkung, Aufenthalt im öf-

fentlichen Raum 

(1) Jede Person ist angehalten, die phy-

sisch sozialen Kontakte zu anderen Men-

schen, die nicht zum eigenen Haushalt 

gehören, auf das absolut nötige Minimum 

zu reduzieren und auf Reisen zu verzich-

ten sowie die eigene Wohnung oder ge-

wöhnliche Unterkunft nur aus triftigen 

Gründen zu verlassen. Dies gilt insbeson-

dere für Personen, die Symptome einer 

Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der 

dafür jeweils aktuellen Kriterien des Ro-

bert Koch-Instituts aufweisen. Jede Per-

son wird angehalten, sich vor einer priva-

ten oder anderen Veranstaltung mittels 

Point-of-Care(PoC)-Antigen-Schnelltests 

oder Selbsttests das Nichtvorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 bestätigen zu lassen und während 

jeglichem Kontakt mit anderen Personen 

eine medizinische Gesichtsmaske zu tra-

gen. 
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die ein Sorge- oder Umgangsrecht be-

steht, sowie im Umgang mit Schwerst-

kranken und Sterbenden. 

(3) Beim Verlassen der eigenen Wohnung 

oder gewöhnlichen Unterkunft ist der Auf-

enthalt im öffentlichen Raum im Freien, 

insbesondere auf Straßen, Wegen, Plät-

zen und in Grünanlagen nur allein, im 

Kreise der in Absatz 2 genannten Perso-

nen oder mit Angehörigen eines weiteren 

Haushaltes gestattet; es gilt eine Perso-

nenobergrenze von höchstens fünf zeit-

gleich anwesenden Personen, wobei de-

ren Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres nicht mitgezählt werden. 

(4) Absatz 3 gilt nicht 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 

im Freien zum Zweck der Berichter-

stattung durch Vertreterinnen und Ver-

treter von Presse, Rundfunk, Film o-

der anderen Medien, 

2. für die Ausübung beruflicher, man-

datsbezogener oder ehrenamtlicher 

Tätigkeiten, einschließlich der jahres-

zeitlich bedingt erforderlichen Bewirt-

schaftung landwirtschaftlicher, garten-

baulicher und forstwirtschaftlicher Flä-

chen und für politische Werbung durch 

nicht mehr als zwei Personen gegen-

über Einzelpersonen oder einzelnen 

Personengruppen im Sinne von Ab-

satz 3 zur Unterstützung von Parteien 

und Wählergemeinschaften sowie von 

Volksbegehren, Volksinitiativen, Bür-

gerbegehren und Einwohneranträgen, 

3. für die Benutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs, von Eisenbah-

nen und Flugzeugen, Fähren, Fahr-

gastschiffen und von Kraftfahrzeugen, 

mit denen eine entgeltliche oder ge-

schäftsmäßige Beförderung erfolgt o-

der die zu beruflichen und dienstlichen 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt nicht gegen-

über Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -

partnern, Angehörigen des eigenen 

Haushalts und gegenüber Personen, für 

die ein Sorge- oder Umgangsrecht be-

steht, sowie im Umgang mit Schwerst-

kranken und Sterbenden. 

(3) Beim Verlassen der eigenen Wohnung 

oder gewöhnlichen Unterkunft ist der Auf-

enthalt im öffentlichen Raum im Freien, 

insbesondere auf Straßen, Wegen, Plät-

zen und in Grünanlagen nur allein, im 

Kreise der in Absatz 2 genannten Per-so-

nen und zusätzlich mit höchstens einer 

weiteren Person gestattet, wobei bei Al-

leinerziehenden deren Kinder bis zur Voll-

endung des 12. Lebensjahres nicht mit-

gezählt werden.oder mit Angehörigen ei-

nes weiteren Haushaltes gestattet; es gilt 

eine Personenobergrenze von höchstens 

fünf zeitgleich anwesenden Personen, 

wobei deren Kinder bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt 

wer-den. 

(4) Absatz 3 gilt nicht 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 

im Freien zum Zweck der Berichter-

stattung durch Vertreterinnen und Ver-

treter von Presse, Rundfunk, Film o-

der anderen Medien, 

2. für die Ausübung beruflicher, man-

datsbezogener oder ehrenamtlicher 

Tätigkei-ten, einschließlich der jahres-

zeitlich bedingt erforderlichen Bewirt-

schaftung landwirtschaftlicher, garten-

baulicher und forstwirtschaftlicher Flä-

chen und für politische Werbung durch 

nicht mehr als zwei Personen gegen-

über Einzelper-sonen oder einzelnen 

Personengruppen im Sinne von Ab-

satz 3 zur Unterstüt-zung von Parteien 

und Wählergemeinschaften sowie von 
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Zwecken von Mitarbeitenden gemein-

sam genutzt werden müssen, 

4. für die Durchführung von pädagogisch 

begleiteten Außenaktivitäten von öf-

fentlichen Schulen und Schulen in 

freier Trägerschaft einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges sowie freier Einrichtungen im 

Sinne des Schulgesetzes vom 26. Ja-

nuar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. 

Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, von Tageseinrichtungen und 

Angeboten der Kindertagespflege im 

Sinne des Kindertagesförderungsge-

setzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 

322), das zuletzt durch Artikel 30 des 

Gesetzes vom 12. Oktober 2020 

(GVBl. S. 807) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung sowie 

im Rahmen privat organisierter Kin-

derbetreuung sowie von Angeboten 

der Jugendhilfe, 

5. für wohnungslose Menschen, soweit 

und sofern sie nicht kommunal oder 

ordnungsrechtlich untergebracht sind 

und die Personenobergrenze von 

höchstens zehn zeitgleich anwesen-

den Personen nicht überschritten wird, 

6. für die Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe und der Woh-

nungslosenhilfe, 

7. für die Teilnahme an nach dieser Ver-

ordnung zulässigen Veranstaltungen 

und Versammlungen im Freien und für 

die nach dieser Verordnung zulässige 

Sportausübung. 

Volksbegehren, Volksinitiativen, Bür-

gerbegehren und Einwohneranträgen, 

3. für die Benutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs, von Eisenbah-

nen und Flugzeugen, Fähren, Fahr-

gastschiffen und von Kraftfahrzeugen, 

mit denen eine entgeltliche oder ge-

schäftsmäßige Beförderung erfolgt o-

der die zu berufli-chen und dienstli-

chen Zwecken von Mitarbeitenden ge-

meinsam genutzt werden müssen, 

4. für die Durchführung von pädagogisch 

begleiteten Außenaktivitäten von öf-

fent-lichen Schulen und Schulen in 

freier Trägerschaft einschließlich der 

Einrich-tungen des Zweiten Bildungs-

weges sowie freier Einrichtungen im 

Sinne des Schulgesetzes vom 26. Ja-

nuar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. 

Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, von Tageseinrichtungen und 

Angeboten der Kinder-tagespflege im 

Sinne des Kindertagesförderungsge-

setzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 

322), das zuletzt durch Artikel 30 des 

Gesetzes vom 12. Oktober 2020 

(GVBl. S. 807) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung sowie 

im Rahmen privat organisierter Kin-

derbetreuung sowie von Angeboten 

der Ju-gendhilfe, 

5. für wohnungslose Menschen, soweit 

und sofern sie nicht kommunal oder 

ord-nungsrechtlich untergebracht sind 

und die Personenobergrenze von 

höchstens zehn zeitgleich anwesen-

den Personen nicht überschritten wird, 

6. für die Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe und der Woh-

nungs-losenhilfe, 
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7. für die Teilnahme an nach dieser Ver-

ordnung zulässigen Veranstaltungen 

und Versammlungen im Freien und 

8. für die nach dieser Verordnung zuläs-

sige Sportausübung 

§ 3 

Abstandsgebot 

(1) Bei Kontakten zu anderen als den in § 

2 Absatz 2 genannten Personen ein-

schließlich aller Zusammenkünfte und 

Veranstaltungen ist im öffentlichen Raum 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-

halten. Satz 1 gilt nicht, sofern eine kör-

perliche Nähe unter 1,5 Metern nach den 

Umständen nicht zu vermeiden ist, insbe-

sondere 

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung 

und Pflege einschließlich der Versor-

gung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfs-

mitteln, 

2. in der Kindertagesförderung im Sinne 

des § 22 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – 

in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 

2022), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-

satz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, in Schulen einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges im Sinne des Schulgesetzes 

sowie in der beruflichen Bildung, 

3. bei der Erbringung körpernaher 

Dienstleistungen, 

4. wegen der baulich bedingten Enge 

notwendigerweise von mehreren Per-

§ 3 

Abstandsgebot 

(1) Bei Kontakten zu anderen als den in § 

2 Absatz 2 genannten Personen ein-

schließlich aller Zusammenkünfte und 

Veranstaltungen ist im öffentlichen Raum 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-

halten. Satz 1 gilt nicht, sofern eine kör-

perliche Nähe unter 1,5 Metern nach den 

Umständen nicht zu vermeiden ist, insbe-

sondere 

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung 

und Pflege einschließlich der Versor-

gung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfs-

mitteln, 

2. in der Kindertagesförderung im Sinne 

des § 22 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – 

in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 

2022), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-

satz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, in Schulen einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges im Sinne des Schulgesetzes 

sowie in der beruflichen Bildung, 

3. bei der Erbringung körpernaher 

Dienstleistungen, 

4. wegen der baulich bedingten Enge 

notwendigerweise von mehreren Per-
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sonen zeitgleich zu nutzender Räum-

lichkeiten, zum Beispiel in öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen 

oder 

5. wenn ein bereichsspezifisches Hygie-

nerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 

oder eine aufgrund von § 25 erlassene 

Rechtsverordnung ausnahmsweise 

eine Unterschreitung des Mindestab-

standes von 1,5 Metern vorsieht und 

andere Maßnahmen zur Gewährleis-

tung des Infektionsschutzes vorhan-

den sind. 

(2) Jede Person ist vorbehaltlich des § 2 

Absatz 2 angehalten, auch im privaten 

Bereich den Mindestabstand nach Absatz 

1 wo immer möglich einzuhalten. 

sonen zeitgleich zu nutzender Räum-

lichkeiten, zum Beispiel in öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen 

oder 

5. wenn ein bereichsspezifisches Hygie-

nerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 

oder eine aufgrund von § 25 erlassene 

Rechtsverordnung ausnahmsweise 

eine Unterschreitung des Mindestab-

standes von 1,5 Metern vorsieht und 

andere Maßnahmen zur Gewährleis-

tung des Infektionsschutzes vorhan-

den sind. 

(2) Jede Person ist vorbehaltlich des § 2 

Absatz 2 angehalten, auch im privaten 

Bereich den Mindestabstand nach Absatz 

1 wo immer möglich einzuhalten. 

§ 4 

Medizinische Gesichtsmaske und Mund-

Nasen-Bedeckung 

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist 

in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahr-

zeugführendem Personal bei der Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

einschließlich der Bahnhöfe, Flughä-

fen und Fährterminals sowie sonstiger 

Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgäs-

ten, 

2. in sonstigen Fahrzeugen von nicht 

fahrzeugführenden Personen, sofern 

die Nutzung des Fahrzeugs nicht aus-

schließlich mit den in § 2 Absatz 2 ge-

nannten Personen erfolgt, 

3. in Einzelhandelsgeschäften aller Art 

und Einkaufszentren (Malls) sowie in 

§4 

Medizinische Gesichtsmaske und Mund-

Nasen-Bedeckung 

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist 

in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von nicht fahrzeugführendem Perso-

nal bei der Benutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel einschließlich der Bahn-

höfe, Flughäfen und Fährterminals so-

wie sonstiger Fahrzeuge mit wech-

selnden Fahrgästen, 

2. in sonstigen Fahrzeugen von nicht 

fahrzeugführenden Personen, sofern 

die Nutzung des Fahrzeugs nicht aus-

schließlich mit den in § 2 Absatz 2 ge-

nannten Personen erfolgt, 

3.  von Personal in Einzelhandelsge-

schäften aller Art und Einkaufszentren 

(Malls) sowie in Handwerks-, Dienst-

leistungs- und anderen Gewerbebe-

trieben mit Publikumsverkehr, 
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Handwerks-, Dienstleistungs- und an-

deren Gewerbebetrieben mit Publi-

kumsverkehr, 

4. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an religiös-kultischen Veranstal-

tungen im Sinne des Artikel 4 des 

Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 

1 der Verfassung von Berlin, 

5. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

6. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-

tienten beziehungsweise Bewohnerin-

nen und Bewohnern, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten o-

der Besuch empfangen, 

7. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven, 

8. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen, 

9. in gedeckten Sportanlagen einschließ-

lich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, 

außer während der Sportausübung, 

10. in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung, 

11. von Beschäftigten und Besucherinnen 

und Besuchern in Büro- und Verwal-

tungsgebäuden, es sei denn, sie hal-

ten sich an einem festen Platz auf oder 

können den Mindestabstand von 1,5 

Metern einhalten,  

12. in Aufzügen, 

4. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an religiös-kultischen Veranstal-

tungen im Sinne des Artikel 4 des 

Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 

1 der Verfassung von Berlin, 

5. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Personal unter 

der Voraussetzung, dass die jeweilige 

medizinische Behandlung dem nicht 

entgegensteht, 

6. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen, 

7. in gedeckten Sportanlagen einschließ-

lich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, 

außer während der Sportausübung, 

8. von Beschäftigten und Besucherinnen 

und Besuchern in Büro- und Verwal-

tungsgebäuden, es sei denn, sie hal-

ten sich an einem festen Platz auf oder 

können den Mindestabstand von 1,5 

Metern einhalten,  

9. in Aufzügen, 

10. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen in geschlos-

senen Räumen und 

11. soweit dies über die in den Nummern 

1 bis 10 genannten Anlässe hinaus in 

einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 o-

der einer aufgrund von § 25 erlasse-

nen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(2) Eine FFP-2-Maske ist in geschlosse-

nen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen bei der Benutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel einschließ-

lich der Bahnhöfe, Flughäfen und 

Fährterminals sowie sonstiger Fahr-

zeuge mit wechselnden Fahrgästen, 
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13. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen in geschlos-

senen Räumen, 

14. in kulturellen Einrichtungen und Frei-

zeiteinrichtungen und 

15. soweit dies über die in den Nummern 

1 bis 14 genannten Anlässe hinaus in 

einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 o-

der einer aufgrund von § 25 erlasse-

nen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 

Freien zu tragen 

3. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

c) auf Bahnsteigen und an Haltestel-

len, 

d) in den in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Bereichen in 

der Zeit von 6 Uhr bis 24 Uhr und 

e) in den Außenbereichen von kultu-
rellen Einrichtungen und Freizeit-
einrichtungen; 

dies gilt nicht während der Nutzung 

von Fahrzeugen außerhalb von Fuß-

gängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1 und 2, und 

4. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen unter freiem 

Himmel nach Maßgabe des § 10 Ab-

satz 2. 

Jede Person ist darüber hinaus angehal-

ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im 

Freien an Orten zu tragen, an denen der 

Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 

in der Regel nicht eingehalten werden 

kann, insbesondere in Einkaufsstraßen 

2. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

3. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-

tienten beziehungsweise Bewohnerin-

nen und Bewohnern, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten o-

der Besuch empfangen, 

4.  von Kundinnen und Kunden in Einzel-

handelsgeschäften aller Art und Ein-

kaufszentren (Malls) sowie in Hand-

werks-, Dienstleistungs- und anderen 

Gewerbebetrieben mit Publikumsver-

kehr, 

5. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven, 

6.  in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung und 

7. Besucherinnen und Besucher in kulturel-

len Einrichtungen und Freizeiteinrich-

tungen und 

8.  soweit dies über die in den Nummern 

1 bis 8 genannten Anlässe hinaus in 

einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 o-

der einer aufgrund von § 25 erlasse-

nen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 

Freien zu tragen 

1. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

c) auf Bahnsteigen und an Haltestel-

len, 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage
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und anderen belebten Straßen und Plät-

zen.  

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung oder einer medizini-

schen Gesichtsmaske gilt nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt 

aufgrund einer gesundheitlichen Be-

einträchtigung, einer ärztlich beschei-

nigten chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Mund-Na-

sen-Bedeckung oder medizinische 

Gesichtsmaske tragen können, 

3. für Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die im Fall der Pflicht 

nach Absatz 1 mindestens die Anfor-

derungen nach § 1 Absatz 6, im Fall 

der Pflicht nach Absatz 2 die Anforde-

rungen nach § 1 Absatz 5 erfüllen, die 

Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel und 

Aerosole bewirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitper-

sonen, 

5. für Kundinnen und Kunden in Hand-

werks- und Dienstleistungsbetrieben 

im Bereich der Körperpflege für die 

Dauer einer gesichtsnahen Dienstleis-

tung oder 

6. soweit in einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept nach § 6 Ab-

satz 3 oder einer aufgrund von § 25 er-

lassenen Rechtsverordnung weitere 

Ausnahmen vorgesehen sind. 

 

d) in den in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Bereichen in 

der Zeit von 6 Uhr bis 24 Uhr und 

e) in den Außenbereichen von kultu-
rellen Einrichtungen und Freizeit-
einrichtungen; 

dies gilt nicht während der Nutzung 

von Fahrzeugen außerhalb von Fuß-

gängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1 und 2, und 

2. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen unter freiem 

Himmel nach Maßgabe des § 10 Ab-

satz 2. 

Jede Person ist darüber hinaus angehal-

ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im 

Freien an Orten zu tragen, an denen der 

Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 

in der Regel nicht eingehalten werden 

kann, insbesondere in Einkaufsstraßen 

und anderen belebten Straßen und Plät-

zen.  

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung oder einer medizini-

schen Gesichtsmaske einschließlich ei-

ner FFP-2-Maske gilt nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt 

aufgrund einer gesundheitlichen Be-

einträchtigung, einer ärztlich beschei-

nigten chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Mund-Na-

sen-Bedeckung oder medizinische 

Gesichtsmaske tragen können, 

3. für Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die im Fall der Pflicht 

nach Absatz 1 mindestens die Anfor-

derungen nach § 1 Absatz 6, im Fall 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage
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der Pflicht nach Absatz 2 die Anforde-

rungen nach § 1 Absatz 5 erfüllen, die 

Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel und 

Aerosole bewirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitper-

sonen, 

5. für Kundinnen und Kunden in Hand-

werks- und Dienstleistungsbetrieben 

im Bereich der Körperpflege für die 

Dauer einer gesichtsnahen Dienstleis-

tung oder 

soweit in einem bereichsspezifischen Hy-

gienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 

oder einer aufgrund von § 25 erlassenen 

Rechtsverordnung weitere Ausnahmen 

vorgesehen sind.“ 

§ 5 

Anwesenheitsdokumentation 

(1) Die Verantwortlichen für 

1. Veranstaltungen,  

2. Kantinen, 

3. Hotels, 

4. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der körpernahen Dienstleistungen, 

5. den Sportbetrieb in gedeckten Sport-

anlagen einschließlich Hallenbädern, 

in der Sportausübung dienenden Räu-

men und für sportbezogene Angebote 

sowie für den Sportbetrieb im Freien 

nach § 19, 

6. staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen für Veranstaltungs-

räume, in denen der Präsenzbetrieb 

durchgeführt wird,  

§ 5 

Anwesenheitsdokumentation 

(1) Die Verantwortlichen für 

1. Veranstaltungen,  

2. Kantinen, 

3. Hotels, 

4. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der körpernahen Dienstleistungen, 

5. den Sportbetrieb in gedeckten Sport-

anlagen einschließlich Hallenbädern, 

in der Sportausübung dienenden Räu-

men und für sportbezogene Angebote 

sowie für den Sportbetrieb im Freien 

nach § 19, 

6. staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen für Veranstaltungs-

räume, in denen der Präsenzbetrieb 

durchgeführt wird,  



 

 

40 

 

7. kulturelle Einrichtungen und Freizeit-

einrichtungen, 

8. Einzelhandelsgeschäfte, soweit eine 

Öffnung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 er-

folgt, sowie 

9. weitere, in einem bereichsspezifi-

schen Hygienerahmenkonzept nach § 

6 Absatz 3 oder einer aufgrund von § 

25 erlassenen Rechtsverordnung ge-

nannte Einrichtungen, 

haben eine Anwesenheitsdokumentation 

zu führen, soweit geschlossene Räume 

betroffen sind und es sich im Falle der 

Nummer 2 nicht ausschließlich um die Ab-

holung von Speisen oder Getränken han-

delt. Die Verantwortlichen für Veranstal-

tungen haben eine Anwesenheitsdoku-

mentation auch zu führen, soweit die Ver-

anstaltung ganz oder teilweise im Freien 

stattfindet. Die Verantwortlichen für Kanti-

nen haben eine Anwesenheitsdokumen-

tation auch zu führen, soweit Speisen o-

der Getränke im Freien serviert oder im 

Wege der Selbstbedienung zum Verzehr 

im Bereich der genehmigten Außengast-

ronomie abgegeben werden. Die Pflicht 

zum Führen einer Anwesenheitsdoku-

mentation kann auch unter Nutzung digi-

taler Anwendungen, auch solcher die eine 

automatisierte Datenerfassung ohne Mit-

wirkung des Verantwortlichen ermögli-

chen, erfolgen. 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf 

ausschließlich zum Vollzug infektions-

rechtlicher Vorschriften, insbesondere zur 

Kontaktnachverfolgung genutzt werden 

und muss die folgenden Angaben enthal-

ten: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 

7. kulturelle Einrichtungen und Freizeit-

einrichtungen, 

8. Einzelhandelsgeschäfte, soweit eine 

Öffnung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 er-

folgt, sowie 

9. weitere, in einem bereichsspezifi-

schen Hygienerahmenkonzept nach § 

6 Absatz 3 oder einer aufgrund von § 

25 erlassenen Rechtsverordnung ge-

nannte Einrichtungen, 

haben eine Anwesenheitsdokumentation 

zu führen, soweit geschlossene Räume 

betroffen sind und es sich im Falle der 

Nummer 2 nicht ausschließlich um die Ab-

holung von Speisen oder Getränken han-

delt. Die Verantwortlichen für Veranstal-

tungen haben eine Anwesenheitsdoku-

mentation auch zu führen, soweit die Ver-

anstaltung ganz oder teilweise im Freien 

stattfindet. Die Verantwortlichen für Kanti-

nen haben eine Anwesenheitsdokumen-

tation auch zu führen, soweit Speisen o-

der Getränke im Freien serviert oder im 

Wege der Selbstbedienung zum Verzehr 

im Bereich der genehmigten Außengast-

ronomie abgegeben werden. Die Pflicht 

zum Führen einer Anwesenheitsdoku-

mentation kann auch unter Nutzung digi-

taler Anwendungen, auch solcher die eine 

automatisierte Datenerfassung ohne Mit-

wirkung des Verantwortlichen ermögli-

chen, erfolgen. 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf 

ausschließlich zum Vollzug infektions-

rechtlicher Vorschriften, insbesondere zur 

Kontaktnachverfolgung genutzt werden 

und muss die folgenden Angaben enthal-

ten: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 
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3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnor-

tes oder des Ortes des ständigen 

Aufenthaltes (verzichtbar bei digita-

len Anwendungen) 

4. vollständige Anschrift und E-Mail-Ad-

resse, sofern vorhanden, 

5. Anwesenheitszeit und 

6. Platz- oder Tischnummer, sofern 

vorhanden (verzichtbar bei digitalen 

Anwendungen). 

Die Anwesenheitsdokumentation nach 

Satz 1 ist für die Dauer von vier Wochen 

nach Ende der Veranstaltung oder Inan-

spruchnahme einer Dienstleistung ge-

schützt vor Einsichtnahme durch Dritte 

aufzubewahren oder zu speichern. Die 

Anwesenheitsdokumentation ist den zu-

ständigen Behörden zur Kontrolle der 

Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 3 

und 4 auf Verlangen zugänglich zu ma-

chen. Darüber hinaus ist den zuständigen 

Behörden auf Verlangen die Anwesen-

heitsdokumentation auszuhändigen oder 

ihnen auf sonstige geeignete Weise der 

Zugriff zu ermöglichen, wenn festgestellt 

wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung, des Besuchs oder der In-

anspruchnahme der Dienstleistung krank, 

krankheitsverdächtig, ansteckungsver-

dächtig oder Ausscheiderin oder Aus-

scheider im Sinne des Infektionsschutz-

gesetzes war. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist ist die Anwesenheitsdoku-

mentation zu löschen oder zu vernichten. 

Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht, soweit die 

Anwesenheitsdokumentation unter Nut-

zung digitaler Anwendungen geführt wird, 

die die Einhaltung dieser Bestimmungen 

durch die Verantwortlichen technisch 

nicht zulassen. 

(3) Die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 

sind vollständig und wahrheitsgemäß zu 

3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes 

oder des Ortes des ständigen Aufent-

haltes (verzichtbar bei digitalen An-

wendungen) 

4. vollständige Anschrift und E-Mail-Ad-

resse, sofern vorhanden, 

5. Anwesenheitszeit und 

6. Platz- oder Tischnummer, sofern vor-

handen (verzichtbar bei digitalen An-

wendungen). 

Die Anwesenheitsdokumentation nach 

Satz 1 ist für die Dauer von vier Wochen 

nach Ende der Veranstaltung oder Inan-

spruchnahme einer Dienstleistung ge-

schützt vor Einsichtnahme durch Dritte 

aufzubewahren oder zu speichern. Die 

Anwesenheitsdokumentation ist den zu-

ständigen Behörden zur Kontrolle der 

Verpflichtungen nach den Absätzen 1, 3 

und 4 auf Verlangen zugänglich zu ma-

chen. Darüber hinaus ist den zuständigen 

Behörden auf Verlangen die Anwesen-

heitsdokumentation auszuhändigen oder 

ihnen auf sonstige geeignete Weise der 

Zugriff zu ermöglichen, wenn festgestellt 

wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung, des Besuchs oder der In-

anspruchnahme der Dienstleistung krank, 

krankheitsverdächtig, ansteckungsver-

dächtig oder Ausscheiderin oder Aus-

scheider im Sinne des Infektionsschutz-

gesetzes war. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist ist die Anwesenheitsdoku-

mentation zu löschen oder zu vernichten. 

Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht, soweit die 

Anwesenheitsdokumentation unter Nut-

zung digitaler Anwendungen geführt wird, 

die die Einhaltung dieser Bestimmungen 

durch die Verantwortlichen technisch 

nicht zulassen. 

(3) Die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 

sind vollständig und wahrheitsgemäß zu 
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machen. Dies gilt auch im Falle der Re-

gistrierung in einer digitalen Anwendung 

zur Anwesenheitsdokumentation durch 

die Nutzerinnen und Nutzer. 

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Ab-

satzes 1 haben anwesenden Personen, 

die unvollständige oder offensichtlich fal-

sche Angaben machen, den Zutritt oder 

den weiteren Verbleib zu verwehren. So-

weit die Anwesenheitsdokumentation un-

ter Nutzung digitaler Anwendungen ge-

führt wird, die die Einhaltung dieser Best-

immungen durch die Verantwortlichen 

technisch nicht zulassen, gilt Satz 1 mit 

der Maßgabe, dass die Verantwortlichen 

sicherzustellen haben, dass die digitalen 

Anwendungen ordnungsgemäß genutzt 

werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 9 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

 

machen. Dies gilt auch im Falle der Re-

gistrierung in einer digitalen Anwendung 

zur Anwesenheitsdokumentation durch 

die Nutzerinnen und Nutzer. 

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Ab-

satzes 1 haben anwesenden Personen, 

die unvollständige oder offensichtlich fal-

sche Angaben machen, den Zutritt oder 

den weiteren Verbleib zu verwehren. So-

weit die Anwesenheitsdokumentation un-

ter Nutzung digitaler Anwendungen ge-

führt wird, die die Einhaltung dieser Best-

immungen durch die Verantwortlichen 

technisch nicht zulassen, gilt Satz 1 mit 

der Maßgabe, dass die Verantwortlichen 

sicherzustellen haben, dass die digitalen 

Anwendungen ordnungsgemäß genutzt 

werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 9 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

§ 6 

Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltun-

gen, in Betrieben und anderen Einrichtun-

gen, insbesondere Unternehmen, Gast-

stätten, Hotels, Verkaufsstellen, Kultur- 

und Bildungseinrichtungen, Stiftungen, 

Informations- und Beratungsstellen, Bil-

dungsangebote, Eingliederungsmaßnah-

men nach dem Sozialgesetzbuch, öffent-

lich geförderten Einrichtungen, Projekte 

und Maßnahmen, Vereine, Sportstätten, 

Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeein-

richtungen einschließlich ambulanter 

Pflegedienste und entgelt- und zuwen-

dungsfinanzierte Angebote haben ent-

sprechend der spezifischen Anforderun-

§ 6 

Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltun-

gen, in Betrieben und anderen Einrichtun-

gen, insbesondere Unternehmen, Gast-

stätten, Hotels, Verkaufsstellen, Kultur- 

und Bildungseinrichtungen, Stiftungen, 

Informations- und Beratungsstellen, Bil-

dungsangebote, Eingliederungsmaßnah-

men nach dem Sozialgesetzbuch, öffent-

lich geförderten Einrichtungen, Projekte 

und Maßnahmen, Vereine, Sportstätten, 

Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeein-

richtungen einschließlich ambulanter 

Pflegedienste und entgelt- und zuwen-

dungsfinanzierte Angebote haben ent-

sprechend der spezifischen Anforderun-
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gen des jeweiligen Angebots ein individu-

elles Schutz- und Hygienekonzept zu er-

stellen und auf Verlangen der zuständi-

gen Behörde vorzulegen. Die nach Satz 1 

Verantwortlichen stellen die Einhaltung 

der in dem Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen sicher. 

Für private Veranstaltungen und 

Zusammenkünfte im Sinne des § 9 Ab-

satz 7 im Freien gilt unbeschadet Satz 1 

die Pflicht zur Erstellung eines individuel-

len Schutz- und Hygienekonzeptes und 

dessen Vorlage auf Verlangen bei mehr 

als 20 zeitgleich anwesenden Personen.  

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hy-

gienekonzepts sind die einschlägigen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen 

Fassung und die Vorgaben der jeweiligen 

Arbeitsschutzbehörden zu berücksichti-

gen und die Vorgaben dieser Verordnung 

sowie der aufgrund von § 25 erlassenen 

bereichsspezifischen Verordnungen zu 

beachten. Wesentliche Ziele der zu ver-

anlassenden Schutzmaßnahmen sind die 

Reduzierung von Kontakten, die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

und der maximal für die jeweilige Fläche 

zugelassenen Personenzahl, die Steue-

rung des Zutritts und die Vermeidung von 

Warteschlangen sowie die ausreichende 

Belüftung im geschlossenen Raum. Ein 

weiteres wesentliches Ziel der zu veran-

lassenden Schutzmaßnahmen ist die Si-

cherstellung der Kontaktnachverfolgung 

durch geeignete Maßnahmen. Aushänge 

zu den Abstands- und Hygieneregeln sind 

gut sichtbar anzubringen. 

(3) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung kann im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung in einem bereichsspezifischen Hygi-

gen des jeweiligen Angebots ein individu-

elles Schutz- und Hygienekonzept zu er-

stellen und auf Verlangen der zuständi-

gen Behörde vorzulegen. Die nach Satz 1 

Verantwortlichen stellen die Einhaltung 

der in dem Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen sicher. 

Für private Veranstaltungen und 

Zusammenkünfte im Sinne des § 9 Ab-

satz 7 im Freien gilt unbeschadet Satz 1 

die Pflicht zur Erstellung eines individuel-

len Schutz- und Hygienekonzeptes und 

dessen Vorlage auf Verlangen bei mehr 

als 20 zeitgleich anwesenden Personen.  

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hy-

gienekonzepts sind die einschlägigen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen 

Fassung und die Vorgaben der jeweiligen 

Arbeitsschutzbehörden zu berücksichti-

gen und die Vorgaben dieser Verordnung 

sowie der aufgrund von § 25 erlassenen 

bereichsspezifischen Verordnungen zu 

beachten. Wesentliche Ziele der zu ver-

anlassenden Schutzmaßnahmen sind die 

Reduzierung von Kontakten, die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

und der maximal für die jeweilige Fläche 

zugelassenen Personenzahl, die Steue-

rung des Zutritts und die Vermeidung von 

Warteschlangen sowie die ausreichende 

Belüftung im geschlossenen Raum. Ein 

weiteres wesentliches Ziel der zu veran-

lassenden Schutzmaßnahmen ist die Si-

cherstellung der Kontaktnachverfolgung 

durch geeignete Maßnahmen. Aushänge 

zu den Abstands- und Hygieneregeln sind 

gut sichtbar anzubringen. 

(3) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung kann im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung in einem bereichsspezifischen Hygi-
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enerahmenkonzept Näheres zu den An-

forderungen an das Schutz- und Hygiene-

konzept nach Absatz 2, einschließlich 

Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zu-

tritts- und Besuchsregelungen, bestim-

men.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 9 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

 

enerahmenkonzept Näheres zu den An-

forderungen an das Schutz- und Hygiene-

konzept nach Absatz 2, einschließlich 

Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zu-

tritts- und Besuchsregelungen, bestim-

men.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 9 Absatz 3 

Nummer 2 und 3 

§ 6a 

Testpflicht 

(1) Das individuelle Schutz- und Hygiene-

konzept von Einrichtungen, in denen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 

werden, muss ein Testkonzept beinhal-

ten, wonach Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, die an ihrem Arbeitsplatz präsent 

sind, regelmäßig, mindestens einmal Mal 

pro Woche, kostenlos eine Testung in Be-

zug auf eine Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 

solchen zur Selbstanwendung, angebo-

ten wird und diese Testung durch die Ar-

beitgeberin oder den Arbeitgeber organi-

siert wird. 

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit di-

rektem Kontakt zu Kundinnen und Kun-

den oder Gästen sind verpflichtet, das An-

gebot nach Absatz 1 wahrzunehmen und 

die ihnen ausgestellten Nachweise über 

die Testungen für die Dauer von vier Wo-

chen aufzubewahren. 

(3) Selbständige, die im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit direkten Kontakt zu Kundinnen und 

Kunden oder Gästen haben, sind ver-

pflichtet, regelmäßig, mindestens einmal 

Mal pro Woche, eine Testung in Bezug 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care 

§ 6a 

Testpflicht 

(1) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

sind verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die an ihrem Arbeits-

platz präsent sind zweimal pro Woche ein 

Angebot über eine kostenlose Testung in 

Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 

solchen zur Selbstanwendung unter Auf-

sicht, zu unterbreiten und diese Testun-

gen zu organisieren.“ 

(2) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

sind verpflichtet, auf Wunsch eine Be-

scheinigung über das Testergebnis aus-

zustellen.“ Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit direktem Kon-takt zu Kundinnen 

und Kunden oder Gästen sind verpflich-

tet, das Angebot nach Absatz 1 wahrzu-

nehmen und die ihnen ausgestellten 

Nachweise über die Testun-gen für die 

Dauer von vier Wochen aufzubewahren. 

(3) Selbständige, die im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit direkten Kontakt zu Kundinnen und 

Kunden oder Gästen haben, sind ver-

pflichtet, regelmäßig, mindestens einmal 

Mal pro Woche, eine Testung in Bezug 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care 
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(PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu las-

sen und die ihnen ausgestellten Nach-

weise über die Testungen für die Dauer 

von vier Wochen aufzubewahren. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit 

ausreichend Tests zur Verfügung stehen 

und deren Beschaffung zumutbar ist. 

(PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu las-

sen und die ihnen ausgestellten Nach-

weise über die Testungen für die Dauer 

von vier Wo-chen aufzubewahren. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit 

ausreichend Tests zur Verfügung stehen 

und deren Beschaffung zumutbar ist. 

 

 § 6b 

Nachweis eines negativen Tests auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 

(1) Soweit nach dieser Verordnung vorge-

schrieben ist, dass Personen negativ auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet worden sein müs-

sen, ist diese Voraussetzung dadurch zu 

erfüllen, dass die Person 

1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Anti-

gen-Test durchführen lässt und dieser ein 

negatives Testergebnis zeigt („Teststelle 

vor Ort“), oder 

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils 

Verantwortlichen oder von ihr oder ihm 

beauftragten Personen einen Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

zur Selbstanwendung (Selbsttest) vor-

nimmt und dieser nach korrekter Durch-

führung ein negatives Testergebnis zeigt 

(„erweiterte Einlasskontrolle“), oder 

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen 

oder von ihr oder ihm beauftragten Perso-

nen eine schriftliche oder elektronische 

Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein 

tagesaktuelles negatives Testergebnis ei-

nes Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests o-

der Selbsttests vorlegt, oder 

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen 

oder von ihr oder ihm beauftragten Perso-

nen eine schriftliche oder elektronische 
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Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein 

negatives Testergebnis eines aktuellen 

PCR-Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, das nicht älter 

als 24 Stunden ist, vorlegt. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 be-

steht ein Anspruch gegen die oder den je-

weils Verantwortlichen oder die von ihr o-

der ihm beauftragten Personen, eine Be-

scheinigung über das Testergebnis aus-

zustellen. Die Durchführung  ist in der An-

wesenheitsdokumentation nach § 5 zu 

vermerken, soweit diese nicht unter Nut-

zung digitaler Anwendungen geführt wird, 

die die Einhaltung dieser Bestimmung 

durch den Verantwortlichen technisch 

nicht zulassen.  

(2) Die Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests oder PCR-

Tests auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 muss mindestens das 

Datum und die Uhrzeit der Durchführung 

des Tests, den Namen der getesteten 

Person und die Stelle erkennen lassen, 

welche den Test durchgeführt hat. Die 

Bescheinigung soll im Übrigen dem von 

der für Gesundheit zuständigen Senats-

verwaltung zur Verfügung gestellten Mus-

ter entsprechen. Die Bescheinigung im 

Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 

3 in Bezug auf einen Point-of-Care (PoC)-

Antigen-Test auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstan-

wendung (Selbsttest) darf nur von einer 

durch die jeweiligen Verantwortlichen 

hierzu beauftragten und hierfür geschul-

ten Person ausgestellt werden. 
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2. Teil 

Weitere Hygiene- und Schutzregeln für 

besondere Bereiche 

2. Teil 

Weitere Hygiene- und Schutzregeln für 

besondere Bereiche 

§ 7 

Singen in geschlossenen Räumen 

In geschlossenen Räumen darf gemein-

sam nur aus beruflichen Gründen oder im 

Rahmen der Religionsausübung gesun-

gen werden, wenn die in einem Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder 

einer aufgrund von § 25 erlassenen 

Rechtsverordnung der für Kultur zuständi-

gen Senatsverwaltung festgelegten Hygi-

ene- und Infektionsschutzstandards ein-

gehalten werden. Satz 1 gilt nicht für den 

in § 2 Absatz 2 genannten Personenkreis. 

§ 7 

Singen in geschlossenen Räumen 

In geschlossenen Räumen darf gemein-

sam nur aus beruflichen Gründen oder im 

Rahmen der Religionsausübung gesun-

gen werden, wenn die in einem Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder 

einer aufgrund von § 25 erlassenen 

Rechtsverordnung der für Kultur zuständi-

gen Senatsverwaltung festgelegten Hygi-

ene- und Infektionsschutzstandards ein-

gehalten werden. Satz 1 gilt nicht für den 

in § 2 Absatz 2 genannten Personenkreis. 

 

 

§ 7a Arbeitsstätten 

(1) Gewerbliche und öffentliche Arbeitge-

bende haben dafür Sorge zu tragen, dass 

im Falle von Büroarbeitsplätzen höchs-

tens 50 Prozent der eingerichteten Büro-

arbeitsplätze in einer Arbeitsstätte gemäß 

§ 1 Abs. 1 ArbStättV zeitgleich genutzt 

werden. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Bü-

roarbeitsplätze, die aus Gründen des mit 

der Tätigkeit verbundenen Kunden- oder 

Patientenkontaktes, der Entgegennahme 

von Notrufen oder Störfällen, zur Überwa-

chung betrieblicher Anlagen, für das 

Funktionieren der Rechtspflege, des Jus-

tizvollzugs, der Kernaufgaben öffentlicher 

Verwaltung sowie für die Berufsausbil-

dung nach § 1 BBiG eine Präsenz in der 

Arbeitsstätte zwingend erfordern. 
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§ 8 

Ausschank, Abgabe und Verkauf von al-

koholischen Getränken; Verzehr im öf-

fentlichen Raum 

(1) Der Ausschank, die Abgabe und der 

Verkauf von alkoholischen Getränken 

sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages verboten. Ganztägig sind der 

Verkauf und die Abgabe von alkoholi-

schen Getränken, die nach ihrer Darrei-

chungsform zum unmittelbaren Verzehr 

bestimmt oder geeignet sind, insbeson-

dere in Gläsern, Bechern oder Einwegge-

tränkebehältnissen, verboten. Satz 2 gilt 

nicht für handelsüblich geschlossene Ge-

tränkeflaschen, -dosen oder -tüten. 

(2) Der Verzehr von alkoholischen Ge-

tränken ist in Grünanlagen im Sinne des 

Grünanlagengesetzes vom 24. November 

1997 (GVBl. S. 612), das zuletzt durch § 

15 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. Sep-

tember 2004 (GVBl. S. 424) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung sowie auf Parkplätzen untersagt. 

§ 8 

Ausschank, Abgabe und Verkauf von al-

koholischen Getränken; Verzehr im öf-

fentlichen Raum 

(1) Der Ausschank, die Abgabe und der 

Verkauf von alkoholischen Getränken 

sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages verboten. Ganztägig sind der 

Verkauf und die Abgabe von alkoholi-

schen Getränken, die nach ihrer Darrei-

chungsform zum unmittelbaren Verzehr 

bestimmt oder geeignet sind, insbeson-

dere in Gläsern, Bechern oder Einwegge-

tränkebehältnissen, verboten. Satz 2 gilt 

nicht für handelsüblich geschlossene Ge-

tränkeflaschen, -dosen oder -tüten. 

(2) Der Verzehr von alkoholischen Ge-

tränken ist in Grünanlagen im Sinne des 

Grünanlagengesetzes vom 24. November 

1997 (GVBl. S. 612), das zuletzt durch § 

15 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. Sep-

tember 2004 (GVBl. S. 424) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung sowie auf Parkplätzen untersagt. 

§ 9 

Veranstaltungen, Personenobergrenzen 

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 50 zeitgleich Anwesenden sind verbo-

ten. 

(2) Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als 20 zeitgleich Anwe-

senden sind verboten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

1. religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgeset-

zes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-

§ 9 

Veranstaltungen, Personenobergrenzen 

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 50 zeitgleich Anwesenden sind verbo-

ten. 

(2) Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als 20 zeitgleich Anwe-

senden sind verboten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

1. religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgeset-

zes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-
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fassung von Berlin, diese sind spätes-

tens zwei Werktage vor der geplanten 

Durchführung dem zuständigen Ord-

nungsamt anzuzeigen, wenn mehr als 

zehn Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erwartet werden, es sei denn, 

dass die Religions- und Weltanschau-

ungsgemeinschaften ein Hygienekon-

zept etabliert haben, welches dem ak-

tuellen Hygienerahmenkonzept der für 

Kultur zuständigen Senatsverwaltung 

entspricht oder über dessen Bestim-

mungen hinausgeht, 

2. Versammlungen im Sinne des Artikel 

8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin, 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sit-

zungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundesta-

ges, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Bundesrates und seiner 

Ausschüsse, des Abgeordnetenhau-

ses, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Europäischen Rates, 

des Rates der Europäischen Union, 

der Europäischen Kommission, der 

Bundesregierung, des Senats von 

Berlin, des Rats der Bürgermeister 

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

sungsgerichtshofes von Berlin, der 

Bezirksverordnetenversammlungen, 

ihrer Fraktionen und Ausschüsse so-

wie der Auslandsvertretungen, der Or-

gane der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Or-

ganisationen, des Bundes und der 

Länder und anderer Stellen und Ein-

richtungen, die öffentlich-rechtliche 

Aufgaben wahrnehmen, 

fassung von Berlin, diese sind spätes-

tens zwei Werktage vor der geplanten 

Durchführung dem zuständigen Ord-

nungsamt anzuzeigen, wenn mehr als 

zehn Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erwartet werden, es sei denn, 

dass die Religions- und Weltanschau-

ungsgemeinschaften ein Hygienekon-

zept etabliert haben, welches dem ak-

tuellen Hygienerahmenkonzept der für 

Kultur zuständigen Senatsverwaltung 

entspricht oder über dessen Bestim-

mungen hinausgeht, 

2. Versammlungen im Sinne des Artikel 

8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin, 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sit-

zungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundesta-

ges, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Bundesrates und seiner 

Ausschüsse, des Abgeordnetenhau-

ses, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Europäischen Rates, 

des Rates der Europäischen Union, 

der Europäischen Kommission, der 

Bundesregierung, des Senats von 

Berlin, des Rats der Bürgermeister 

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

sungsgerichtshofes von Berlin, der 

Bezirksverordnetenversammlungen, 

ihrer Fraktionen und Ausschüsse so-

wie der Auslandsvertretungen, der Or-

gane der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Or-

ganisationen, des Bundes und der 

Länder und anderer Stellen und Ein-

richtungen, die öffentlich-rechtliche 

Aufgaben wahrnehmen, 
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4. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemein-

schaften, wenn sie aufgrund des Par-

teiengesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 31. Januar 1994 

(BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Ar-

tikel 13 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung oder zur Vorbereitung der Teil-

nahme an allgemeinen Wahlen durch-

geführt werden,  

5. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 

des Betriebsverfassungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 

2518), das zuletzt durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 

S. 1044) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung und 

6. Sitzungen des Betriebsrates, des Ge-

samtbetriebsrates und des Konzern-

betriebsrates nach dem Betriebsver-

fassungsgesetz sowie des Personal-

rats, des Gesamtpersonalrats und des 

Hauptpersonalrats nach dem Perso-

nalvertretungsgesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 

1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 2. Dezember 2020 (GVBl. S. 

1430) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung. 

(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vorzu-

nehmen, dass zwischen Personen, die 

nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 

2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten wird oder ein ausrei-

chender Infektionsschutz durch andere 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrich-

tungen zur Verringerung der Ausbreitung 

übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel 

4. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemein-

schaften, wenn sie aufgrund des Par-

teiengesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 31. Januar 1994 

(BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Ar-

tikel 13 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung oder zur Vorbereitung der Teil-

nahme an allgemeinen Wahlen durch-

geführt werden,  

5. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 

des Betriebsverfassungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 

2518), das zuletzt durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 

S. 1044) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung und 

6. Sitzungen des Betriebsrates, des Ge-

samtbetriebsrates und des Konzern-

betriebsrates nach dem Betriebsver-

fassungsgesetz sowie des Personal-

rats, des Gesamtpersonalrats und des 

Hauptpersonalrats nach dem Perso-

nalvertretungsgesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 

1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 2. Dezember 2020 (GVBl. S. 

1430) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung. 

(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vorzu-

nehmen, dass zwischen Personen, die 

nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 

2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten wird oder ein ausrei-

chender Infektionsschutz durch andere 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrich-

tungen zur Verringerung der Ausbreitung 

übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel 
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gewährleistet werden kann. Bei Veran-

staltungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. Für 

Verkaufsstellen und gastronomische An-

gebote gelten § 15 Absatz 1 und 4 und § 

16 Absatz 2 entsprechend. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Konzerte, Theater-, Opern- und 

Konzertaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesendem Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und anderen Veran-

staltungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, verboten.  

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen, die dem Freizeit- 

und Unterhaltungsbereich zuzuordnen 

sind, verboten. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen oder Zusammen-

künfte im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltungen) 

nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 genann-

ten Personen oder mit Angehörigen eines 

weiteren Haushaltes zulässig; es gilt eine 

Personenobergrenze von höchstens fünf 

zeitgleich anwesenden Personen, wobei 

deren Kinder bis zur Vollendung des 14. 

Lebensjahres nicht mitgezählt werden. 

(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunterneh-

men gilt Absatz 3 Nummer 1 entspre-

chend. Hiervon nicht erfasste Beerdigun-

gen und Feierlichkeiten anlässlich einer 

Beerdigung sind abweichend von Absatz 

7 im Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwe-

senden Personen und in geschlossenen 

Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwe-

senden Personen zulässig. Die für die 

Durchführung der Beisetzung und der 

gewährleistet werden kann. Bei Veran-

staltungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. Für 

Verkaufsstellen und gastronomische An-

gebote gelten § 15 Absatz 1 und 4 und § 

16 Absatz 2 entsprechend. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Konzerte, Theater-, Opern- und 

Konzertaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesendem Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und anderen Veran-

staltungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, verboten.  

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen, die dem Freizeit- 

und Unterhaltungsbereich zuzuordnen 

sind, verboten. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen oder Zusammen-

künfte im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltungen) 

nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 genann-

ten Personen.  

(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunterneh-

men gilt Absatz 3 Nummer 1 entspre-

chend. Hiervon nicht erfasste Beerdigun-

gen und Feierlichkeiten anlässlich einer 

Beerdigung sind abweichend von Absatz 

7 im Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwe-

senden Personen und in geschlossenen 

Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwe-

senden Personen zulässig. Die für die 

Durchführung der Beisetzung und der 

Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdi-

gung erforderlichen Personen bleiben bei 

der Bemessung der Personenobergrenze 

des Satzes 2 unberücksichtigt.  
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Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdi-

gung erforderlichen Personen bleiben bei 

der Bemessung der Personenobergrenze 

des Satzes 2 unberücksichtigt.  

(9) Die jeweils fachlich zuständige Se-

natsverwaltung kann im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung in begründeten Einzelfäl-

len,  zur Erprobung von Hygiene-, Schutz- 

oder Testkonzepten, Ausnahmen von den 

Bestimmungen dieser Verordnung zur 

Regelung der Zulässigkeit der Veranstal-

tung und der Präsenz und Anzahl von Zu-

schauenden und Anwesenden zulassen. 

(9) Die jeweils fachlich zuständige Se-

natsverwaltung kann im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung in begründeten Einzelfäl-

len, zur Erprobung von Hygiene-, Schutz- 

oder Testkonzepten, Ausnahmen von den 

Bestimmungen dieser Verordnung zur 

Regelung der Zulässigkeit der Veranstal-

tung und der Präsenz und Anzahl von Zu-

schauenden und Anwesenden zulassen. 

(10) An Veranstaltungen im Sinne der Ab-

sätze 1 und 2 mit mehr als fünf zeitgleich 

Anwesenden und Veranstaltungen im 

Sinne von Absatz 3 Nummer 4, 5 und 6 

dürfen nur Personen teilnehmen, die im 

Sinne von § 6b negativ getestet sind. 
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§ 10 

Versammlungen 

(1) Bei der Durchführung von Versamm-

lungen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und Artikel 26 der Verfassung 

von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmenden mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 2 genannten 

Personen stets einzuhalten. § 3 Absatz 1 

Satz 2 ist nicht anzuwenden. Die die Ver-

sammlung veranstaltende Person hat ein 

individuelles Schutz- und Hygienekonzept 

zu erstellen, aus dem die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Mindestabstands und der jeweils zu be-

achtenden Hygieneregeln, wie das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder 

einer medizinischen Gesichtsmaske oder 

der Verzicht auf gemeinsame Sprech-

chöre durch die Teilnehmenden während 

der Versammlung, sowie zur Gewährleis-

tung der nach der nutzbaren Fläche des 

Versammlungsortes zulässigen Teilneh-

mendenzahl bei der Durchführung der 

Versammlung hervorgehen. Die Ver-

sammlungsbehörde kann die Vorlage die-

ses Schutz- und Hygienekonzepts von 

der die Versammlung veranstaltenden 

Person verlangen und beim zuständigen 

Gesundheitsamt eine infektionsschutz-

rechtliche Bewertung des Konzepts ein-

holen. Bei der Durchführung der Ver-

sammlungen ist die Einhaltung des 

Schutz- und Hygienekonzepts von der 

Versammlungsleitung sicherzustellen. 

(2) Von Teilnehmenden an Versammlun-

gen unter freiem Himmel im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen, es sei denn 

die Versammlung wird als Aufzug unter 
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ausschließlicher Nutzung von Kraftfahr-

zeugen durchgeführt werden; in diesem 

Fall gilt § 4 Absatz 1 Nummer 2 entspre-

chend. § 4 Absatz 3 bleibt unberührt. § 19 

Absatz 1 Nummer 1 des Versammlungs-

freiheitsgesetzes Berlin vom 23. Februar 

2021 (GVBl. S. 180) steht dem Tragen ei-

ner medizinischen Gesichtsmaske oder 

einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infek-

tionsschutz nicht entgegen. 

 

ausschließlicher Nutzung von Kraftfahr-

zeugen durchgeführt werden; in diesem 

Fall gilt § 4 Absatz 1 Nummer 2 entspre-

chend. § 4 Absatz 3 bleibt unberührt. § 19 

Absatz 1 Nummer 1 des Versammlungs-

freiheitsgesetzes Berlin vom 23. Februar 

2021 (GVBl. S. 180) steht dem Tragen ei-

ner medizinischen Gesichtsmaske oder 

einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infek-

tionsschutz nicht entgegen. 

(3) An Versammlungen mit mehr als fünf 

zeitgleich Anwesenden in geschlossenen 

Räumen dürfen nur Personen teilneh-

men, die im Sinne von § 6b negativ getes-

tet sind. 

§ 11 

Krankenhäuser 

Zugelassene Krankenhäuser dürfen plan-

bare Aufnahmen, Operationen und Ein-

griffe unter der Voraussetzung durchfüh-

ren, dass Reservierungs- und Freihalte-

vorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. 

§ 11 

Krankenhäuser 

Zugelassene Krankenhäuser dürfen plan-

bare Aufnahmen, Operationen und Ein-

griffe unter der Voraussetzung durchfüh-

ren, dass Reservierungs- und Freihalte-

vorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. 

§ 12 

Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Woh-

nungslosenhilfe 

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarun-

gen nach § 123 des Neunten Buches So-

zialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 

(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 

3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 

§ 12 

Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Woh-

nungslosenhilfe 

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarun-

gen nach § 123 des Neunten Buches So-

zialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 

(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 

3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 
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§ 75 des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Geset-

zes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 

(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung sind zur 

Abwendung von Gefahren für Mitarbei-

tende und Leistungsberechtigte befugt, 

das Personal abweichend von den Leis-

tungsvereinbarungen, aber im inhaltli-

chen Rahmen des Leistungsbereichs, 

einzusetzen. Die Grundversorgung der 

Leistungsberechtigten ist sicherzustellen. 

(2) Die Tages- und Übernachtungsange-

bote der Wohnungslosenhilfe bleiben zur 

Grundversorgung der Betroffenen geöff-

net. 

§ 75 des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Geset-

zes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 

(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung sind zur 

Abwendung von Gefahren für Mitarbei-

tende und Leistungsberechtigte befugt, 

das Personal abweichend von den Leis-

tungsvereinbarungen, aber im inhaltli-

chen Rahmen des Leistungsbereichs, 

einzusetzen. Die Grundversorgung der 

Leistungsberechtigten ist sicherzustellen. 

(2) Die Tages- und Übernachtungsange-

bote der Wohnungslosenhilfe bleiben zur 

Grundversorgung der Betroffenen geöff-

net. 

 

§ 13 

Kindertagesförderung, Hochschulen, Bil-

dung 

(1) In den Einrichtungen der Kindertages-

förderung findet ein eingeschränkter Re-

gelbetrieb statt. Die Betreuung muss, so-

weit organisatorisch umsetzbar, in ge-

trennten und stabilen Gruppen stattfin-

den. Soweit es auf Grund der zur Verfü-

gung stehenden, insbesondere personel-

len Ressourcen in den Einrichtungen zur 

Sicherstellung dieses Zieles erforderlich 

ist, sind Einschränkungen des Betreu-

ungsumfanges in Abstimmung mit der 

Aufsicht nach § 45 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch zulässig. Die für Ju-

gend und Familie zuständige Senatsver-

waltung kann unter Beachtung der Infek-

tionslage Näheres zur Gestaltung des An-

gebotes bestimmen. Inwieweit in den An-

geboten der Kindertagesförderung die 
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Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske oder einer Mund-Nasen-

Bedeckung besteht, legt die für Jugend 

und Familie zuständige Senatsverwaltung 

im Rahmen eines öffentlich bekanntge-

machten Musterhygienekonzepts fest.  

(2) Im Rahmen einer eigenverantwortli-

chen Organisation der Betreuung von 

Kindern ist die Überschreitung der Perso-

nenobergrenzen von § 2 Absatz 3 und § 

9 Absatz 7 zulässig, wenn es sich um die 

wechselseitige, unentgeltliche, nicht ge-

schäftsmäßige Beaufsichtigung von Kin-

dern unter 12 Jahren in festen, familiär o-

der nachbarschaftlich organisierten Be-

treuungsgemeinschaften, die Kinder aus 

höchstens zwei Haushalten umfassen, 

handelt. 

(3) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-

tungen dürfen nicht für den Publikumsver-

kehr geöffnet werden. Die Hochschulen 

starten ihren Lehrbetrieb im Sommerse-

mester 2021 grundsätzlich mit Online-

Formaten und nicht im Präsenzlehrbe-

trieb. Praxisformate, die nicht digital 

durchführbar sind, und Prüfungen dürfen 

unter Beachtung der grundsätzlichen 

Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln 

nach Teil 1 sowie der jeweils in den Hoch-

schulen geltenden besonderen Bestim-

mungen in Präsenzform durchgeführt 

werden. Zulässig nach Satz 3 sind insbe-

sondere 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschu-

len erfordern, 

2. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen, 

3. künstlerischer Unterricht, 

4. sportpraktische Übungen und 
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5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern. 

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die ma-

ximale Anzahl von 25 teilnehmenden Stu-

dierenden grundsätzlich nicht überschrit-

ten werden. In begründeten Fällen kön-

nen die Hochschulen Personen abwei-

chend von Satz 1 begrenzten Zutritt ge-

statten. Satz 1 gilt nicht für den Botani-

schen Garten. Wissenschaftliche Biblio-

theken dürfen nur Leihbetrieb und Online-

Dienste anbieten. 

(4) An öffentlichen Schulen und Schulen 

in freier Trägerschaft einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswe-

ges und der Angebote der außerunter-

richtlichen und ergänzenden Förderung 

und Betreuung darf vorbehaltlich der Ab-

sätze 6 und 7 kein Lehr- und Betreuungs-

betrieb in Präsenz stattfinden. Abwei-

chungen von Satz 1 zum Zwecke einer an 

das Infektionsgeschehen angepassten 

Wiederaufnahme des Lehr- und Betreu-

ungsbetriebs in Präsenz bestimmt die für 

Bildung zuständige Senatsverwaltung 

durch Rechtsverordnung nach § 25 Ab-

satz 1 und 2. 

(5) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-

nenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-

schulen, Jugendverkehrsschulen, Gar-

tenarbeitsschulen sowie freien Einrichtun-

gen im Sinne des Schulgesetzes und 

ähnlichen Bildungseinrichtungen darf vor-

behaltlich des Absatzes 6 kein Lehr- und 

Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. 

(6) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-

gesetzes und Leistungsüberprüfungen an 

öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 

dürfen nach Vorgaben der für das Schul-

wesen zuständigen Senatsverwaltung 

5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern. 

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die ma-
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schen Garten. Wissenschaftliche Biblio-
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Einrichtungen des Zweiten Bildungswe-

ges und der Angebote der außerunter-
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und Betreuung darf vorbehaltlich der Ab-

sätze 6 und 7 kein Lehr- und Betreuungs-

betrieb in Präsenz stattfinden. Abwei-

chungen von Satz 1 zum Zwecke einer an 

das Infektionsgeschehen angepassten 

Wiederaufnahme des Lehr- und Betreu-

ungsbetriebs in Präsenz bestimmt die für 

Bildung zuständige Senatsverwaltung 

durch Rechtsverordnung nach § 25 Ab-

satz 1 und 2. 

(5) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-

nenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-

schulen, Jugendverkehrsschulen, Gar-

tenarbeitsschulen sowie freien Einrichtun-

gen im Sinne des Schulgesetzes und 

ähnlichen Bildungseinrichtungen darf vor-

behaltlich des Absatzes 6 kein Lehr- und 

Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. 

Ausgenommen vom Verbot nach Satz 1 

ist Einzelunterricht für Personen, die im 

Jahr 2021 ein entsprechendes Studium 

aufnehmen möchten, sich auf eine Prü-

fung in einem entsprechenden Fach vor-



 

 

58 

 

durchgeführt werden, sofern hierbei ein 

Abstand zwischen den anwesenden Per-

sonen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist. Zeugnisse dürfen von öf-

fentlichen Schulen und Ersatzschulen 

ausgegeben werden. Prüfungen an 

Volkshochschulen und an sonstigen Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung dür-

fen durchgeführt werden, sofern hierbei 

ein Abstand zwischen den anwesenden 

Personen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist und eine medizinische Ge-

sichtsmaske getragen wird. 

(7) Schulen können einen eingeschränk-

ten Betrieb für eine Notbetreuung insbe-

sondere von Kindern von Eltern anbieten, 

deren berufliche Tätigkeit für die Aufrecht-

erhaltung des öffentlichen Lebens erfor-

derlich ist. Über die Auswahl der Einrich-

tungen und die zur Inanspruchnahme der 

Notbetreuung Berechtigten entscheidet 

die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung. 

bereiten möchten oder an entsprechen-

den nationalen oder internationalen Wett-

bewerben teilnehmen möchten. 

 (6) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-

gesetzes und Leistungsüberprüfungen an 

öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 

dürfen nach Vorgaben der für das Schul-

wesen zuständigen Senatsverwaltung 
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Volkshochschulen und an sonstigen Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung dür-

fen durchgeführt werden, sofern hierbei 

ein Abstand zwischen den anwesenden 

Personen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist und eine medizinische Ge-

sichtsmaske getragen wird. 

(7) Schulen können einen eingeschränk-

ten Betrieb für eine Notbetreuung insbe-

sondere von Kindern von Eltern anbieten, 

deren berufliche Tätigkeit für die Aufrecht-

erhaltung des öffentlichen Lebens erfor-

derlich ist. Über die Auswahl der Einrich-

tungen und die zur Inanspruchnahme der 

Notbetreuung Berechtigten entscheidet 

die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung. 

 

§ 14 

Berufliche Bildung 

(1) Prüfungen in der beruflichen Bildung, 

insbesondere Prüfungen nach dem Be-

rufsbildungsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 

(BGBl. I S. 920) und der Handwerksord-
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rufsbildungsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 

(BGBl. I S. 920) und der Handwerksord-
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nung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24. September 1998 (BGBl. I 

S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch 

Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezem-

ber 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fassung 

sowie sonstige Prüfungen im Bereich der 

beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

dürfen unter Beachtung der grundsätzli-

chen Pflichten sowie der Schutz- und Hy-

gieneregeln nach Teil 1 in Präsenzform 

durchgeführt werden. Zulässig in Prä-

senzform sind mündliche, schriftliche und 

praktische Prüfungen, einschließlich Prü-

fungen sportlicher und musikalischer Art. 

(2) Die Verantwortlichen für Angebote be-

ruflicher Bildung sind grundsätzlich gehal-

ten, zur Vermeidung physisch sozialer 

Kontakte den Lehrbetrieb vorrangig in al-

ternativen Formen zum Präsenzunterricht 

durchzuführen, sofern dies möglich und 

mit dem Lernziel vereinbar ist. Bei Durch-

führung in Präsenzform ist die Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Verordnung zu 

gewährleisten. 

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt gilt Ab-

satz 2 entsprechend. 

nung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24. September 1998 (BGBl. I 

S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch 

Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezem-

ber 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fassung 

sowie sonstige Prüfungen im Bereich der 

beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

dürfen unter Beachtung der grundsätzli-

chen Pflichten sowie der Schutz- und Hy-

gieneregeln nach Teil 1 in Präsenzform 

durchgeführt werden. Zulässig in Prä-

senzform sind mündliche, schriftliche und 

praktische Prüfungen, einschließlich Prü-

fungen sportlicher und musikalischer Art. 

(2) Die Verantwortlichen für Angebote be-

ruflicher Bildung sind grundsätzlich gehal-

ten, zur Vermeidung physisch sozialer 

Kontakte den Lehrbetrieb vorrangig in al-

ternativen Formen zum Präsenzunterricht 

durchzuführen, sofern dies möglich und 

mit dem Lernziel vereinbar ist. Bei Durch-

führung in Präsenzform ist die Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Verordnung zu 

gewährleisten. 

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt gilt Ab-

satz 2 entsprechend. 

 

§ 15 

Einzelhandel, Märkte 

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner 

Ladenöffnungsgesetzes vom 14. Novem-

ber 2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt 

durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 

(GVBl. S. 467) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung dürfen nur für 

Kundinnen und Kunden für im Vorfeld ge-

buchte Termine für einen fest begrenzten 

§ 15 

Einzelhandel, Märkte 

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner 

Ladenöffnungsgesetzes vom 14. Novem-

ber 2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt 

durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 

(GVBl. S. 467) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung dürfen nur für 

Kundinnen und Kunden für im Vorfeld ge-

buchte Termine für einen fest begrenzten 
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Zeitraum geöffnet werden. Für die Öff-

nung nach Satz 1 gilt ein Richtwert von 

insgesamt höchstens einer Kundin oder 

einem Kunden pro 40 Quadratmetern 

Verkaufsfläche. Die Sätze 1 und 2 gelten 

nicht für den Einzelhandel für Lebensmit-

tel und Getränke, Tabakprodukte, 

Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, 

Bücher und Tierbedarf, Apotheken, Ein-

richtungen zum Erwerb von Sanitätsbe-

darf sowie von Hör- und Sehhilfen, Droge-

rien, Reformhäuser, Tankstellen, Baby-

fachmärkte, Blumengeschäfte, Garten-

märkte, Abhol- und Lieferdienste und Wo-

chenmärkte mit Beschränkung auf die für 

den Einzelhandel zugelassenen Sorti-

mente, gewerblichen Handwerkerbedarf 

und Fahrrad- und Kfz-Werkstätten.  

(2) Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen 

an Sonn- und Feiertagen nicht gemäß § 6 

Absatz 1 und 2 des Berliner Ladenöff-

nungsgesetzes öffnen. §§ 4 und 5 des 

Berliner Ladenöffnungsgesetzes bleiben 

unberührt. 

(3) Der Verkauf von non-food Produkten 

mit Ausnahme von Brennstoffen zum Hei-

zen darf gegenüber dem Stand vom 15. 

Dezember 2020 nicht ausgeweitet wer-

den. 

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, 

Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) 

gilt vorbehaltlich des Absatzes 1 Satz 2 

für die Steuerung des Zutritts zur Siche-

rung des Mindestabstandes ein Richtwert 

für die maximal zulässige Anzahl von 

Kundinnen und Kunden je Verkaufsfläche 

oder Geschäftsraum. Bei Geschäften mit 

einer Verkaufsfläche von bis zu 800 

Quadratmetern gilt ein Richtwert von ins-

gesamt höchstens einer Kundin oder ei-

nem Kunden pro 10 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche. Bei Geschäften mit einer 

Verkaufsfläche ab 801 Quadratmetern 

Zeitraum geöffnet werden. Für die Öff-

nung nach Satz 1 gilt ein Richtwert von 

insgesamt höchstens einer Kundin oder 

einem Kunden pro 40 Quadratmetern 

Verkaufsfläche. Die Sätze 1 und 2 gelten 

nicht für den Einzelhandel für Lebensmit-

tel und Getränke, Tabakprodukte, 

Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, 

Bücher und Tierbedarf, Apotheken, Ein-

richtungen zum Erwerb von Sanitätsbe-

darf sowie von Hör- und Sehhilfen, Droge-

rien, Reformhäuser, Tankstellen, , Abhol- 

und Lieferdienste und Wochenmärkte mit 

Beschränkung auf die vorgenannten Sor-

timente, gewerblichen Handwerkerbedarf 

und Fahrrad- und Kfz-Werkstätten.   

(2) Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen 

an Sonn- und Feiertagen nicht gemäß § 6 

Absatz 1 und 2 des Berliner Ladenöff-

nungsgesetzes öffnen. §§ 4 und 5 des 

Berliner Ladenöffnungsgesetzes bleiben 

unberührt. 

(3) Der Verkauf von non-food Produkten 

mit Ausnahme von Brennstoffen zum Hei-

zen darf gegenüber dem Stand vom 15. 

Dezember 2020 nicht ausgeweitet wer-

den. 

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, 

Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) 

gilt vorbehaltlich des Absatzes 1 Satz 2 

für die Steuerung des Zutritts zur Siche-

rung des Mindestabstandes ein Richtwert 

für die maximal zulässige Anzahl von 

Kundinnen und Kunden je Verkaufsfläche 

oder Geschäftsraum. Bei Geschäften mit 

einer Verkaufsfläche von bis zu 800 

Quadratmetern gilt ein Richtwert von ins-

gesamt höchstens einer Kundin oder ei-

nem Kunden pro 10 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche. Bei Geschäften mit einer 

Verkaufsfläche ab 801 Quadratmetern 

insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 
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insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 

Quadratmetern ein Richtwert von höchs-

tens einer Kundin oder einem Kunden pro 

10 Quadratmetern Verkaufsfläche und 

auf der 800 Quadratmeter übersteigen-

den Fläche von höchstens einer Kundin 

oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter 

Verkaufsfläche. Für Einkaufszentren ist 

die jeweilige Gesamtverkaufsfläche maß-

geblich. Unterschreiten die Verkaufsflä-

che oder der Geschäftsraum eine Größe 

von 20 Quadratmetern, darf jeweils 

höchstens eine Kundin oder ein Kunde 

eingelassen werden. Aufenthaltsanreize 

dürfen nicht geschaffen werden. 

(5) Jahrmärkte, Kunst- und Gebrauchtwa-

renmärkte (Flohmärkte), Spezialmärkte 

und Volksfeste sind verboten. 

Quadratmetern ein Richtwert von höchs-

tens einer Kundin oder einem Kunden pro 

10 Quadratmetern Verkaufsfläche und 

auf der 800 Quadratmeter übersteigen-

den Fläche von höchstens einer Kundin 

oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter 

Verkaufsfläche. Für Einkaufszentren ist 

die jeweilige Gesamtverkaufsfläche maß-

geblich. Unterschreiten die Verkaufsflä-

che oder der Geschäftsraum eine Größe 

von 20 Quadratmetern, darf jeweils 

höchstens eine Kundin oder ein Kunde 

eingelassen werden. Aufenthaltsanreize 

dürfen nicht geschaffen werden. 

(4a) Betreibende von Kaufhäusern und 

Einkaufszentren (Malls) sind verpflichtet, 

Besucherinnen und Besuchern des Kauf-

hauses oder Einkaufszentrums (Mall) ein 

Angebot über eine kostenlose Testung in 

Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 

solchen zur Selbstanwendung unter Auf-

sicht, zu unterbreiten,diese Testungen zu 

organisieren und eine Bescheinigung 

über die Testung auszustellen. 

(5) Jahrmärkte, Kunst- und Gebrauchtwa-

renmärkte (Flohmärkte), Spezialmärkte 

und Volksfeste sind verboten. 

 

§ 16 

Gastronomie 

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststätten-

gesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. November 1998 (BGBl. I 

S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 

420) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung und Kantinen dürfen 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 

§ 16 

Gastronomie 

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststätten-

gesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. November 1998 (BGBl. I 

S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 

420) geändert worden ist, in der jeweils 

gel-tenden Fassung und Kantinen dürfen 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 
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werden. Sie dürfen vorbehaltlich § 8 Ab-

satz 1 Speisen und Getränke zur Abho-

lung oder zur Lieferung anbieten. Für die 

Abholung sind geeignete Vorkehrungen 

zur Steuerung der Kaufabwicklung und 

zur Vermeidung von Menschenansamm-

lungen zu treffen. 

(2) Sofern eine angemessene Versor-

gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ansonsten nicht möglich ist, dürfen in 

Kantinen Speisen und Getränke auch 

zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten 

werden. Die Bestuhlung und Anordnung 

der Tische ist so vorzunehmen, dass zwi-

schen Personen, die nicht unter die Aus-

nahme des § 2 Absatz 2 fallen, ein Min-

destabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird. Im Abstandsbereich dürfen sich 

keine Personen aufhalten. Ein verstärktes 

Reinigungs- und Desinfektionsregime ist 

sicherzustellen. Die Bewirtung von nicht 

dem jeweiligen Betrieb angehörenden 

Gästen ist in keinem Fall zulässig. 

werden. Sie dürfen vorbehaltlich § 8 Ab-

satz 1 Speisen und Getränke zur Abho-

lung oder zur Lieferung anbieten. Für die 

Abholung sind geeignete Vorkehrungen 

zur Steuerung der Kaufabwicklung und 

zur Vermeidung von Menschenansamm-

lungen zu treffen. 

(2) Sofern eine angemessene Versor-

gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

an-sonsten nicht möglich ist, dürfen in 

Kantinen Speisen und Getränke auch 

zum Ver-zehr an Ort und Stelle angebo-

ten werden. Die Bestuhlung und Anord-

nung der Ti-sche ist so vorzunehmen, 

dass zwischen Personen, die nicht unter 

die Ausnahme des § 2 Absatz 2 fallen, ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehal-

ten wird. Im Abstandsbereich dürfen sich 

keine Personen aufhalten. Ein verstärktes 

Reini-gungs- und Desinfektionsregime ist 

sicherzustellen. Die Bewirtung von nicht 

dem jeweiligen Betrieb angehörenden 

Gästen ist in keinem Fall zulässig. 

§ 17  

Touristische Angebote, Beherbergung 

(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des 

Personenbeförderungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 

durch Artikel 10 des Gesetzes vom 3. De-

zember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge 

und vergleichbare Angebote zu touristi-

schen Zwecken sind untersagt. 

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherber-

gungsbetrieben, Ferienwohnungen und 

ähnlichen Einrichtungen sind untersagt 

und dürfen von den Betreiberinnen und 

§ 17  

Touristische Angebote, Beherbergung 

(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des 

Personenbeförderungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 

durch Artikel 10 des Gesetzes vom 3. De-

zember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge 

und vergleichbare Angebote zu touristi-

schen Zwecken sind untersagt. 

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherber-

gungsbetrieben, Ferienwohnungen und 

ähnlichen Einrichtungen sind untersagt 

und dürfen von den Betreiberinnen und 
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Betreibern nicht angeboten werden. Da-

von ausgenommen sind Übernachtungen 

anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-

sen und aus notwendigen privaten Grün-

den. Die Betreiberinnen und Betreiber der 

Einrichtungen nach Satz 1 müssen vor 

Abschluss eines Vertrags den Zweck der 

Vermietung oder Beherbergung der 

Gäste erfragen und diesen zusammen mit 

den erfassten Personaldaten des Gastes 

dokumentieren. Die Gäste haben diesbe-

zügliche Angaben vollständig und wahr-

heitsgemäß zu machen. 

Betreibern nicht angeboten werden. Da-

von ausgenommen sind Übernachtungen 

anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-

sen und aus notwendigen privaten Grün-

den. Die Betreiberinnen und Betreiber der 

Einrichtungen nach Satz 1 müssen vor 

Abschluss eines Vertrags den Zweck der 

Vermietung oder Beherbergung der 

Gäste erfragen und diesen zusammen mit 

den erfassten Personaldaten des Gastes 

dokumentieren. Die Gäste haben diesbe-

zügliche Angaben vollständig und wahr-

heitsgemäß zu machen. 

§ 18 

Dienstleistungen 

§ 18  

Dienstleistungen 

(1) Friseurbetriebe dürfen unter Einhal-

tung folgender besonderer Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen geöffnet werden oder 

ihre Dienste anbieten: Kundinnen und 

Kunden dürfen nur nach vorheriger Ter-

minvereinbarung bedient werden, zwi-

schen den Plätzen für die Kundinnen und 

Kunden ist ein Sicherheitsabstand von 2 

Metern zu gewährleisten, innerhalb des-

sen sich keine Kundinnen und Kunden 

aufhalten dürfen, wartende Kundinnen 

und Kunden dürfen sich nicht innerhalb 

der Betriebsräume aufhalten; die übrigen 

in dieser Verordnung festgelegten allge-

meinen Schutz- und Hygieneregeln blei-

ben unberührt. Absatz 2 Satz 1 Nummer 

3 und Absatz 3 gelten entsprechend. 

(2) Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der Körperpflege wie Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähn-

(1) Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der Körperpflege wie Friseurbetriebe, 

Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tat-

too-Studios und ähnliche Betriebe sowie 

Sonnenstudios dürfen für den Publikums-

verkehr geöffnet werden oder ihre 

Dienste anbieten, wenn ausschließlich 

Kundinnen und Kunden nach vorheriger 

Terminvereinbarung bedient werden oder 

elektronische Kontaktnachverfolgung si-

chergestellt ist. Zwischen den Plätzen für 

die Kundinnen und Kunden ist ein Sicher-

heitsabstand von 2 Metern zu gewährleis-

ten, innerhalb dessen sich keine Kundin-

nen und Kunden aufhalten dürfen; war-

tende Kundinnen und Kunden dürfen sich 

nicht innerhalb der Betriebsräume aufhal-

ten; die übrigen in dieser Verordnung fest-

gelegten allgemeinen Schutz- und Hygie-

neregeln bleiben unberührt.. Die Dienst-

leistungen dürfen nur von Personen in 

Anspruch genommen werden, die im 

Sinne von § 6b negativ getestet wurden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch not-

wendige Behandlungen, insbesondere 
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liche Betriebe sowie Sonnenstudios dür-

fen für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden oder ihre Dienste anbieten,  

1. soweit das individuelle Schutz- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Betrie-

bes ein Testkonzept beinhaltet, wo-

nach dem körpernah tätigen Personal 

regelmäßig, mindestens einmal Mal 

pro Woche, eine Testung in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests angeboten 

wird und diese Testung durch die Be-

triebsinhaberin oder den Betriebsinha-

ber organisiert wird, 

2. das Testangebot sowie das Ergebnis 

durchgeführter Testungen von der zu-

ständigen Person in dem jeweiligen 

Betrieb dokumentiert wird,  

3. Dienstleistungen, bei denen von den 

Kundinnen und Kunden nicht dauer-

haft eine medizinische Gesichtsmaske 

getragen werden kann (gesichtsnahe 

Dienstleistungen), nur an Personen, 

welche die Voraussetzungen des Ab-

satzes 3 erfüllen, vorgenommen wer-

den, 

4. Kundinnen und Kunden nur nach vor-

heriger Terminvereinbarung bedient 

werden, 

5. zwischen den Plätzen für die Kundin-

nen und Kunden ein Sicherheitsab-

stand von 2 Metern gewährleistet wird, 

innerhalb dessen sich keine Kundin-

nen und Kunden aufhalten dürfen, und 

6. gewährleistet wird, dass wartende 

Kundinnen und Kunden sich nicht in-

nerhalb der Betriebsräume aufhalten. 

Die übrigen in dieser Verordnung festge-

legten allgemeinen Schutz- und Hygiene-

regeln bleiben unberührt.  

Physio-, Ergo- und Logotherapie, Podolo-

gie, Fußpflege und Heilpraktikerinnen und 

Heilpraktiker.  

(3) Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Ok-

tober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. No-

vember 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert 

worden ist, dürfen weder für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden, noch ihre 

Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte er-

bringen. Die Erbringung und Inanspruch-

nahme sexueller Dienstleistungen mit 

Körperkontakt und erotischer Massagen 

sind untersagt. 

(4) Fahrschulen, Bootschulen, Flugschu-

len und ähnliche Einrichtungen dürfen für 

den Publikumsverkehr geöffnet werden o-

der ihre Dienste anbieten,  

3. soweit das individuelle Schutz- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Betrie-

bes ein Testkonzept beinhaltet, wo-

nach dem unterrichtenden Personal 

regelmäßig, mindestens einmal Mal 

pro Woche, eine Testung in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests angeboten 

wird und diese Testung durch die Be-

triebsinhaberin oder den Betriebsinha-

ber organisiert wird, und 

4. das Testangebot sowie das Ergebnis 

durchgeführter Testungen von der zu-

ständigen Person in dem jeweiligen 

Betrieb dokumentiert wird. 

Die übrigen in dieser Verordnung festge-

legten allgemeinen Schutz- und Hygiene-

regeln bleiben unberührt. 
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(3) Gesichtsnahe Dienstleistungen nach 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 dürfen nur von 

Personen in Anspruch genommen wer-

den, die  

1. unter der Aufsicht der oder des Dienst-

leistenden oder einer von ihr oder ihm 

beauftragten Person einen Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Test zur Selbst-

anwendung (Selbsttest) vornehmen 

und dieser nach korrekter Durchfüh-

rung ein negatives Testergebnis zeigt, 

oder 

2. der oder dem Dienstleistenden oder 

einer von ihr oder ihm beauftragten 

Person eine tagesaktuelle schriftliche 

oder elektronische Bescheinigung 

über ein negatives Testergebnis eines 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests o-

der eines PCR-Tests auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 mit negativem Testergebnis vorle-

gen. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 wird keine 

Bescheinigung über das Testergebnis 

ausgestellt, die Durchführung und das Er-

gebnis aber in der Anwesenheitsdoku-

mentation nach § 5 vermerkt. Im Fall des 

Satzes 1 Nummer 2 muss die Bescheini-

gung mindestens das Datum der Durch-

führung des Tests, den Namen der getes-

teten Person und die Stelle erkennen las-

sen, welche den Test durchgeführt hat. 

Die Bescheinigung nach Satz 3 soll im 

Übrigen dem von der für Gesundheit zu-

ständigen Senatsverwaltung auf ihrer In-

ternetseite zur Verfügung gestellten Mus-

ter entsprechen. Die Bescheinigung nach 

Satz 3 kann sich auch auf einen unter Auf-

sicht einer von der für Gesundheit zustän-

digen Senatsverwaltung hierfür beauf-

tragten Stelle vorgenommenen Point-of-
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Care (PoC)-Antigen-Test zur Selbstan-

wendung beziehen.  

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 

medizinisch notwendige Behandlungen, 

insbesondere Physio-, Ergo- und Logo-

therapie, Podologie, Fußpflege und Heil-

praktikerinnen und Heilpraktiker.  

(5) Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Ok-

tober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. No-

vember 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert 

worden ist, dürfen weder für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden, noch ihre 

Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte er-

bringen. Die Erbringung und Inanspruch-

nahme sexueller Dienstleistungen mit 

Körperkontakt und erotischer Massagen 

sind untersagt. 

(6) Fahrschulen, Bootschulen, Flugschu-

len und ähnliche Einrichtungen dürfen für 

den Publikumsverkehr geöffnet werden o-

der ihre Dienste anbieten,  

1. soweit das individuelle Schutz- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Betrie-

bes ein Testkonzept beinhaltet, wo-

nach dem unterrichtenden Personal 

regelmäßig, mindestens einmal Mal 

pro Woche, eine Testung in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests angeboten 

wird und diese Testung durch die Be-

triebsinhaberin oder den Betriebsinha-

ber organisiert wird, und 

2. das Testangebot sowie das Ergebnis 

durchgeführter Testungen von der zu-

ständigen Person in dem jeweiligen 

Betrieb dokumentiert wird. 
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Die übrigen in dieser Verordnung festge-

legten allgemeinen Schutz- und Hygiene-

regeln bleiben unberührt. 

§ 19 

Sportausübung 

(1) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 

nur alleine oder mit insgesamt höchstens 

fünf Personen aus insgesamt höchstens 

zwei Haushalten kontaktfrei und unter 

Einhaltung der Abstandsregelungen nach 

§ 3 Absatz 1 Satz 1 erfolgen. Für folgende 

Personengruppen gilt die Beschränkung 

des Satzes 1 nicht: 

1. für den Personenkreis gemäß § 2 Ab-

satz 2, sofern weitere Personen hinzu-

kommen, gelten diesen gegenüber die 

Beschränkungen nach Satz 1, 

2. für Bundes- und Landeskaderathletin-

nen und -athleten, Profiligen und Be-

rufssportlerinnen und Berufssportler, 

3. für ärztlich verordneten Rehabilitati-

onssport oder ärztlich verordnetes 

Funktionstraining im Sinne des § 64 

Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch in fes-

ten Gruppen von bis zu höchstens 

zehn Personen zuzüglich einer 

übungsleitenden Person; bei beson-

deren im Einzelfall zu begründenden 

Härtefällen ist die Beteiligung weiterer 

Personen zulässig, soweit dies zwin-

gend notwendig ist, um den Teilneh-

menden die Ausübung des Rehabilita-

tionssports oder Funktionstrainings zu 

ermöglichen und 

4. für Kinder im Alter biseinschließlich 12 

Jahren, wenn der Sport im Freien in 
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festen Gruppen von maximal 20 an-

wesenden Personen zuzüglich einer 

betreuenden Person ausgeübt wird. 

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor 

Beginn der Sporteinheit auf die Einhal-

tung des Schutz- und Hygienekonzepts 

nach § 6 Absatz 1 hinzuweisen und für 

dessen Umsetzung Sorge zu tragen. Re-

gelungen über den Sport an öffentlichen 

Schulen und Schulen in freier Träger-

schaft, an Einrichtungen der Berufsbil-

dung sowie als studienbezogener Lehrbe-

trieb der Hochschulen und als dienstlich 

veranlasster Sport staatlicher Einrichtun-

gen gehen diesem Absatz und Absatz 2 

vor. 

(2) Die Sportausübung in gedeckten 

Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios 

und ähnlichen Einrichtungen ist nur zuläs-

sig, soweit sie erforderlich ist 

1. für den Sport des in Absatz 1 Satz 2 

Nummer 2 genannten Personenkrei-

ses, 

2. für den Pferdesport in dem unter Tier-

schutzgesichtspunkten zwingend er-

forderlichen Umfang, 

3. für therapeutische Behandlungen so-

wie Nutzungen nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3. 

Ansonsten ist sie untersagt.  

(3) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb in der Bundesliga und den 

internationalen Ligen sowie vergleichba-

ren professionellen Wettkampfsystemen 

ist zulässig, soweit er im Rahmen eines 

Nutzungs- und Hygienekonzeptes des je-

weiligen Sportfachverbandes stattfindet. 

Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt 

nicht für die für den Spielbetrieb erforder-

lichen Personen. 

festen Gruppen von maximal 20 an-

wesenden Personen zuzüglich einer 

betreuenden Person ausgeübt wird. 

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor 

Beginn der Sporteinheit auf die Einhal-
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1. für den Sport des in Absatz 1 Satz 2 

Nummer 2 genannten Personenkrei-

ses, 

2. für den Pferdesport in dem unter Tier-

schutzgesichtspunkten zwingend er-

forderlichen Umfang, 

3. für therapeutische Behandlungen so-

wie Nutzungen nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3. 

Ansonsten ist sie untersagt.  

(3) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb in der Bundesliga und den 

internationalen Ligen sowie vergleichba-

ren professionellen Wettkampfsystemen 

ist zulässig, soweit er im Rahmen eines 

Nutzungs- und Hygienekonzeptes des je-

weiligen Sportfachverbandes stattfindet. 

Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt 

nicht für die für den Spielbetrieb erforder-

lichen Personen. 
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(4) Die Sportausübung in Schwimmbä-

dern ist ausschließlich für Bundes- und 

Landeskaderathletinnen und -athleten, 

Profiligen und Berufssportlerinnen 

und -sportler, für den Sport als Unter-

richtsfach an öffentlichen Schulen und 

Schulen in freier Trägerschaft, an Einrich-

tungen der Berufsbildung und als studien-

bezogener Lehrbetrieb der Hochschulen, 

für therapeutische Behandlungen sowie 

Nutzungen nach Maßgabe des Absat-

zes 1 Satz 2 Nummer 3, für die Ausbil-

dung der Rettungsschwimmerinnen und 

Rettungsschwimmer durch die staatlich 

anerkannten Hilfsorganisationen und als 

dienstlich veranlasster Sport staatlicher 

Einrichtungen zulässig. Die Nutzung der 

Frei- und Strandbäder ist untersagt. 

(4) Die Sportausübung in Schwimmbä-

dern ist ausschließlich für Bundes- und 

Landeskaderathletinnen und -athleten, 

Profiligen und Berufssportlerinnen 

und -sportler, für den Sport als Unter-

richtsfach an öffentlichen Schulen und 

Schulen in freier Trägerschaft, an Einrich-

tungen der Berufsbildung und als studien-

bezogener Lehrbetrieb der Hochschulen, 

für therapeutische Behandlungen sowie 

Nutzungen nach Maßgabe des Absat-

zes 1 Satz 2 Nummer 3, für die Ausbil-

dung der Rettungsschwimmerinnen und 

Rettungsschwimmer durch die staatlich 

anerkannten Hilfsorganisationen und als 

dienstlich veranlasster Sport staatlicher 

Einrichtungen zulässig. Die Nutzung der 

Frei- und Strandbäder ist untersagt. 

§ 20 

Kulturelle Einrichtungen 

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Kon-

zerthäuser, und kulturelle Veranstaltungs-

stätten in öffentlicher und privater Träger-

schaft dürfen nicht für den Publikumsver-

kehr geöffnet werden. Der Leihbetrieb 

von Bibliotheken ist zulässig. § 9 Absatz 

9 bleibt unberührt. 

(2) Museen, Galerien und Gedenkstätten 

dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden, sofern ein Einlass nur nach vor-

heriger Terminbuchung erfolgt. Für die 

Steuerung des Zutritts zur Sicherung des 

Mindestabstandes gilt ein Richtwert für 

die maximal zulässige Anzahl von Besu-

cherinnen und Besuchern je Ausstel-

lungs- oder Betriebsfläche von insgesamt 

höchstens einer Besucherin oder einem 

Besucher pro 40 Quadratmetern Ausstel-

lungs- oder Betriebsfläche. 

§ 20 

Kulturelle Einrichtungen 

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Kon-

zerthäuser, und kulturelle Veranstaltungs-

stätten in öffentlicher und privater Träger-

schaft dürfen nicht für den Publikumsver-

kehr geöffnet werden. Der Leihbetrieb 

von Bibliotheken ist zulässig. § 9 Absatz 

9 bleibt unberührt. 

(2) Museen, Galerien und Gedenkstätten 

dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden, sofern ein Einlass nur nach vor-

heriger Terminbuchung erfolgt. Für die 

Steuerung des Zutritts zur Sicherung des 

Mindestabstandes gilt ein Richtwert für 

die maximal zulässige Anzahl von Besu-

cherinnen und Besuchern je Ausstel-

lungs- oder Betriebsfläche von insgesamt 

höchstens einer Besucherin oder einem 

Besucher pro 40 Quadratmetern Ausstel-

lungs- oder Betriebsfläche. Die Einrich-
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tungen dürfen nur durch Besuchende auf-

gesucht werden, die im Sinne von § 6b 

negativ getestet wurden. 

 

§ 21 

Freizeiteinrichtungen 

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unter-

nehmen im Sinne der Gewerbeordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zu-

letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. 

Januar 2021 (BGBl. I S. 2) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden Fassung 

dürfen nicht für den Publikumsverkehr ge-

öffnet werden. 

(2) Saunen, Dampfbäder, Thermen und 

ähnliche Einrichtungen sind geschlossen 

zu halten. Satz 1 gilt auch für entspre-

chende Bereiche in Beherbergungsbetrie-

ben und ähnlichen Einrichtungen. 

(3) Vergnügungsstätten im Sinne der 

Baunutzungsverordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), Freizeitparks, Be-

triebe für Freizeitaktivitäten sowie Spiel-

hallen, Spielbanken, Wettvermittlungs-

stellen und ähnliche Betriebe dürfen nicht 

für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. 

(4) Für die Steuerung des Zutritts zu ge-

schlossenen Räumen des Zoologischen 

Gartens Berlin, einschließlich des Aquari-

ums, des Tierparks Berlin Friedrichsfelde 

und des Botanischen Gartens Berlin gilt 

zur Sicherung des Mindestabstandes ein 

Richtwert für die maximal zulässige An-

zahl von Besucherinnen und Besuchern 

je begehbarer Fläche von insgesamt 

höchstens einer Besucherin oder einem 
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je begehbarer Fläche von insgesamt 

höchstens einer Besucherin oder einem 



 

 

71 

 

Besucher pro 40 Quadratmetern begeh-

barer Fläche. 

Besucher pro 40 Quadratmetern begeh-

barer Fläche. 

3. Teil 

Quarantänemaßnahmen 

3. Teil 

Quarantänemaßnahmen 

§ 21a 

Häusliche Quarantäne für positiv getes-

tete Personen 

(1) Personen, die Kenntnis davon erlan-

gen, dass eine bei ihnen mittels eines 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, ein-

schließlich solchen zur Selbstanwen-

dung, vorgenommene Testung auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, 

sind verpflichtet, unverzüglich eine bestä-

tigende Testung mittels eines Nukleinsäu-

renachweises des Coronavirus SARS-

CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, 

sich unverzüglich nach Kenntniserlan-

gung auf direktem Weg in die Haupt- oder 

Nebenwohnung oder in eine andere, eine 

Absonderung ermöglichende Unterkunft 

zu begeben und sich für einen Zeitraum 

von maximal vierzehn Tagen ständig dort 

abzusondern bis Ihnen das Ergebnis ei-

ner Testung mittels eines Nukleinsäu-

renachweises des Coronavirus SARS-

CoV-2) vorliegt; zum Zwecke der PCR-

Testung darf die Örtlichkeit der Absonde-

rung verlassen werden. Den in Satz 1 ge-

nannten Personen ist es in diesem Zeit-

raum nicht gestattet, Besuch von Perso-

nen zu empfangen, die nicht ihrem Haus-

halt angehören.  

(2) Personen, die Kenntnis davon erlan-

gen, dass eine bei Ihnen mittels eines 

Nukleinsäurenachweises des Coronavi-
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rus SARS-CoV-2 vorgenommene Tes-

tung (PCR-Testung) ein positives Ergeb-

nis aufweist, sind verpflichtet, sich unver-

züglich nach Kenntniserlangung auf di-

rektem Weg in die Haupt- oder Neben-

wohnung oder in eine andere, eine Ab-

sonderung ermöglichende Unterkunft zu 

begeben und sich für einen Zeitraum von 

mindestens vierzehn Tagen sowie bis 

zum Vorliegen eines im Anschluss durch-

geführten negativen Point-of-Care (PoC)-

Antigen-Tests oder einer PCR-Testung  

ständig dort abzusondern. Den in Satz 1 

genannten Personen ist es in diesem 

Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Per-

sonen zu empfangen, die nicht ihrem 

Haushalt angehören. Für die Zeit der Ab-

sonderung unterliegen die von Satz 1 er-

fassten Personen der Beobachtung durch 

das zuständige Gesundheitsamt. 

(3) Weitergehende Maßnahmen des zu-

ständigen Gesundheitsamts oder auf-

grund bezirklicher Allgemeinverfügungen 

zur Absonderung bleiben unberührt. 

(4) Die Meldepflichten nach dem Infekti-

onsschutzgesetz bleiben unberührt. 

rus SARS-CoV-2 vorgenommene Tes-

tung (PCR-Testung) ein positives Ergeb-
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ständigen Gesundheitsamts oder auf-

grund bezirklicher Allgemeinverfügungen 

zur Absonderung bleiben unberührt. 

(4) Die Meldepflichten nach dem Infekti-

onsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

 § 22 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rück-

reisende aus dem Ausland; Beobachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der 

Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 

2 Nummer 17 des Infektionsschutzgeset-

zes mit einem erhöhten Risiko für eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

§ 22 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rück-

reisende aus dem Ausland; Beobachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der 

Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 

2 Nummer 17 des Infektionsschutzgeset-

zes mit einem erhöhten Risiko für eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
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2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) auf-

gehalten haben, sind verpflichtet, sich un-

verzüglich nach der Einreise auf direktem 

Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung 

oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft zu begeben 

und sich für einen Zeitraum von zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise ständig dort abzu-

sondern; dies gilt auch für Personen, die 

zunächst in ein anderes Land der Bun-

desrepublik Deutschland eingereist sind. 

Den in Satz 1 genannten Personen ist es 

in diesem Zeitraum nicht gestattet, Be-

such von Personen zu empfangen, die 

nicht ihrem Haushalt angehören. Die un-

verzügliche Durchreise auf direktem Weg 

ohne Übernachtung in einem Risikogebiet 

gilt nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 

1. Für Personen, die sich in den letzten 

zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Vi-

rusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-

Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 

(eBAnz. AT 13.01.2021 V1) in der jeweils 

geltenden Fassung aufgehalten haben 

gelten die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, 

dass der Zeitraum der Absonderung 14 

Tage beträgt. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-

sonen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu infor-

mieren, wenn typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise bei ihnen auftreten.  

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 

2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) auf-
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desrepublik Deutschland eingereist sind. 

Den in Satz 1 genannten Personen ist es 

in diesem Zeitraum nicht gestattet, Be-

such von Personen zu empfangen, die 

nicht ihrem Haushalt angehören. Die un-

verzügliche Durchreise auf direktem Weg 

ohne Übernachtung in einem Risikogebiet 

gilt nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 

1. Für Personen, die sich in den letzten 

zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Vi-

rusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-

Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 

(eBAnz. AT 13.01.2021 V1) in der jeweils 

geltenden Fassung aufgehalten haben 

gelten die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe, 

dass der Zeitraum der Absonderung 14 

Tage beträgt. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-

sonen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu infor-

mieren, wenn typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise bei ihnen auftreten.  

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 
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§ 23 

Ausnahmen von der häuslichen Quaran-

täne 

(1) Von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

1. Personen, die nur zur Durchreise in 

das Land Berlin einreisen; diese ha-

ben das Gebiet des Landes Berlin auf 

dem schnellsten Weg zu verlassen, 

um die Durchreise abzuschließen, o-

der 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet und bei Einhaltung ange-

messener Schutz- und Hygienekon-

zepte 

a) Personen, deren Tätigkeit für die 

Gewährleistung überlebenswichti-

ger medizinischer Versorgung, ins-

besondere im Bereich Transplan-

tationsmedizin, zwingend erforder-

lich und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird, 

b) Personen, die beruflich bedingt 

grenzüberschreitend Personen, 

Waren oder Güter auf der Straße, 

der Schiene, per Schiff oder per 

Flugzeug transportieren, 

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder 

Busverkehrsunternehmen oder als 

Besatzung von Flugzeugen, Schif-

fen, Bahnen oder Bussen im Rah-

men ihrer Tätigkeit, 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

§ 23 

Ausnahmen von der häuslichen Quaran-

täne 

(1) Von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

1. Personen, die nur zur Durchreise in das 

Land Berlin einreisen; diese haben das 

Gebiet des Landes Berlin auf dem 

schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen, oder 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet und bei Einhaltung ange-

messener Schutz- und Hygienekon-

zepte 

a) Personen, deren Tätigkeit für die 

Gewährleistung überlebenswichti-

ger medizinischer Versorgung, ins-

besondere im Bereich Transplan-

tationsmedizin, zwingend erforder-

lich und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird, 

b) Personen, die beruflich bedingt 

grenzüberschreitend Personen, 

Waren oder Güter auf der Straße, 

der Schiene, per Schiff oder per 

Flugzeug transportieren, 

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder 

Busverkehrsunternehmen oder als 

Besatzung von Flugzeugen, Schif-

fen, Bahnen oder Bussen im Rah-

men ihrer Tätigkeit, 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
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gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden  

a) Personen, die einreisen aufgrund 

des Besuchs von Verwandten ers-

ten Grades, des nicht dem glei-

chen Haushalt angehörigen Ehe- 

oder Lebenspartners oder der -

partnerin oder zur Wahrnehmung 

eines gemeinsamen oder geteilten 

Sorge- oder Umgangsrechts oder 

b) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte 

hochrangige Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufs-

ausübung, ihres Studiums oder ih-

rer Ausbildung an ihre Berufsaus-

übungs-, Studien- oder Ausbil-

dungsstätte in einem Risikogebiet 

begeben und regelmäßig, mindes-

tens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenz-

pendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet ihren 

Wohnsitz haben und die sich zwin-

gend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums 

oder ihrer Ausbildung in das Land 

Berlin begeben und regelmäßig, 

mindestens einmal wöchentlich, an 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden  

a) Personen, die einreisen aufgrund 

des Besuchs von Verwandten ers-

ten Grades, des nicht dem glei-

chen Haushalt angehörigen Ehe- 

oder Lebenspartners oder der -

partnerin oder zur Wahrnehmung 

eines gemeinsamen oder geteilten 

Sorge- oder Umgangsrechts oder 

b) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte 

hochrangige Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufs-

ausübung, ihres Studiums oder ih-

rer Ausbildung an ihre Berufsaus-

übungs-, Studien- oder Ausbil-

dungsstätte in einem Risikogebiet 

begeben und regelmäßig, mindes-

tens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenz-

pendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet ihren 

Wohnsitz haben und die sich zwin-

gend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums 

oder ihrer Ausbildung in das Land 

Berlin begeben und regelmäßig, 

mindestens einmal wöchentlich, an 

ihren Wohnsitz zurückkehren 

(Grenzgänger); 
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ihren Wohnsitz zurückkehren 

(Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie 

die Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte sind durch den 

Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitswesens, insbesondere 

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, 

unterstützendes medizinisches 

Personal und 24-Stunden-Betreu-

ungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und kon-

sularischer Beziehungen, insbe-

sondere als Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volks-

vertretung, Regierung und Verwal-

tung des Bundes, der Länder und 

der Kommunen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder, 

die zwingende Notwendigkeit sowie 

die Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte sind durch den 

Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitswesens, insbesondere 

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, 

unterstützendes medizinisches 

Personal und 24-Stunden-Betreu-

ungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und kon-

sularischer Beziehungen, insbe-

sondere als Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volks-

vertretung, Regierung und Verwal-

tung des Bundes, der Länder und 

der Kommunen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder, 

g) der länderübergreifenden Krimina-

litätsbekämpfung durch Polizeibe-

hörden 
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g) der länderübergreifenden Krimina-

litätsbekämpfung durch Polizeibe-

hörden 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe 

der Europäischen Union und von 

internationalen Organisationen o-

der 

i) der Funktionsfähigkeit von kriti-

schen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu bescheinigen, 

2. Personen, die in das Land Berlin ein- 

oder zurückreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ers-

ten oder zweiten Grades, des nicht 

dem gleichen Haushalt angehöri-

gen Ehe- oder Lebenspartners o-

der der -partnerin oder zur Wahr-

nehmung eines gemeinsamen o-

der geteilten Sorge- oder Um-

gangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen 

Behandlung oder 

c) des Beistands oder zur Pflege 

schutz- oder hilfebedürftiger Per-

sonen, 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder in das Bundesgebiet einreisen; 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe 

der Europäischen Union und von 

internationalen Organisationen o-

der 

i) der Funktionsfähigkeit von kriti-

schen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu bescheinigen, 

2. Personen, die in das Land Berlin ein- 

oder zurückreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ers-

ten oder zweiten Grades, des nicht 

dem gleichen Haushalt angehöri-

gen Ehe- oder Lebenspartners o-

der der -partnerin oder zur Wahr-

nehmung eines gemeinsamen o-

der geteilten Sorge- oder Um-

gangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen 

Behandlung oder 

c) des Beistands oder zur Pflege 

schutz- oder hilfebedürftiger Per-

sonen, 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder in das Bundesgebiet einreisen; 

die zwingende Notwendigkeit ist durch 

den Arbeitgeber, Auftraggeber oder 
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die zwingende Notwendigkeit ist durch 

den Arbeitgeber, Auftraggeber oder 

die Bildungseinrichtung zu bescheini-

gen, 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstal-

tungen durch das jeweilige Organisa-

tionskomitee akkreditiert werden oder 

von einem Bundessportfachverband 

zur Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind o-

der 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet zurückreisen 

und die unmittelbar vor Rückreise in 

ihrem Urlaubsort einen Test mit nega-

tivem Ergebnis in Bezug auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 durchgeführt haben, sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort be-

sondere epidemiologische Vorkeh-

rungen (Schutz- und Hygienekon-

zept) für einen Urlaub in diesem Ri-

sikogebiet getroffen wurden (siehe 

Internetseite des Auswärtigen Am-

tes unter www.auswaertiges-

amt.de sowie des Robert Koch-In-

stituts unter www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweili-

gen Risikogebiet der Nichterfüllung 

der Verpflichtung nach § 22 Absatz 

1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen 

eines erhöhten Infektionsrisikos 

eine Reisewarnung un-

ter https://www.auswaerti-

ges-amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

die Bildungseinrichtung zu bescheini-

gen, 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstal-

tungen durch das jeweilige Organisa-

tionskomitee akkreditiert werden oder 

von einem Bundessportfachverband 

zur Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind o-

der 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet zurückreisen 

und die unmittelbar vor Rückreise in 

ihrem Urlaubsort einen Test mit nega-

tivem Ergebnis in Bezug auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 durchgeführt haben, sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort be-

sondere epidemiologische Vorkeh-

rungen (Schutz- und Hygienekon-

zept) für einen Urlaub in diesem Ri-

sikogebiet getroffen wurden (siehe 

Internetseite des Auswärtigen Am-

tes unter www.auswaertiges-

amt.de sowie des Robert Koch-In-

stituts unter www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweili-

gen Risikogebiet der Nichterfüllung 

der Verpflichtung nach § 22 Absatz 

1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen 

eines erhöhten Infektionsrisikos 

eine Reisewarnung un-

ter https://www.auswaerti-

ges-amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

http://www.rki.de/
http://www.rki.de/
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für die betroffene Region ausge-

sprochen hat, 

7. Personen, die im Rahmen der künstle-

rischen Berufsausübung auf der 

Grundlage vertraglicher Verpflichtun-

gen im Land Berlin an Proben oder 

Veranstaltungen in Oper, Theater, 

Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur für Personen, welche die 

sich aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 

2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Ein-

reiseverordnung für sie geltenden Pflich-

ten erfüllt haben und das ärztliches Zeug-

nis oder Testergebnis über das Nichtvor-

liegen einer Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Ta-

gen nach der Einreise dem zuständigen 

Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüg-

lich vorlegen. Das Testergebnis nach 

Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach 

Einreise aufzubewahren.  

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen nach § 54a des Infektions-

schutzgesetzes, 

2. Angehörige ausländischer Streit-

kräfte im Sinne des NATO-

Truppenstatuts, des Truppenstatuts 

der NATO-Partnerschaft für den 

Frieden (PfP-Truppenstatut) und des 

Truppenstatuts der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (EU-

Truppenstatut), die zu dienstlichen 

Zwecken nach Deutschland einrei-

sen oder dorthin zurückkehren, oder 

für die betroffene Region ausge-

sprochen hat, 

7. Personen, die im Rahmen der künstle-

rischen Berufsausübung auf der 

Grundlage vertraglicher Verpflichtun-

gen im Land Berlin an Proben oder 

Veranstaltungen in Oper, Theater, 

Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur für Personen, welche die 

sich aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 

2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Ein-

reiseverordnung für sie geltenden Pflich-

ten erfüllt haben und das ärztliches Zeug-

nis oder Testergebnis über das Nichtvor-

liegen einer Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Ta-

gen nach der Einreise dem zuständigen 

Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüg-

lich vorlegen. Das Testergebnis nach 

Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach 

Einreise aufzubewahren.  

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen nach § 54a des Infektions-

schutzgesetzes, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte 

im Sinne des NATO-Truppenstatuts, 

des Truppenstatuts der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP-

Truppenstatut) und des Truppensta-

tuts der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union (EU-Truppenstatut), die 

zu dienstlichen Zwecken nach 

Deutschland einreisen oder dorthin 

zurückkehren, oder 
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3. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einrei-

sen, wenn am Ort ihrer Unterbrin-

gung und ihrer Tätigkeit in den ersten 

zehn Tagen nach ihrer Einreise grup-

penbezogen betriebliche Hygiene-

maßnahmen und Vorkehrungen zur 

Kontaktvermeidung außerhalb der 

Arbeitsgruppe ergriffen werden, die 

einer Absonderung nach § 22 Absatz 

1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das 

Verlassen der Unterbringung nur zur 

Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet 

ist. Der Arbeitgeber zeigt die Arbeits-

aufnahme vor ihrem Beginn bei dem 

zuständigen Gesundheitsamt an und 

dokumentiert die ergriffenen Maß-

nahmen nach Satz 1. Das zustän-

dige Gesundheitsamt hat die Einhal-

tung der Voraussetzungen nach Satz 

1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus kön-

nen in begründeten Fällen durch das zu-

ständige Gesundheitsamt Befreiungen 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 und 4 zugelas-

sen werden, sofern dies unter Abwägung 

aller betroffenen Belange und epidemiolo-

gischer Aspekte vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern 

die dort genannten Personen keine typi-

schen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust aufweisen. Die in Ab-

satz 1 Nummer 2 und in den Absätzen 2 

bis 5 genannten Personen haben zur 

Durchführung eines Tests eine Ärztin, ei-

nen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-

chen, wenn binnen zehn Tagen nach Ein-

reise typische Symptome einer Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 

3. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einreisen, 

wenn am Ort ihrer Unterbringung und 

ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise gruppenbezo-

gen betriebliche Hygienemaßnahmen 

und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe er-

griffen werden, die einer Absonderung 

nach § 22 Absatz 1 Satz 1 vergleich-

bar sind, sowie das Verlassen der Un-

terbringung nur zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber 

zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem 

Beginn bei dem zuständigen Gesund-

heitsamt an und dokumentiert die er-

griffenen Maßnahmen nach Satz 1. 

Das zuständige Gesundheitsamt hat 

die Einhaltung der Voraussetzungen 

nach Satz 1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus kön-

nen in begründeten Fällen durch das zu-

ständige Gesundheitsamt Befreiungen 

von § 22 Absatz 1 Satz 1 und 4 zugelas-

sen werden, sofern dies unter Abwägung 

aller betroffenen Belange und epidemiolo-

gischer Aspekte vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern 

die dort genannten Personen keine typi-

schen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust aufweisen. Die in Ab-

satz 1 Nummer 2 und in den Absätzen 2 

bis 5 genannten Personen haben zur 

Durchführung eines Tests eine Ärztin, ei-

nen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-

chen, wenn binnen zehn Tagen nach Ein-

reise typische Symptome einer Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 

Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust auftreten. 
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Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust auftreten. 

(7) § 22 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 22 Absatz 2 durch eine andere 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung und des jeweils zuständigen Ge-

sundheitsamtes zu erfolgen. 

(7) § 22 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 22 Absatz 2 durch eine andere 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung und des jeweils zuständigen Ge-

sundheitsamtes zu erfolgen. 

 

§ 24 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne 

(1) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, kann 

die Absonderung nach § 22 Absatz 1 Satz 

1 frühestens ab dem fünften Tag nach der 

Einreise beendet werden, wenn eine Per-

son über ein ärztliches Zeugnis oder Test-

ergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 

Tagen nach der Einreise dem zuständi-

gen Gesundheitsamt auf Verlangen un-

verzüglich vorlegt.  

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Test-

ergebnis nach Absatz 1 zu Grunde lie-

gende Testung muss mindestens fünf 

Tage nach der Einreise in die Bundesre-

publik Deutschland vorgenommen wor-

den sein. Der zu Grunde liegende Test 

§ 24 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne 

(1) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, kann 

die Absonderung nach § 22 Absatz 1 Satz 

1 frühestens ab dem fünften Tag nach der 

Einreise beendet werden, wenn eine Per-

son über ein ärztliches Zeugnis oder Test-

ergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 

Tagen nach der Einreise dem zuständi-

gen Gesundheitsamt auf Verlangen un-

verzüglich vorlegt.  

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Test-

ergebnis nach Absatz 1 zu Grunde lie-

gende Testung muss mindestens fünf 

Tage nach der Einreise in die Bundesre-

publik Deutschland vorgenommen wor-

den sein. Der zu Grunde liegende Test 
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muss die Anforderungen des Robert 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 22 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests oder zur Einholung 

eines ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 

1 erforderlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Per-

sonen, die unter § 23 Absatz 4 Nummer 3 

fallen, entsprechend. 

muss die Anforderungen des Robert 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 22 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests oder zur Einholung 

eines ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 

1 erforderlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die 

Personen, die unter § 23 Absatz 4 Num-

mer 3 fallen, entsprechend. 

 4. Teil 

Verordnungsermächtigung; Übergangs- 

und Schlussvorschriften 

4. Teil 

Verordnungsermächtigung; Übergangs- 

und Schlussvorschriften 

 

§ 25 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berli-

ner COVID-19-

§ 25 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berli-

ner COVID-19-
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Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

1. Bestimmungen nach § 6 Absatz 3 zu 

treffen,  

2. über § 3 Absatz 1 Satz 2 hinausge-

hende Ausnahmen von der Pflicht zur 

Einhaltung eines Mindestabstandes 

von 1,5 Metern zu regeln, 

3. über § 4 Absatz 1 und 2 hinausge-

hende Situationen zu bestimmen, in 

denen die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske oder 

einer Mund-Nasen-Bedeckung be-

steht, 

4. von § 1 Absatz 5 abweichende Anfor-

derungen an die Beschaffenheit von in 

bestimmten Situationen zu tragenden 

Mund-Nasen-Bedeckungen zu be-

stimmen, 

5. über § 4 Absatz 3 hinausgehende 

Ausnahmen von der Pflicht zum Tra-

gen einer medizinischen Gesichts-

maske oder einer Mund-Nasen-Bede-

ckung zu regeln und 

6. über § 5 Absatz 1 Satz 1 hinaus be-

reichsspezifische Regelungen zur 

Führung einer Anwesenheitsdoku-

mentation, insbesondere auch für wei-

tere Verantwortliche von anderen als 

den in § 5 Absatz 1 Satz 1 genannten 

Einrichtungen zu bestimmen. 

(2) Die für Bildung zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

die Verpflichtung zum Tragen einer medi-

zinischen Gesichtsmaske oder einer 

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

1. Bestimmungen nach § 6 Absatz 3 zu 

treffen,  

2. über § 3 Absatz 1 Satz 2 hinausge-

hende Ausnahmen von der Pflicht zur 

Einhaltung eines Mindestabstandes 

von 1,5 Metern zu regeln, 

3. über § 4 Absatz 1 und 2 hinausge-

hende Situationen zu bestimmen, in 

denen die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske oder 

einer Mund-Nasen-Bedeckung be-

steht, 

4. von § 1 Absatz 5 abweichende Anfor-

derungen an die Beschaffenheit von in 

bestimmten Situationen zu tragenden 

Mund-Nasen-Bedeckungen zu be-

stimmen, 

5. über § 4 Absatz 3 hinausgehende 

Ausnahmen von der Pflicht zum Tra-

gen einer medizinischen Gesichts-

maske oder einer Mund-Nasen-Bede-

ckung zu regeln und 

6. über § 5 Absatz 1 Satz 1 hinaus be-

reichsspezifische Regelungen zur 

Führung einer Anwesenheitsdoku-

mentation, insbesondere auch für wei-

tere Verantwortliche von anderen als 

den in § 5 Absatz 1 Satz 1 genannten 

Einrichtungen zu bestimmen. 

(2) Die für Bildung zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

die Verpflichtung zum Tragen einer medi-

zinischen Gesichtsmaske oder einer 
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Mund-Nasen-Bedeckung zu regeln, wo-

bei auch Bereiche außerhalb von ge-

schlossenen Räumen erfasst sein kön-

nen. Sie wird darüber hinaus ermächtigt, 

im Einvernehmen mit der für Gesundheit 

zuständigen Senatsverwaltung durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Auflagen für die Fortführung des Betriebs 

von Schulen sowie Tageseinrichtungen 

und Angeboten der Kindertagespflege so-

wie weiteren Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe zu erteilen oder deren 

Schließung anzuordnen; unberührt blei-

ben § 13 Absatz 1 und 4 und die  Möglich-

keit allgemeiner Vorgaben auf anderer 

Rechtsgrundlage zum Zwecke der Ein-

dämmung der Covid-19-Pandemie wie 

insbesondere nach § 45 des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch. 

(3) Die für Gesundheit zuständige Se-

natsverwaltung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

das Nähere zu den Voraussetzungen 

nach § 11, unter denen zugelassene 

Krankenhäuser planbare Aufnahmen, 

Operationen und Eingriffe durchführen 

dürfen, zu bestimmen. Sie wird darüber 

hinaus ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Bedingungen und Anforderungen, insbe-

sondere Hygienevorgaben, für Kranken-

häuser sowie Regelungen über das Be-

Mund-Nasen-Bedeckung zu regeln, wo-

bei auch Bereiche außerhalb von ge-

schlossenen Räumen erfasst sein kön-

nen. Sie wird darüber hinaus ermächtigt, 

im Einvernehmen mit der für Gesundheit 

zuständigen Senatsverwaltung durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Auflagen für die Fortführung des Betriebs 

von Schulen sowie Tageseinrichtungen 

und Angeboten der Kindertagespflege so-

wie weiteren Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe zu erteilen oder deren 

Schließung anzuordnen; unberührt blei-

ben § 13 Absatz 1 und 4 und die  Möglich-

keit allgemeiner Vorgaben auf anderer 

Rechtsgrundlage zum Zwecke der Ein-

dämmung der Covid-19-Pandemie wie 

insbesondere nach § 45 des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch. 

(3) Die für Gesundheit zuständige Se-

natsverwaltung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

das Nähere zu den Voraussetzungen 

nach § 11, unter denen zugelassene 

Krankenhäuser planbare Aufnahmen, 

Operationen und Eingriffe durchführen 

dürfen, zu bestimmen. Sie wird darüber 

hinaus ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Bedingungen und Anforderungen, insbe-

sondere Hygienevorgaben, für Kranken-

häuser sowie Regelungen über das Be-
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treten oder den Besuch von Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens, insbeson-

dere von Krankenhäusern, zu treffen. 

(4) Die für Pflege zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung nach Maßgabe des § 2 Satz 

1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Bedingungen und Anforderungen, insbe-

sondere Hygienevorgaben, für Pflegeein-

richtungen sowie Regelungen über das 

Betreten oder den Besuch von Pflegeein-

richtungen zu treffen. Dabei soll auf das 

Erreichen einer sehr hohen Durchimp-

fungsrate abgestellt werden. Verordnun-

gen nach Satz 1 können Ausnahmen von 

den Regelungen in § 7, § 9 Absatz 1, 2, 5 

und 6 sowie § 19 zulassen. 

(5) Die für Soziales zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, im Bereich 

der Eingliederungshilfe und der Sozial-

hilfe Regelungen durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

zu bestimmen, die eine Grundversorgung 

der Leistungsberechtigten sicherstellen. 

(6) Die für Kultur zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

für das Singen in geschlossenen Räumen 

festzulegen. 

treten oder den Besuch von Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens, insbeson-

dere von Krankenhäusern, zu treffen. 

(4) Die für Pflege zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung nach Maßgabe des § 2 Satz 

1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Bedingungen und Anforderungen, insbe-

sondere Hygienevorgaben, für Pflegeein-

richtungen sowie Regelungen über das 

Betreten oder den Besuch von Pflegeein-

richtungen zu treffen. Dabei soll auf das 

Erreichen einer sehr hohen Durchimp-

fungsrate abgestellt werden. Verordnun-

gen nach Satz 1 können Ausnahmen von 

den Regelungen in § 7, § 9 Absatz 1, 2, 5 

und 6 sowie § 19 zulassen. 

(5) Die für Soziales zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, im Bereich 

der Eingliederungshilfe und der Sozial-

hilfe Regelungen durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

zu bestimmen, die eine Grundversorgung 

der Leistungsberechtigten sicherstellen. 

(6) Die für Kultur zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

für das Singen in geschlossenen Räumen 

festzulegen. 
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(7) Die für Arbeit zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

Hygiene- und Infektionsschutzmaßnah-

men für Arbeitsstätten, Arbeitsräume und 

Arbeitsplätze im Sinne von § 2 Absatz 1, 

3 und 4 der Arbeitsstättenverordnung 

vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), 

die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) 

geändert worden ist, in der jeweils gelten-

den Fassung festzulegen. 

(7) Die für Arbeit zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des 

§ 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

folgendes zu bestimmen: 

1. Hygiene- und Infektionsschutz-

maßnahmen für Arbeitsstätten, Ar-

beitsräume und Arbeitsplätze im 

Sinne von § 2 Absatz 1, 3 und 4 der 

Arbeitsstättenverordnung vom 12. 

August 2004 (BGBl. I S. 2179), die 

zuletzt durch Artikel 4 des Geset-

zes vom 22. Dezember 2020 

(BGBl. I S. 3334) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung festzulegen,  

2. Näheres zu den Ausnahmen nach 

§ 7a Abs. 2 dieser Rechtsverord-

nung.  

 

§ 26 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Verordnung werden die 

Grundrechte der Freiheit der Person (Ar-

tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-

zes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 

Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizü-

gigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundge-

setzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 

eingeschränkt. 

§ 26 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Verordnung werden die 

Grundrechte der Freiheit der Person (Ar-

tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-

zes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 

Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizü-

gigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundge-

setzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 

eingeschränkt. 
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§ 27 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 

3 der Verordnung vom 30. November 

2020 (BGBl. S. 2600) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 

73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infekti-

onsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 3 sich im öffentli-

chen Raum im Freien mit anderen als 

den dort genannten Personen ge-

meinsam aufhält und keine Ausnahme 

nach Absatz 3 oder § 13 Absatz 2 vor-

liegt, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren als in § 2 Absatz 2 genannten 

Menschen im öffentlichen Raum nicht 

einhält und keine Ausnahme nach Ab-

satz 1 Satz 2 oder § 19 vorliegt, 

3. entgegen § 4 Absatz 1 oder Absatz 2 

oder entgegen § 10 Absatz 2 keine 

Mund-Nasen-Bedeckung oder medizi-

nische Gesichtsmaske trägt und keine 

Ausnahme nach § 4 Absatz 3 oder § 

10 Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 

§ 27 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 

3 der Verordnung vom 30. November 

2020 (BGBl. S. 2600) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 

73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infekti-

onsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 3 sich im öffentli-

chen Raum im Freien mit anderen als 

den dort genannten Personen ge-

meinsam aufhält und keine Ausnahme 

nach Absatz 3 oder § 13 Absatz 2 vor-

liegt, 

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren als in § 2 Absatz 2 genannten 

Menschen im öffentlichen Raum nicht 

einhält und keine Ausnahme nach Ab-

satz 1 Satz 2 oder § 19 vorliegt, 

3. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder 

Absatz 2a oder entgegen § 10 Absatz 

2 keine Mund-Nasen-Bedeckung oder 

medizinische Gesichtsmaske trägt 

und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 

3 oder § 10 Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 
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4. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als 

Verantwortliche oder Verantwortlicher 

keine Anwesenheitsdokumentation 

führt, diese nicht für die Dauer von vier 

Wochen aufbewahrt oder speichert, 

sie auf deren Verlangen der zuständi-

gen Behörden nicht zugänglich macht, 

aushändigt oder auf sonstige Weise 

den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist nicht vernich-

tet oder löscht oder anwesende Per-

sonen, die unvollständige oder offen-

sichtlich falsche Angaben nach Absatz 

2 Satz 1 machen, den Zutritt oder den 

weiteren Verbleib nicht verwehrt, oder 

nicht sicherstellt, das digitale Anwen-

dungen ordnungsgemäß genutzt wer-

den soweit keine Ausnahme nach Ab-

satz 1 Satz 6, Absatz 4 Satz 2 oder 

Absatz 5 vorliegt, 

5. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig 

oder nicht wahrheitsgemäß macht, so-

weit keine Ausnahme nach Absatz 5 

vorliegt, 

6. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher auf Verlan-

gen der zuständigen Behörde ihr kein 

Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, 

soweit keine Ausnahme nach Absatz 

4 vorliegt, oder die Einhaltung der im 

Schutz- und Hygienekonzept festge-

legten Schutzmaßnahmen nicht si-

cherstellt, 

7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher 

keine Aushänge zu den Abstands- 

und Hygieneregeln gut sichtbar an-

bringt, soweit keine Ausnahme nach 

Absatz 4 vorliegt, 

8. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen 

Räumen gemeinsam singt, ohne die 

4. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als 

Verantwortliche oder Verantwortlicher 

keine Anwesenheitsdokumentation 

führt, diese nicht für die Dauer von vier 

Wochen aufbewahrt oder speichert, 

sie auf deren Verlangen der zuständi-

gen Behörden nicht zugänglich macht, 

aushändigt oder auf sonstige Weise 

den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist nicht vernich-

tet oder löscht oder anwesende Per-

sonen, die unvollständige oder offen-

sichtlich falsche Angaben nach Absatz 

2 Satz 1 machen, den Zutritt oder den 

weiteren Verbleib nicht verwehrt, oder 

nicht sicherstellt, das digitale Anwen-

dungen ordnungsgemäß genutzt wer-

den soweit keine Ausnahme nach Ab-

satz 1 Satz 6, Absatz 4 Satz 2 oder 

Absatz 5 vorliegt, 

5. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig 

oder nicht wahrheitsgemäß macht, so-

weit keine Ausnahme nach Absatz 5 

vorliegt, 

6. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher auf Verlan-

gen der zuständigen Behörde ihr kein 

Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, 

soweit keine Ausnahme nach Absatz 

4 vorliegt, oder die Einhaltung der im 

Schutz- und Hygienekonzept festge-

legten Schutzmaßnahmen nicht si-

cherstellt, 

7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher 

keine Aushänge zu den Abstands- 

und Hygieneregeln gut sichtbar an-

bringt, soweit keine Ausnahme nach 

Absatz 4 vorliegt, 
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im Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur 

zuständigen Senatsverwaltung fest-

gelegten Hygiene- und Infektionsstan-

dards einzuhalten und keine Aus-

nahme nach Satz 2 vorliegt, 

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 

Uhr des Folgetages ausschenkt, ab-

gibt oder verkauft oder außerhalb die-

ses Zeitraums alkoholische Getränke 

abgibt oder verkauft, die nach ihrer 

Darreichungsform zum unmittelbaren 

Verzehr bestimmt oder geeignet sind 

und keine Ausnahme nach Satz 3 vor-

liegt, 

10. entgegen § 8 Absatz 2 in Grünanlagen 

oder auf Parkplätzen alkoholische Ge-

tränke verzehrt, 

11. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung 

der zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine Aus-

nahme nach den Absätzen 3 oder 9 

vorliegt, 

12. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung in geschlossenen Räumen 

die Einhaltung der zulässigen Teilneh-

mendenzahl nicht gewährleistet und 

keine Ausnahme nach den Absätzen 3 

oder 9 vorliegt, 

13. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung 

die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

14. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, The-

ater-, Opern- und Konzertaufführun-

gen, musikalische und künstlerische 

7a. entgegen § 6a Absatz 1 als  Arbeit-

geberin und Arbeitgeber kein Angebot 

zur Testung unterbreitet oder organi-

siert,  

8. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen 

Räumen gemeinsam singt, ohne die 

im Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur 

zuständigen Senatsverwaltung fest-

gelegten Hygiene- und Infektionsstan-

dards einzuhalten und keine Aus-

nahme nach Satz 2 vorliegt, 

8a. entgegen § 7a Abs. 1 vorsätzlich 

oder fahrlässig mehr als 50 Prozent 

der eingerichteten Büroarbeitsplätze 

zeitgleich zur Nutzung durch Beschäf-

tigte zulässt und keine Ausnahme 

nach Absatz 2 vorliegt. 

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 

Uhr des Folgetages ausschenkt, ab-

gibt oder verkauft oder außerhalb die-

ses Zeitraums alkoholische Getränke 

abgibt oder verkauft, die nach ihrer 

Darreichungsform zum unmittelbaren 

Verzehr bestimmt oder geeignet sind 

und keine Ausnahme nach Satz 3 vor-

liegt, 

10. entgegen § 8 Absatz 2 in Grünanlagen 

oder auf Parkplätzen alkoholische Ge-

tränke verzehrt, 

11. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung 

der zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine Aus-

nahme nach den Absätzen 3 oder 9 

vorliegt, 

12. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung in geschlossenen Räumen 
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Darbietungen vor körperlich anwesen-

dem Publikum einschließlich Tanzver-

anstaltungen und anderen Veranstal-

tungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, durchführt und keine 

Ausnahme nach Absatz 9 vorliegt, 

15. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter Veranstaltungen 

durchführt, die dem Freizeit- und Un-

terhaltungsbereich zuzuordnen sind,  

16. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Veranstaltungen oder Zusammen-

künften im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltun-

gen) mit anderen als den dort genann-

ten Personen durchführt und keine 

Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vor-

liegt, 

17. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 an Ver-
anstaltungen oder Zusammenkünften 
im Familien-, Bekannten- oder Freun-
deskreis (private Veranstaltungen) 
mit anderen als den dort genannten 
Personen teilnimmt und keine Aus-
nahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt,  

18. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Beerdigungen und Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung die Einhal-

tung der zulässigen Teilnehmenden-

zahl nicht gewährleistet, 

19. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 

als die Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und Hygienekon-

zept erstellt oder dieses auf Verlangen 

der Versammlungsbehörde nicht vor-

legt, 

20. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die 

Versammlung leitende Person die Ein-

die Einhaltung der zulässigen Teilneh-

mendenzahl nicht gewährleistet und 

keine Ausnahme nach den Absätzen 3 

oder 9 vorliegt, 

13. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung 

die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

14. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, The-

ater-, Opern- und Konzertaufführun-

gen, musikalische und künstlerische 

Darbietungen vor körperlich anwesen-

dem Publikum einschließlich Tanzver-

anstaltungen und anderen Veranstal-

tungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, durchführt und keine 

Ausnahme nach Absatz 9 vorliegt, 

15. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter Veranstaltungen 

durchführt, die dem Freizeit- und Un-

terhaltungsbereich zuzuordnen sind,  

16. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Veranstaltungen oder Zusammen-

künften im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltun-

gen) mit anderen als den dort genann-

ten Personen durchführt und keine 

Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vor-

liegt, 

17. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 an Ver-
anstaltungen oder Zusammenkünften 
im Familien-, Bekannten- oder Freun-
deskreis (private Veranstaltungen) 
mit anderen als den dort genannten 
Personen teilnimmt und keine Aus-
nahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt,  

18. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 
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haltung des Schutz- und Hygienekon-

zepts bei der Durchführung der Ver-

sammlung nicht sicherstellt, 

21. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Verkaufs-

stelle nicht nur für im Vorfeld gebuchte 

Termine für fest begrenzte Zeiträume 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

3 vorliegt, 

22. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 4 als verantwortliche Betreibe-

rin oder verantwortlicher Betreiber ei-

ner Verkaufsstelle, eines Kaufhauses 

oder eines Einkaufszentrums (Mall), 

mehr als die nach der Fläche der Ver-

kaufsfläche oder des Geschäftsrau-

mes höchstens zulässige Personen-

zahl einlässt oder Aufenthaltsanreize 

schafft, 

23. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle diese an Sonn- und Feiertagen 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

2 oder 3 vorliegt, 

24. entgegen § 15 Absatz 5 Jahrmärkte, 

Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte 

(Flohmärkte), Spezialmärkte oder 

Volksfeste veranstaltet, 

25. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Gaststätte o-

der eine Kantine für den Publikums-

verkehr öffnet und keine Ausnahme 

nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen 

§ 16 Absatz 1 Satz 3 keine Vorkehrun-

gen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

Beerdigungen und Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung die Einhal-

tung der zulässigen Teilnehmenden-

zahl nicht gewährleistet, 

18a. entgegen von § 9 Absatz 10 an 

einer Veranstaltung im Sinne der Ab-

sätze 1 und 2 mit mehr als fünf zeit-

gleich Anwesenden und an Veranstal-

tungen im Sinne von Absatz 3 Num-

mer 4, 5 und 6 ohne negativen Test 

teilnimmt,  

18b. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 

bei Versammlungen den Mindestab-

stand von 1,5 Metern zu anderen als 

in § 2 Absatz 2 genannten Menschen 

nicht einhält, 

19. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 

als die Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und Hygienekon-

zept erstellt oder dieses auf Verlangen 

der Versammlungsbehörde nicht vor-

legt, 

20. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die 

Versammlung leitende Person die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekon-

zepts bei der Durchführung der Ver-

sammlung nicht sicherstellt, 

20a. entgegen von § 10 Absatz 3 an 

einer Versammlung mit mehr als fünf 

zeitgleich Anwesenden in geschlos-

sen Räumen ohne negativen Test teil-

nimmt, 

21. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Verkaufs-

stelle nicht nur für im Vorfeld gebuchte 

Termine für fest begrenzte Zeiträume 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

3 vorliegt, 
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26. entgegen § 16 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer Kantine die Ein-

haltung der Hygiene- und Abstandsre-

geln nicht gewährleistet, 

27. entgegen § 17 Absatz 1 Ausflugsfahr-

ten, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge 

und vergleichbare Angebote zu touris-

tischen Zwecken durchführt, 

28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

Übernachtungen anbietet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

nicht vor Abschluss eines Vertrages 

den Zweck der Vermietung oder Be-

herbergung der Gäste erfragt und 

diese nicht zusammen mit den erfass-

ten Personaldaten des Gastes doku-

mentiert, 

30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 4 als 

Gast eines Hotels, Beherbergungsbe-

triebes, einer Ferienwohnung und 

ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht 

vollständig oder nicht wahrheitsge-

mäß macht, 

31. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Friseurbe-

triebs die Einhaltung der Schutz- und 

Hygieneregeln nicht gewährleistet, 

32. entgegen § 18 Absatz 2 und 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

22. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 4 als verantwortliche Betreibe-

rin oder verantwortlicher Betreiber ei-

ner Verkaufsstelle, eines Kaufhauses 

oder eines Einkaufszentrums (Mall), 

mehr als die nach der Fläche der Ver-

kaufsfläche oder des Geschäftsrau-

mes höchstens zulässige Personen-

zahl einlässt oder Aufenthaltsanreize 

schafft, 

23. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle diese an Sonn- und Feiertagen 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

2 oder 3 vorliegt, 

24. entgegen § 15 Absatz 5 Jahrmärkte, 

Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte 

(Flohmärkte), Spezialmärkte oder 

Volksfeste veranstaltet, 

25. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Gaststätte o-

der eine Kantine für den Publikums-

verkehr öffnet und keine Ausnahme 

nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen 

§ 16 Absatz 1 Satz 3 keine Vorkehrun-

gen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

26. entgegen § 16 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer Kantine die Ein-

haltung der Hygiene- und Abstandsre-

geln nicht gewährleistet, 

27. entgegen § 17 Absatz 1 Ausflugsfahr-

ten, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge 

und vergleichbare Angebote zu touris-

tischen Zwecken durchführt, 

28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-
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wortlicher Betreiber eines Dienstleis-

tungsgewerbes im Bereich der Kör-

perpflege die Einhaltung der Schutz- 

und Hygieneregeln nicht gewährleistet 

und keine Ausnahme nach Absatz 4 

vorliegt, 

33. entgegen § 18 Absatz 5 Satz 1 ein 

Prostitutionsgewerbe betreibt, 

34. entgegen § 18 Absatz 5 Satz 2 sexu-

elle Dienstleistungen mit Körperkon-

takt oder erotische Massagen in An-

spruch nimmt, 

35. entgegen § 18 Absatz 6 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Fahrschule, 

einer Bootsschule, einer Flugschule o-

der einer ähnlichen Einrichtung die 

Einhaltung der Schutz- und Hygiene-

regeln nicht gewährleistet und keine 

Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, 

36. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als den 

dort genannten Personen ausübt und 

keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 

2 vorliegt, 

37. entgegen § 19 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer gedeckten 

Sportanlage, eines Fitness- oder 

Tanzstudios oder einer ähnlichen Ein-

richtung diese oder dieses für andere 

als die dort zulässige Nutzung öffnet, 

38. entgegen § 19 Absatz 3 den Wett-

kampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Sport-

fachverbandes durchführt, dessen Re-

geln nicht beachtet oder Zuschauende 

zulässt, 

39. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

Übernachtungen anbietet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

nicht vor Abschluss eines Vertrages 

den Zweck der Vermietung oder Be-

herbergung der Gäste erfragt und 

diese nicht zusammen mit den erfass-

ten Personaldaten des Gastes doku-

mentiert, 

30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 4 als 

Gast eines Hotels, Beherbergungsbe-

triebes, einer Ferienwohnung und 

ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht 

vollständig oder nicht wahrheitsge-

mäß macht, 

31. entgegen § 18 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eines Dienstleistungs-

gewerbes im Bereich der Körperpflege 

Kundinnen und Kunden ohne vorhe-

rige Terminvereinbarung bedient, 

31a. entgegen § 18 Absatz 1 Dienst-

leistungen im Bereich der Körper-

pflege in Anspruch nimmt ohne nega-

tiv getestet worden zu sein,  

31b. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 

ein Prostitutionsgewerbe betreibt, 

32. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 2 sexu-

elle Dienstleistungen mit Körperkon-

takt oder erotische Massagen in An-

spruch nimmt, 

33. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Fahrschule, 
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wortlicher Betreiber eines Schwimm-

bades, dieses für andere als die dort 

zulässige Nutzung öffnet, 

40. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 Frei- 

oder Strandbäder nutzt, 

41. entgegen § 20 Absatz 1 Kinos, Thea-

ter, Opernhäuser, Konzerthäuser, und 

kulturelle Veranstaltungsstätten in öf-

fentlicher oder privater Trägerschaft 

für den Publikumsverkehr öffnet und 

keine Ausnahme nach § 9 Absatz 9 

vorliegt, 

42. entgegen § 20 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eines Museums, einer 

Galerie oder einer Gedenkstätte Be-

sucherinnen und Besucher ohne vor-

herige Terminbuchung oder mehr als 

die nach der Fläche der Ausstellungs- 

oder Betriebsfläche höchstens zuläs-

sige Personenzahl einlässt, 

43. entgegen § 21 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 

oder ein ähnliches Unternehmen für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

44. entgegen § 21 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber Saunen, Dampfbäder, 

Thermen oder ähnliche Einrichtungen 

öffnet, 

45. entgegen § 21 Absatz 3 Vergnügungs-

stätten, Freizeitparks, Betriebe für 

Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, 

Spielbanken, Wettvermittlungsstellen 

und ähnliche Betriebe für den Publi-

kumsverkehr öffnet, 

46. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 nicht 

unverzüglich eine PCR-Testung her-

beiführt, 

einer Bootsschule, einer Flugschule o-

der einer ähnlichen Einrichtung die 

Einhaltung der Schutz- und Hygiene-

regeln nicht gewährleistet und keine 

Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, 

34. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als den 

dort genannten Personen ausübt und 

keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 

2 vorliegt, 

35. entgegen § 19 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer gedeckten 

Sportanlage, eines Fitness- oder 

Tanzstudios oder einer ähnlichen Ein-

richtung diese oder dieses für andere 

als die dort zulässige Nutzung öffnet, 

36. entgegen § 19 Absatz 3 den Wett-

kampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Sport-

fachverbandes durchführt, dessen Re-

geln nicht beachtet oder Zuschauende 

zulässt, 

37. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Schwimm-

bades, dieses für andere als die dort 

zulässige Nutzung öffnet, 

38. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 Frei- 

oder Strandbäder nutzt, 

39. entgegen § 20 Absatz 1 Kinos, Thea-

ter, Opernhäuser, Konzerthäuser, und 

kulturelle Veranstaltungsstätten in öf-

fentlicher oder privater Trägerschaft 

für den Publikumsverkehr öffnet und 

keine Ausnahme nach § 9 Absatz 9 

vorliegt, 

40. entgegen § 20 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eines Museums, einer 
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47. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich 

nicht unverzüglich nach Kenntniser-

langung auf direktem Weg in die 

Haupt- oder Nebenwohnung oder in 

eine andere, eine Absonderung er-

möglichende Unterkunft begibt, ohne 

dass eine Ausnahme nach § 21a Ab-

satz 1 Satz 1 vorliegt, 

48. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich 

nicht für einen Zeitraum von maximal 

vierzehn Tagen ständig absondert bis 

das Ergebnis einer Testung mittels ei-

nes Nukleinsäurenachweises des 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, 

ohne dass eine Ausnahme nach § 21a 

Absatz 1 Satz 1 vorliegt, 

49. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 2 Be-

such von Personen empfängt, die 

nicht dem eigenen Haushalt angehö-

ren. 

50. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich 

nicht unverzüglich in die Haupt- oder 

Nebenwohnung oder in eine andere, 

eine Absonderung ermöglichende Un-

terkunft begibt,  

51. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich 

nicht für einen Zeitraum von mindes-

tens vierzehn Tagen und bis zum Vor-

liegen eines im Anschluss durchge-

führten negativen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Tests oder einer PCR-

Testung ständig absondert,  

52. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Be-

such von Personen empfängt, die 

nicht dem eigenen Haushalt angehö-

ren. 

53. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach der Einreise nicht 

unverzüglich auf direktem Weg in die 

Galerie oder einer Gedenkstätte Be-

sucherinnen und Besucher ohne vor-

herige Terminbuchung oder mehr als 

die nach der Fläche der Ausstellungs- 

oder Betriebsfläche höchstens zuläs-

sige Personenzahl oder Personen, die 

nicht negativ getestet sind einlässt, 

40a. entgegen § 20 Absatz 2 als Be-

sucherin oder Besucher die Einrich-

tungen, ohne negativ getestet zu sein, 

aufsucht,   

41. entgegen § 21 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 

oder ein ähnliches Unternehmen für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

42. entgegen § 21 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber Saunen, Dampfbäder, 

Thermen oder ähnliche Einrichtungen 

öffnet, 

43. entgegen § 21 Absatz 3 Vergnügungs-

stätten, Freizeitparks, Betriebe für 

Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, 

Spielbanken, Wettvermittlungsstellen 

und ähnliche Betriebe für den Publi-

kumsverkehr öffnet, 

44. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 nicht 

unverzüglich eine PCR-Testung her-

beiführt, 

45. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich 

nicht unverzüglich nach Kenntniser-

langung auf direktem Weg in die 

Haupt- oder Nebenwohnung oder in 

eine andere, eine Absonderung er-

möglichende Unterkunft begibt, ohne 

dass eine Ausnahme nach § 21a Ab-

satz 1 Satz 1 vorliegt, 

46. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich 

nicht für einen Zeitraum von maximal 

vierzehn Tagen ständig absondert bis 
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eigene Häuslichkeit oder eine andere 

geeignete Unterkunft begibt, soweit 

keine Ausnahme nach § 23 Absatz 1 

bis 5 vorliegt, 

54. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nicht für einen Zeitraum 

von zehn Tagen nach der Einreise ab-

sondert, soweit keine Ausnahme nach 

§ 23 Absatz 1 bis 5 oder § 24 vorliegt, 

55. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet in dem Zeitraum der Absonde-

rung Besuch von Personen empfängt, 

die nicht zum eigenen Hausstand ge-

hören, 

56. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur Ab-

sonderung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 

unterliegt, besucht, 

57. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 4 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Virusvarianten-Gebiet nicht für einen 

Zeitraum von 14 Tagen nach der Ein-

reise absondert, soweit keine Aus-

nahme nach § 23 Absatz 1 oder 5 vor-

liegt, 

58. entgegen § 22 Absatz 2 als Einrei-

sende, Einreisender, Rückreisende o-

der Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet beim Auftreten von typischen 

Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust innerhalb von 

zehn Tagen nach Einreise nicht unver-

das Ergebnis einer Testung mittels ei-

nes Nukleinsäurenachweises des 

Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, 

ohne dass eine Ausnahme nach § 21a 

Absatz 1 Satz 1 vorliegt, 

47. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 2 Be-

such von Personen empfängt, die 

nicht dem eigenen Haushalt angehö-

ren. 

48. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich 

nicht unverzüglich in die Haupt- oder 

Nebenwohnung oder in eine andere, 

eine Absonderung ermöglichende Un-

terkunft begibt,  

49. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich 

nicht für einen Zeitraum von mindes-

tens vierzehn Tagen und bis zum Vor-

liegen eines im Anschluss durchge-

führten negativen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Tests oder einer PCR-

Testung ständig absondert,  

50. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Be-

such von Personen empfängt, die 

nicht dem eigenen Haushalt angehö-

ren. 

51. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach der Einreise nicht 

unverzüglich auf direktem Weg in die 

eigene Häuslichkeit oder eine andere 

geeignete Unterkunft begibt, soweit 

keine Ausnahme nach § 23 Absatz 1 

bis 5 vorliegt, 

52. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nicht für einen Zeitraum 

von zehn Tagen nach der Einreise ab-

sondert, soweit keine Ausnahme nach 

§ 23 Absatz 1 bis 5 oder § 24 vorliegt, 
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züglich das zuständige Gesundheits-

amt informiert, soweit keine Aus-

nahme nach § 23 Absatz 7 vorliegt, 

59. entgegen § 23 Absatz 2 Nummer 2 o-

der Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 4 eine Bescheinigung nicht 

wahrheitsgemäß ausstellt, 

60. entgegen § 23 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von typischen Symptomen 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Ge-

schmacksverlust binnen zehn Tagen 

nach Einreise nicht zur Durchführung 

eines Tests eine Ärztin, einen Arzt o-

der ein Testzentrum aufsucht, 

61. entgegen § 24 Absatz 3 ein ärztliches 

Zeugnis nicht für mindestens zehn 

Tage nach Einreise aufbewahrt, 

62. entgegen § 24 Absatz 5 beim Auftre-

ten von typischen Symptomen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen 

oder Geruchs- und Geschmacksver-

lust binnen zehn Tagen nach Einreise 

nicht zur Durchführung eines erneuten 

Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein 

Testzentrum aufsucht. 

 

53. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet in dem Zeitraum der Absonde-

rung Besuch von Personen empfängt, 

die nicht zum eigenen Hausstand ge-

hören, 

54. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur Ab-

sonderung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 

unterliegt, besucht, 

55. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 4 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Virusvarianten-Gebiet nicht für einen 

Zeitraum von 14 Tagen nach der Ein-

reise absondert, soweit keine Aus-

nahme nach § 23 Absatz 1 oder 5 vor-

liegt, 

56. entgegen § 22 Absatz 2 als Einrei-

sende, Einreisender, Rückreisende o-

der Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet beim Auftreten von typischen 

Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust innerhalb von 

zehn Tagen nach Einreise nicht unver-

züglich das zuständige Gesundheits-

amt informiert, soweit keine Aus-

nahme nach § 23 Absatz 7 vorliegt, 

57. entgegen § 23 Absatz 2 Nummer 2 o-

der Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 4 eine Bescheinigung nicht 

wahrheitsgemäß ausstellt, 

58. entgegen § 23 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von typischen Symptomen 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Ge-

schmacksverlust binnen zehn Tagen 

nach Einreise nicht zur Durchführung 
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eines Tests eine Ärztin, einen Arzt o-

der ein Testzentrum aufsucht, 

59. entgegen § 24 Absatz 3 ein ärztliches 

Zeugnis nicht für mindestens zehn 

Tage nach Einreise aufbewahrt, 

60. entgegen § 24 Absatz 5 beim Auftre-

ten von typischen Symptomen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen 

oder Geruchs- und Geschmacksver-

lust binnen zehn Tagen nach Einreise 

nicht zur Durchführung eines erneuten 

Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein 

Testzentrum aufsucht. 

§ 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 1463), 

die zuletzt durch Verordnung vom 11. 

Februar 2021 (GVBl. S. 111) geändert 

worden ist, außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

18. April 2021 außer Kraft. 

§ 28 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Dezember 2020 (GVBl. S. 1463), 

die zuletzt durch Verordnung vom 11. 

Februar 2021 (GVBl. S. 111) geändert 

worden ist, außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

18. April 2021 außer Kraft. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

§ 28  Infektionsschutzgesetz 
Schutzmaßnahmen 

 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-

dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 und in den §§ 29 bis 31 

genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 

an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlas-

sen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimm-

ten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zu-

ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen 

beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemein-

schaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht 

angeordnet werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 

2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), 

der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit 

der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit einge-

schränkt. 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern 

erkrankt, dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige 

Behörde Personen, die weder einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Stän-

digen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität gegen Masern durch ärztli-

ches Zeugnis nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 

Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftsein-

richtung nicht mehr zu befürchten ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Über-

wachung außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

 

§ 28a Infektionsschutzgesetz 
Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavi-

rus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) können 

für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein  

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 
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3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 

Raum, 

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Be-

triebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen 

Veranstaltungen, 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Frei-

zeitgestaltung zuzurechnen sind, 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs 

von Kultureinrichtungen, 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportaus-

übung, 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholab-

gabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in be-

stimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen, 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstal-

tungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder welt-

anschaulichen Zusammenkünften, 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für touristi-

sche Reisen, 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtun-

gen, 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Groß-

handel, 

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Einrich-

tungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, 

außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Ein-

richtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 

17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veran-

staltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu 

können. 

(2) Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung 

mit § 28 Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher 

getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbrei-

tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre:  

1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften 

nach Absatz 1 Nummer 10, 
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2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der 

das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu 

bestimmten Zwecken zulässig ist, und 

3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von 

Absatz 1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen 

der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge 

Angehörige von dort behandelten, gepflegten oder betreuten Personen. 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht zur vollständigen Isola-

tion von einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an sozialen 

Kontakten muss gewährleistet bleiben. 

(3) Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-

satz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und den §§ 29 bis 32 sind insbesondere an 

dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitssystems auszurichten. Die Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Infektionsgeschehens regional bezogen auf die Ebene der Land-

kreise, Bezirke oder kreisfreien Städte an den Schwellenwerten nach Maßgabe der 

Sätze 4 bis 12 ausgerichtet werden, soweit Infektionsgeschehen innerhalb eines 

Landes nicht regional übergreifend oder gleichgelagert sind. Die Länder Berlin und 

die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie Städte im Sinne des Satzes 

2. Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl 

der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnern in-

nerhalb von sieben Tagen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsge-

schehens erwarten lassen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit ange-

legte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infek-

tionsgeschehens erwarten lassen. Unterhalb eines Schwellenwertes von 35 Neuin-

fektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kommen insbesondere 

Schutzmaßnahmen in Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unter-

stützen. Vor dem Überschreiten eines Schwellenwertes sind die in Bezug auf den 

jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen insbesondere bereits 

dann angezeigt, wenn die Infektionsdynamik eine Überschreitung des jeweiligen 

Schwellenwertes in absehbarer Zeit wahrscheinlich macht. Bei einer bundesweiten 

Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Ein-

wohner innerhalb von sieben Tagen sind bundesweit abgestimmte umfassende, auf 

eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnah-

men anzustreben. Bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes 

von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind 

landesweit abgestimmte umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infekti-

onsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben. Nach Unterschrei-

tung eines in den Sätzen 5 und 6 genannten Schwellenwertes können die in Bezug 
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auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrechterhalten 

werden, soweit und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavi-

rus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Die in den Landkreisen, Bezirken 

oder kreisfreien Städten auftretenden Inzidenzen werden zur Bestimmung des nach 

diesem Absatz jeweils maßgeblichen Schwellenwertes durch das Robert Koch-

Institut im Rahmen der laufenden Fallzahlenberichterstattung auf dem RKI-

Dashboard unter der Adresse http://corona.rki.de im Internet veröffentlicht. 

(4) Im Rahmen der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 1 Nummer 17 dürfen von 

den Verantwortlichen nur personenbezogene Angaben sowie Angaben zum Zeit-

raum und zum Ort des Aufenthaltes erhoben und verarbeitet werden, soweit dies 

zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen zwingend notwendig ist. Die Verantwort-

lichen haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 

Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als 

der Aushändigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der 

Daten zuständigen Stellen verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung 

zu löschen. Die zuständigen Stellen nach Satz 3 sind berechtigt, die erhobenen 

Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfolgung nach § 25 Absatz 1 er-

forderlich ist. Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind in diesen Fällen verpflichtet, 

den zuständigen Stellen nach Satz 3 die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Wei-

tergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen nach Satz 3 oder 

eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachver-

folgung ist ausgeschlossen. Die den zuständigen Stellen nach Satz 3 übermittelten 

Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 

Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden. 

(5) Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 

Absatz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen und 

zeitlich zu befristen. Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wochen; sie kann 

verlängert werden. 

(6) Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 und nach den §§ 29 bis 31 können auch kumulativ angeordnet 

werden, soweit und solange es für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Bei Entscheidungen über 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) sind soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen 

auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen, so-

weit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung der Corona-

virus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar ist. Einzelne soziale, gesellschaftliche 

oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung 

sind, können von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden, soweit ihre Ein-

beziehung zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19) nicht zwingend erforderlich ist. 
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(7) Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 

1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können die Absätze 1 

bis 6 auch angewendet werden, soweit und solange sich die Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) nur in einzelnen Ländern ausbreitet und das Parlament in einem 

betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 dort feststellt. 

 

§ 32 Infektionsschutzgesetz 
Erlass von Rechtsverordnungen 

 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 

Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverord-

nungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krank-

heiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechts-

verordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person 

(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 Grundge-

setz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postgeheimnisses 

(Artikel 10 Grundgesetz) können insoweit eingeschränkt werden. 

 

§ 2 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 
Verordnungsermächtigung 

 

Der Senat wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutz-

gesetzes zu treffen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf an-

dere Stellen, insbesondere die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, übertra-

gen. 

 

§ 3 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 
Beteiligung des Abgeordnetenhauses 

 

Der Senat übersendet dem Abgeordnetenhaus unverzüglich nach Beschlussfas-

sung auf elektronischem Wege Rechtsverordnungen oder sonstige allgemeine Re-

gelungen mit Maßnahmen nach den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes, die zu begründen 

sind. Die Präsidentin oder der Präsident beruft unbeschadet der sonstigen Rege-

lungen der Geschäftsordnung mit Zustimmung des Ältestenrats unverzüglich eine 

Sondersitzung des Abgeordnetenhauses ein, soweit der Senat oder sonstige Stel-

len nach § 2 Satz 2 Maßnahmen nach § 4 ergreifen wollen. Gegenstand der Bera-

tung des Abgeordnetenhauses könne neben den Maßnahmen nach § 4 auch solche 

nach § 5 sowie grundlegende oder vorbereitende Dokumente sein, die in solche 

Maßnahmen münden sollen, insbesondere soweit sie öffentlich zugänglich sind. 

 


